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EINLEITUNG. 

^ V e n n es anerkannt werden muss, dass mit den Fort
schritten, die die Menschheit in ihrer Bildung, in ihrer 
Entwickclung, in ihrem Wohlsein, und überhaupt in ihrer 
Civilisation maclit, auch die Bestimmung- des Staats eine 
immer höhere Stufe erreicht, und die Ansprüche, die an 
die Staatsgewalt sowohl von ihr selbst, in ihrem Pflicht
bewusstsein, wie auch von dem Bürger, in Betreff des 
Schutzes und der Förderung seiner vielfachen Bestrebun
gen, erhoben werden, immer einen, grösseren Umfang be
kommen ; — s o w i r d auch zugegeben werden müssen, dass 
die Erweiterung der Schranken des üficut liehen Aufwands, 
theils als Folge des Fortschreitens der Staaten auf dem 
W e g e der Vervollkommnung, theils als eine Grundbe
dingung eben dieses Fortschri t tes , doch jedenfalls als 
untrennbar davon erscheint. Das Aufbringen der Mittel 
zur Bestreitung eines solchen, erweiterten und immer 
noch zu erweiternden Aufwands, wird aber in d e m 
Maasse schwieriger, als die Notwendigke i t über eine 
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grössere Masse dieser Mittel verfügen zu können, aus den 
bezeichneten Beweggründen hervorwächst. Der Betriff 
des Fortschreitens der Staaten schliesst in seiner Vollstän
digkeit no twendigerweise auch die gesteigerte industrielle 
En twick lung in sich ein. Mit jedem Schritte aber, wel
chen die letzte vorwärts thut, fällt es der Staatsgewalt 
schwerer, sich durch eigene gewerbliche Unternehmun
gen ein Einkommen zu verschaffen. Denn, wenn auch 
«in jeder Fortschritt der Industrie fast durchgängig einen 
grösseren Capital-Besitz zur Bedingung des Gewerbbe
triebes macht, in welcher Hinsicht die Concurrenz der 
Staatsgewalt gegenüber einzelner Unternehmer sich vor-
theilhaft stellt, so gewinnt doch mit jedem solchen Fort
schritte auch die Persönlichkeit des Gewerbtreibenden 
eine viel zu überwiegende Geltung für den erspriessli-
<;hen Erfolg der Unternehmungen, als dass die physische 
Unpersönlichkeit der moralischen Person des Staats da
bei nicht in eine nachtheiligere Lage gerathen sollte. 
W a s über die gewerblichen Staats-Unternehinungen sich 
im Allgemeinen sagen lässt , das gilt natürlicher Weise 
auch von deren besonderen Arien, namentlich auch von 
dem Staats-Landbau. Dieser letzte, von dem Besitz der 
Domainen abhängig, hat aber das Besondere an sich, 
dass seine Erweiterung mit den Fortschritten des Staates, 
der zunehmenden Bevölkerung, den steigenden Grund-
Pre i sen , nicht nur immer i i n r a t h s a n i e r , sondern auch 
u n m ö g l i c h e r wird, . 'a, mit dem Eintreten der bezeich
neten Momente gestalten sich die wirthschaftlichen Zu
stände in der Regel dermassen, dass die Veräusserung 
der vorhandenen Staatsländereien, wegen des zu erwar
tenden Zuwachses an dem National-Gesammtertrage, für 
das allgemeine Wohl erspriesslicher erscheint, als ihre 
Beibehaltung zur Erzielung des öffentlichen Einkommens. 



a 
Der einzige Ausweg, welcher nach allem dem, dem 
Staate für die Bestreitung des öffentlichen Aufwandes 
übrig bleibt, besteht in d e r B e s t e u e r u n g d e r S t a a t s 
g e n o s s e n ; denn mit den immer mehr aufblühenden Ver-
mögens-Zuständen, unJ der immer mehr zunehmenden 
Bildung der Bürger wächst auch die Möglichkeit einer 
fortschreitenden Vergrösseriing ihrer Beiträge für die 
Staats-Zwecke. 

Einleuchtend wird es nach allein dem, welche Be
deutung die Beprüfung des Steuer - W e s e n s , auf dem 
Gebiete der politischen Disciplinen zur Zeit hat, und 
mit jedem, die Staaten ihrer Zukunft zuführenden Pen-
delschwunge noch mehr bekommen muss. Es lag auch 
im natürlichen Laufe der Dinge, dass die ersten gründ
lichen, nach gewissen P r i n c i p i e n forschenden Un
tersuchungen dieses Gegenstandes derjenige Staat ins 
Leben rief, w o , durch besonder« Conjuncturen, die 
Notwendigkei t eines gesteigerten Aufwandes und die 
Schwierigkeit des Aufbringens der Mittel dazu sich im 
grellsten Gegensatze nebeneinander stellten. Frankreichs 
Eage zu der Zeit, als die Oekonomisten auftraten, war 
nämlich eine Solche. Eine ernste Anschauung dieser 
Zustände müsste bald auf die Gefahr doppelter Ar t , wo
von leichtsinnig angelegte Steuersysteme im Voraus be
droht werden, aufmerksam machen, nämlich: d a s V e r 
s c h l i n g e n d e r S t e u e r d u r c h s i c h s e l b s t , zufolge 
entweder ihrer A n l a g e - , oder ihrer H e b u n g s - A r t . 
Die Uebcl der Erhebung der Abgaben, in den unver-
hältnissmiissig grossen Kosten der Schöpfung der öffent
lichen Gehler, im Vergleich mit ihrem Total-Belauf, sich 
zeigend, konnten leichter sowohl bemerkt als abgewehrt 
W'erden. D a s Selbstverschlingen der Steuer aber, in 
Folge falscher Anlage -Methoden, ist in seiner Natur erst 
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nach vorangegangener, strenger Bestimmung des Begriffs 
von der Nachhaltigkeit der wirthschaftlichen Zustände 
überhaupt, zu erfassen. Eine scharf durchgeführte Zer
legung der Besitz-Massen sowohl der Einzelnen, als der 
Gesammtheiten, in zwei Haupt-Bestandthcile: das Stamm-
Vermögen und Einkommen, vermochte erst die Unan
tastbarkeit des ersten, als von der wirthschaftlichen Nach
haltigkeit unzertrennbar, klar an den Tag zu legen. Man 
gelangte auf diese Weise zum ersten wichtigsten Finanz-
Pr inc ipe , dass die Steuer das Stamm-Vermögen nicht 
berühren darf, wenn sie sich selbst in ihrer Quelle nicht 
vertilgen soll. Die Richtung, nach der auf die Vervoll
kommnung der Finanz-Wissenschaft hingearbeitet werden 
musste, ward dadurch gegeben. Alles im Staate vor
handene Einkommen müsste erkannt werden, damit den 
Anforderungen der Gerechtigkeit genügend, alles Steuer
bare gleichmässig besteuert würde. Es liegt ausser 
dem Zweck dieser Schrift, auf die detaillirte Darstellung 
des Ganges einzugehen, welchen der forschende Geist 
bei der Lösung der Frage, bei welchen Classen der Ge
sellschaft das Einkommen sich vorfindet, gefolgt ist. 
Desto wichtiger aber erscheint e s , hier hervorzuheben, 
dass, ungeachtet aller Vollkommenheit, zu welcher die Lö
sung dieser Frage, im Laufe der Zeit, in der Theorie ge
bracht wurde , — die Praxis nichtsdestoweniger fortfuhr, 
jene als ungelöst zu betrachten. J a , es erhohen sich 
Stimmen, die zwar dem Principe, dass alles Einkommen 
des Staates von dem Einkommen der gesammten Nation 
genommen werden müsse, vollkommen beistimmten, 
desto stärker aber die Möglichkeit, dieses, durch einfa
ches Anhalten aller Partial-Einküufte zur Abgabe eines 
Theils davon für die Staats-Zwecke, zu bewirken, in 
Abrede stellten. »Das Einkommen » sagte man » ent-



"Stehe blos vom Ackerbau, oder auch von Manufakturen, 
»oder woher man sonst will; so ist es doch eine Tüu-
»schling, zu hoffen, man werde von dem, welcher das 
»Einkommen bezieht, stets mit Sicherheit grosse Suni-
»nicii liehen können; denn in dem Augenblick, wo die 
»Steuer eingefordert wird , ist sehr oft die Einnahme 
»längst verausgabt; und nun geht für den Praktiker die 
»Noth an, von der sich der Theoretiker nichts träumen 
»lässt.»*) In, grellsten Widerspruche stellten sich fer
ner zwei Tend'Mizen "esenüber: wenn die Wissenschaft die 
Steuer auf diejenigen unabwehrbar fallen lassen wollte, 
welche sie nach den Principien der nachhaltigen Staats-
Wirthschaft zu tragen haben, und zwar in dem Maasse, 
wie die gerechte Vertheilung unter Einzelne e s erheischt, 
so zeigte sich bald, dass die Besteuerten die ihnen auf
gelegt»; Steuer n i e als ein, aus dem Einkommen zu tra
gendes O p f e r , sondern vielmehr i m m e r als einen K o 
s t e n z u s c h l a g , sei es zu ihrem persönlichen Unterhalt, 
sei e s zu ihrer wirtschaftlichen Thätigheif, ansehen, und 
folglich immer den Ersatz der Steuer von Anderen, die ent
weder ihre persönlichen Dienste, oder ihre Erzeugnisse 
brauchen, bezwecken. Würden die wissenschaftlichen 
Bestrebungen und Ermahnungen hinsichtlich der Steuer-
vertheilung, in der, einmal eingeschlagenen Richtung be
harren, so liefen sie Gefahr, von den Erfahrungsniäniiern 
nur als f r o m m e W ü n s c h e angesehen zu werden: 
und es drohte die gegenseitige Entfremdung der Theorie. 

•) Wir entnehmen diesen .Satz aus einem Werke , da* im Jahre KSItl 
von einem I? e a 111 ! e u geschrieben und unverkennbar auf praktische 
Z w e c k e gerichtet worden ist. „ D a s b r i l l i s r h e l i e s I e i i r u n g s s y -
s te in , insbesondere die Einkommensteuer, dargestellt mit Hinsicht auf 
die in der preussischen Monarchie z u t r e f f e n d e n E i n r i e h I n n -
K e n von F r i e d r. v. K a u m e r . " Pag. 182. 
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und P r a x i s , und die verderbliche Zersplitterung der 
geistigen Kräfte der Gesellschaft in zwei, von einander 
streng abgeschiedene Kas ten , der Ideologen und Routi-
nisten war zu befürchten. Diesem Zwiespalt« ist aber 
ein Mann, dessen Verdienste so gross sind, dass sie 
keines Lobens bedürfen, durch die glückliche Wendung 
zuvorgekommen, die sein, ebenso wissenschaftlich tüch
t iger , als in der grauen Erfahrung gereifter Geist, der 
Finanzwissenschaft zu geben vermochte. D i e , jedem 
Privatmann inwohnende Tendenz, seine Steuerlast auf 
andere zu wälzen und die, daraus hervorgehende Unver
meidlichkeit der Auflösung jeder Steuer, im Laufe der 
Zeit, in Pre ise , sei es der persönlichen Dienste, sei es 
der Erzeugnisse, vollkonnnen anerkennend, baute er darauf 
ein Finanzsystem, dessen Basis das Princip bildet, dass 
nicht derjenige, welcher die Steuer zu t r a g e n ha t , son
dern derjenige, der zu i h r e r E n t r i c h t u n g am l e i c h 
t e s t e n u n d b e q u e m s t e n a n g e h a l t e n w e r d e n kann , 
von der Staatsgewalt dazu ausgesucht werden muss. Es 
ist ein z w e i t e r , wichtiger Grundsatz, der für die Finanz
wissenschaft seit dem Anfange ihrer Ausbildung gewonnen 
wurde. Von ihm wird der e r s t e , nämlich, dass die Steuer 
das Stammvermögen nicht angreifen darf, keinesweges elimi-
uirt; im Gegeiitheil, b e i d e bleiben in einer Verbindung, 
ohne welche nur einer Raubbesteuerung das W o r t ge
redet würde, die nach jedem, flüssig gemachten Kapitale 
greifen würde, einzig wegen der Leichtigkeit der Erhe
bung. Es ist uns unmöglich, hier auf eine vollständige 
Entwicklung des Iloffmann'schen Finanzprincips einzu
gehen: ja, sein eigenes W e r k über die Steuern*), macht 

-') D i e L e i n e von den Steuern, als Anleitung zu gründlichen Urthei-
len älter (Iiis S teuerwesen , mit besonderer Beziehung auf den preussischen 
Staat vorgetragen von .1. G. H o f ( m a n n . Berlin 1840. 
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PS vollkommen überflüssig, und die Bestimmung unserer 
Schrift berechtigt uns, dieses, als von dem Leser genau 
bekannt vorauszusetzen, wie auch die Beseitigung der 
Einwürfe, die es hervorrufen möchte, der öffentlichen 
V e r t e i d i g u n g , welche dieser Abhandlung noch bevor
steht, vorzubehalten. Das Prineip selbst aber, mussten 
wir hier bezeichnen, denn d i e s e s ist e s , welches den 
Stützpunkt für unsere späteren Betrachtungen, über 
die Besteuerung der Gastwir tschaf t als Gewerbe, bil
den soll. 

Vor dem Uebergange zur speciellen Beprüfung des 
bezeichneten Gegenstandes erscheint es noch unentbehr
lich, das Augenmerk des Lesers auf die wissenschaft
liche Behandlung der Gewerbsteuerfragen überhaupt zu 
lenken. Es ist nicht hinreichend, wenn die Wissen
schaft die Leichtigkeit, die einige Gewerbe hinsichtlich 
der Steuereinrichtung auszeichnet, anerkennend, sich etwa 
auf die nähere Angabe von diesen beschränkt. Die 
Praxis erwartet von ihr mit Hecht, eine in den Gegen
stand tiefer eingehende Untersuchung. 

Wenn das Gewerbe , als Solches, zur Steuerein
richtung angehalten werden soll, so wird die F r a g e : wo 
hegt die Scheidungsliuie zwischen der einfachen, haus-
wirthschaftlichen Thätigkeit und dem eigentlichen Gewerbe, 
von einem, nur für den Theoretiker anziehenden Delini-
tionsstreitpunkte, zu einer, in der Praxis höchst wich
tigen Aufgabe. In den Haushaltungen wird oft vieles 
verrichtet, wofür in demselben Wohnungsbezirke beson
dere Gewerbe bestehen : so kann zu Hause gewaschen, 
genäht, werden, ohne dass es der Hausfrau auch nur 
einfallen würde, dass sie die Wäscherei oder Schneiderei 
als Gewerbe bet re ibe; ja, es kann sich der Kreis der
gleichen Verrichtungen auch ausserhalb des Hauses aus-
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breiten, ohne einen gewerblichen Charakter anzunehmen. — 
Aus Mihlthätigkeit kann beispielweise, manchem armen, 
elterlosen, in demselben Orte etwa die Schule besuchen
den Knaben die Wäsche gewaschen und hin und wieder 
ein, zu Mause genähtes Kleidungsstück zugeschickt werden; 
es kann dieses auch in einem grösseren Massstabe für 
mehrere milde Anstalten, und zwar, entweder ganz un
entgeltlich oder auch gegen blosse Erstattung der Kosten 
geschehen, und überhaupt in tausendfachen anderen Ge
stalten — je nach den Localverhältnissen. Man kann aber 
schon aus dem, letzt angeführten Beispiele ersehen, dass 
es Fälle geben kann, wo, unter dem Schein der Mihlthä
tigkeit, ein wirkliches Gewerbe getrieben werden könnte. 
Ja, wenn die Gesetzgebung dergleichen Verhältnisse un
beachtet lässt , so kann es leicht vorkommen, dass ein, 
recht einträgliches Gewerbe, unter auch weniger beschö
nigenden und leichter zu entdeckenden Vorwänden, nur 
einen, von dem Gesetz mit einer Steuer getroffenen Namen 
nicht annehmend, betrieben wird, ohne die gesetzlichen 
Abgaben zu entrichten ; und sich den Angriffen der ört
lichen Behörden, in ein öffentliches Geheimniss sich hül
lend — entzieht. 

Productive Thätigkeiten, die nur aus Liebhaberei 
betrieben werden, können auch nicht weniger die, von 
den Steuer-Gesetzen zu berücksichtigenden Verhältnisse 
verwickeln. W i e viele belassen sich nicht, zum blossen 
Zeitvertreibe, mit Buchbinderarbeiten ; wie viele richten 
sich nicht in ihren Häusern ein Drechselstübchen ein, 
um in den Mussestunden ihrem Körper eine wohlthätige 
Bewegung zu verschaffen. Es wäre nur grausam und 
falsch, eine solche Thätigkeit mit einer Steuer zu be
legen ; — denn die Existenz eines Einkommens und 
die Leichtigkeit der Steuerentiichtung ist damit keines-
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Weges iriiincr gegeben. Aber , ist es niebt denkbar, 
dass unter dem Verwände einer solchen Prädilections-
verrichtung, ein, auch ziemlich einträgliches Gewerbe ge
trieben würde. Ist es etwa nicht denkbar, dass z. B. 
ein, im spärlichen Gnadengehalt stehendes Individuum, 
unter dem Vorwande der blossen Liebhaberei ein Gewerbe 
zur Verbesserung seiner Existenz wählen, und einen wirk
lichen Lohn, unter dem Vorwande der Kostenerstattung 
beziehen könnte ; ohne dass die örtliche Behörde, in Er
mangelung ausdrücklicher, gesetzlicher Bestimmungen, ge
gen den ein bestimmtes Gehalt Beziehenden den Verdacht 
eines versteckteu Gewerbbetriebes, erheben dürfte ; wäh
rend eine solche Thätigkeit unzweifelhaft als Gewerbe 
angesehen würde, wenn er ein Einkommen nachzuweisen 
nicht im Stande wäre. 

Nicht geringere Schwierigkeiten als die Beantwor
tung der F r a g e , wo längt eine gewisse wirtschaftl iche 
Thätigkeit an Gewerbe zu werden, bietet uns die Auf
stellung eines Masss tabes , nach welchem der Umfang 
des Gewerbes , und folglich auch seine Steuerentrich
tungsfähigkeit beurtheilt werden soll. Auf den ersten 
Blick ist es schon ersichtlich, wie unentbehrlich ein 
solcher Massstab ist, wenn man bei der Anlage der 
Steuer sicheren Schritts gehen will. Nicht nur kommt 
es hier auf den Unterschied in dem Betriebsumfangc 
v e r s c h i e d e n e r Gewerbe an, sondern es ist auch nicht 
weniger wichtig und schwierig, die Betriebsgrössen in 
e i n e m und d e m s e l b e n Gewerbe so zu unterscheiden, 
dass sie uns die Norm an die Hand geben, nach welcher, die 
Steuer einmal angelegt, keine Betriebsgrösse unterdrücken 
wurde, wenn dieses nicht etwa in der Absieht der Staats
gewalt geradezu liegen sollte. Da ein Jeder , sogar, der 
r«Jchtschaflenste Mann, jede Abgabe als einen Zuschlag 
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zu den Lebens - , oder Gewerhskoslen betrachtend, die 
Steuer auf Andere zu wälzen strebt, so muss man 
sich dem fügen, und, — statt die gleiche V e r t e i 
lung der, allendlich zu tragenden Steuerlasten selbst zu 
unternehmen, die bezeichnete Tendenz zur Ausgleicherinn 
zu machen suchen, und sich nur hüten, ihr grössere 
Schwierigkeiten auf einem Punkte als auf den anderen 
in den W e g zu legen. Dieses würde aber geschehen, wenn, 
bei einer beträchtlichen Gewerbesteuer, ein Gewerbe in 
seinen v e r s c h i e d e n e n Betriebsgrössen von einem g l e i 
c h e n Steuersatz getroffen würde. Die Kosten des klei
neren Betriebs würden dadurch, im Vergleich mit denje
nigen des grösseren, unverhältnissmässig gesteigert ; und 
da ohnehin der Letzte in dieser Beziehung vor dem 
Ersten sich in der Hegel in einer vorteilhafteren Lage 
befindet, so wäre es ungebührlich, wenn der Staat, ohne 
besondere Ausnahmsgründe, diese auf Kosten der ärmeren 
Bürger noch vortei lhafter machen wollte. 

Das hier Angeregte kann unmöglich in den absfracten 
Hegionen, in welchen die Wissenschaft manchmal sich 
nur zu ausschliesslich gelallt, seine Lösung linden. Ein, 
gewissen Oertlichkeiten, gewissen bestehenden Verhält
nissen, in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit, immer zugewen
detes Auge kann hier allein auf Vieles , sowohl für die 
Theorie als für die Praxis Erspriessliche aufmerksam 
machen. E s ist desswegen ein glücklicher Gedanke, 
dem der von uns schon angeführte, hochverdiente I/off-
mann in seinen staatswissenschaftliclien Schriften gefolgt 
ist, nämlich, bei der Lösung dergleichen Fragen innner 
mit besonderer Rücksicht auf die Gesetzgebung eines 
bestimmten Staates (des preussischen) und die dadurch 
hervorgerufeneu Verhältnisse zu verfahren. Diese Me
thode, die wir aus den, in unserer Schrift „über die 



Aufgabe der Statistik" naher entwickelten Gründen, mit 
dem Namen d e r s t a t i s t i s c h e n bezeichnen möchten, 
hat auch das Besondere an sich, dass sie das partikuläre 
Interesse e ines , dein bestimmten Staate angehörenden 
Bürgers, mit dem allgemeinen, wissenschaftlichen eines 
Gelehr ten, auf einem und demselben Gebiete vereinigt, 
und dadurch beide sich näher kennen lehrt. 

W e n n es nur zu anmassend wäre zu hoffen, das 
Gleiche mit dem grossen Meister in der Behandlung 
staatswirthschaftlicher Fragen zu leisten, so ist doch 
das aiispruchlose Folgen auf dem, von ihm bezeichneten 
W e g e , immer Nutzen bringend, schon der Ausbildung 
eigener, und Anregung anderer Kräfte wegen. 

Das Gastwirthschafts-Gewerbe tritt vor allen anderen 
vielleicht mit den verwickeltsten Verhältnissen den Steuer
systeme» entgegen. Sowohl in Bezug auf die Abschei-
dung der einfachen hauswirthschaftlichen Thätigkeit von 
dem eigentlichen Gewerbe, als auch hinsichtlich der Un
terscheidung verschiedener Betriebsgrössen des Letzten, 
begegnet man hier ganz eigentümlichen Schwierigkei
ten. W i r haben uns die , durch die russische Ge
setzgebung gegebene Momente zu Stützpunkten für 
unsere Betrachtungen gewählt; doch schien es zweck
mässig auch die preussischen Anordnungen auf demsel
ben Gebiete nicht unberücksichtigt zu lassen. Denn 
wenn die Zuziehung eines jeden Gewerbes zur Steuer
entrichtung, je nach seinem Umfange, auf zwei Wegen , 
nämlich entweder durch genaue Bestimmung der Gewerbs
befugnisse einer jeden Steuerclasse , oder dadurch mög
lich i s t , dass mau den Gewerbetreibenden den Totalbe
lauf der Steuer unter sich selbst zu v e r t e i l e n überlässt: 
so haben darin beide angeführte Staaten den entgegen
gesetzten W e g eingeschlagen : und folglich ist die gleich-
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zeitige Betrachtung der Gesetzgebung beider Staaten 
geeignet, die Frage von ihren beiden Seiten zu beleuchten. 

Das erste Capitel dieser Schrift wird dem zu Folge 
eine Darstellung der, in Bussland über die Besteuerung 
der Gastwir tschaft getroffenen Massregeln enthalten , so 
wie das zweite, ein Bild von den preussischen Anord
nungen in derselben Beziehung. Beide Darstellungen aber 
sind dazu bestimmt, um dem dritten Capitel, in welchem 
versucht wird, einige leitende Ideen für die Beprüfung 
dieses Gegenstandes aufzustellen, als Basis zu dienen. 
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Russland. 

D e m ersten Versuche, »las Gastwirthschafts - Geweihe 
einer Steuer zu unterziehen, begegnen wir während der 
Regierung Pe te r s des Grossen. Ein besonderes Augen
merk wurde auf die, in Moskau bestehenden Einfahrten 
( i i o c T o a . i b i c Aitopu) gerichtet; sie scheinen auch zu 
der Zeit die einzige Art des Gastwirlhschafts-Gewerbes 
gewesen zu sein, denn die, um diese Zeit, in den Ver
ordnungen erwähnten F r e i Ii a u s e r ( B O J b i i M e 4 0 M M ) wa
ren, wie es sich aus der, im Jahre 1719 dem Pe te r 
Mülle gegebenen Licenz ergiebt , nichts anderes, als 
Schenkhäuser, in denen auch die Verabreichung des Ta-
backs gestattet wurde J ) . Unter den Einfahrten waren 
die, zur Beherbergung der Fremden, ihrer Wagen und 
Pferde eingerichteten Räume verstanden 2 ) . !m Jahre 
1704 verordnete der Ukas vom 5. März die schriftliche 
Aufnahme der in Moskau sich befindenden Einfahrten 
und die Aufforderung ihrer Besitzer zur Aussage, wie 

') Coopaiiic 3aioiJoBT.. T. V. Nr. 3.'9(J. 

-) C. 3 . T. IV. Nr. I!»7X 
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viel sie jährlich, wöchentlich oder täglich von einem Wa
gen, Pferde, Menschen nach seiner Distinetion, sei es 
im Gelde, sei es in Naturalien, erheben, mit, Beschwö
rung auf das Evangelium, und unter Androhung der To
desstrafe für falsche Angaben. Alsdann sollten diese 
W i r t s h ä u s e r durch öffentliche Versteigerung den Meist
bietenden zum Gewerbbetriebe übergeben, und von der 
dabei ausbedungenen Summen Vi der Krone, die übrigen 
3 / i aber den resp. Besitzern eingehändigt w e r d e n 3 ) . Zur 
Ausführung einer gleichen Massregel sollten auch nach 
anderen Städten Beamte geschickt werden; doch ein 
paar Wochen darauf, nämlich am 1. April, erschien ein 
zweiter U k a s , der dieser Steuer eine andere Gestalt 
gab. Die Einfahrten sollten taxirt , als Eigenthum der 
Krone erklärt, mittelst öffentlichen Ausbots den Meist
bietenden abgegeben und den früheren E igen tümern 
nach der Taxe bezahlt werden 4 ) . Es lässt sich leicht 
denken, dass die Ausführung einer solchen Massregel 
mit vielen Schwierigkeiten verknüpft sein muss te , und 
in der That wurde sie schon am 15. Januar 1705 dahin 
abgeändert, dass die E i g e n t ü m e r der Wirthsliäiiser diese 
behalten, und nur von ihrer Einnahme den vierten Theil 
an die Krone entrichten sollten, wobei, auf frühere Art, 
die von ihnen beschworene Aussage znm Massstab an
genommen w u r d e 5 ) . Ers t nach einem Zwischenräume 
von 19 Jahren begegnen wir einer neuen Verordnung 
(1723, den 10. Jul i ) , woraus ersichtlich wird, dass in 
S t . Pe tersburg die n ö t i g e Anzahl der Einfahrten auf 

s ) C. 3 . T. IV. i\r. 1973. 

') C. 3 . T. IV. Nr. 1077. 
r') C. 3 . T. IV. Nr. 2013. Aus einem während der Regierung der 

Kaiserin Anna Iwanowna erschienen Ukas erfahren wir, dass im Jahre 1733 
d i f t e Abgabe in Moskau 5535 Rbl. 20 Cop. eintrug. C. 3 . T. IX. Nr. 15-123. 
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Kronskosten angelegt und demzufolge allen Privatleuten 
die Unterbringung von Fremden aufs Strengste verboten 
wurde 6 ) . Aber die überall anordnende Hand Pe te r s des 
Grossen giebt sich am meisten in den zwei Ukasen, 
von 1719 (Januar) und 1724 (15. November) kund. Im 
ersten, der eine allgemeine Sustruction für die Woiewo-
den enthält, wird ihnen unter Anderem zur Pflicht ge
macht, ( § . 1 8 , Punkt 6) dass sie die Bürgermeister und 
Rathsmänner der Städte dazu anhalten, dafür zu sorgen, 
dass es an gut eingerichteten Wirthshäusern für die 
Reisenden nicht fehle 7 ) . F s waren aber für Russland 
die Zeiten noch nicht gekommen, wo sich auf dem W e g e 
der freiwilligen gewerblichen Unternehmung die Befrie
digung dieses Bedürfnisses erwarten liess. Eine bestimm
tere Anordnung über diesen Gegenstand wurde daher 
bald nothweudig. In der That wurde sie auch durch 
den zweiten Ukas gegeben. Dieser enthält einen de-
taillirten Bericht des Kammer - Collegiums darüber, auf 
welche Art und W e i s e in Schweden die Landstrassen 
in Ordnung gehalten werden , das Gutachten derselben 
Behörde, wie dieses sich auf Russland anwenden Hesse, 
und die darauf erfolgte Allerhöchste Resolution. Vieles, 
was wir heut zu Tage an unseren Strassen sehen, wie 
die Wegweiser , die Werstpfosten, die Vertheilung der 
W Tegereparaturen unter den Gemeinden, datirt von jener 
Zeit. Aber besonders wichtig war die, im 4. Punkt 
enthaltene Verordnung, dass überall an den grossen 
Landstrassen, in Zwischenräumen von 10 bis 20 Wers t , 
bequeme Wirthshäuser nach Schwedischer Art auf Krons-

') C. 3 . T. VII. Nr. 4261. Die Contraventionen dagegen müssten 
oft stattgefunden hahen , da eine Verschärfung dieser Verordnung schon 
im Jahre 1727 am 7. Fehruar nolhwendig wurde. C 3 . T. VII. Nr. 5000. 

' ) C. 3. T. V. Nr. 3291. 
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kosten zu bauen und mittelst öffentlichen Ausbots zu 
vergeben seien, mit der Verpflichtung der Uebernehmer, 
die Jedermann notwendigen Lebensmittel und Fourage 
bereit zu halten und die Reisenden mit Vorspann für be
stimmte Pre ise z u ve rsorgen 1 ) , was somit, die erste 
Grundlage der fahrenden Pos t in Russland bildete. 

Nach dieser Verordnung ist ein Zeitraum von 22 
Jahren verflossen, ohne dass irgend ein organisches Sta
tut für das Gastwirtbschafts-Gewerbe erschienen wäre. 
Erst unter der Kaiserin Elisabeth Petrowna begegnen 
wir einem Versuche auf diesem Gebiet, nämlich im Ukas 
vom 9. Juni 1 7 4 6 9 ) . Es wird darin am Eingänge erklärt, 
dass zur Bequemlichkeit der, aus fremden Staaten ankom
menden Personen jedes Standes, der Schiffer und Matro
sen , so wie zur Bedienung der russischen Un te r t anen 
jedes Standes, die Gemeinen und Soldaten ausgenommen 
(uponi* H o ^ b i x i i i co-wrcTBa) in Petersburg und Kron
stadt eine neue Art von Gasthöfen unter dem Namen der 
Herberge oder Traiteursanlagen ( r c p ß e p m H J H T p a u -

T i i p H w e ^ O M M ) mit genau angegebenem Umfange der 
Gewerbsbefugnisse errichtet werden solle. In dieser 
letzten Hinsicht werden diese Gasthöfe in 5 Nummern 
e inge te i l t , und zwar in der Ar t : dass 
der E r s t e n das Bereithalten 

des Logis mit Bettstel len, 
des Tisches mit Spe i sen . 
des kaf lee 's , Tliee's, der Chocotade, 
des Rauclitabacks, 
der W e i n e aller Ar t , 
des Danziger- und Franzbranntweins, 
des ausländischen Ale (?) ( 3 a « i o p c K i i i 3 . i » o n p i . ) 
des leichten Tafelbiers (.lri-noe no . in i tBo) , 
und der Besitz eines Billards; 

«) C 3 . T. VII. Nr. 4591. 

") C. 3. T. XII. Nr. 9291. 
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der Z w e i t e n : 
Alles hei der e i s ten Nummer angeführte, 
ausser Tisch mit Speisen : 

der D r i t t e n 
Alles hei der eiston Nummer angeführte, 
ausser Logis mit Betts te l len; 

der V i e r t e n 
A l l e s hei der ersten Nummer angeführte, 
ausser 'fisch mit Spe i sen , 
und Logis mit Bettste l len: 

der F ü n f t e n „ur das Verabreichen von 
Kafl'ee, 
T h e e , 
Chocolade 
und Itanclitaback 

zustellt. Die Zahl dieser Anlagen wurde für Petersburg 
auf 2 o , für Kronstadt aber auf 5 beschränkt und zwar 
nach der Ergänzungs-Verordnung vom 1. Juni 1750 1 0 ) in 
der Art, dass auch die erlaubte Zahl für jede Nummer 
insbesondere angegeben wurde , nämlich: 

in P e t e r s b u r g , von der ersten Nummer 3 Anlagen. 
— zweiten — 3 — 
— dritten — 6 — 
— vierten — 6 -
— fünften — 7 

in K r o n s t a d t aber von jeder Nummer zu einer Anlage. 

Durch diese Verordnung sollte erst die Aufmerksamkeit 
der Privatleute auf die Errichtung solcher Anlagen ge
lenkt werden. Keiitesweges wurde sie veranlasst durch 
sich schon voründende und nur um Elaubniss atisuchende 
Unternehmer. Diess geht aus der, eben angeführten Er
gänzungs-Verordnung deutlich hervor, indem darin unter 
Anderem erwähnt wird, dass, seit dem Erscheinen de;-; 
Ukases von 1746 bis zum 29. Mai 1750 zur Uebernahme 
der Anlagen 3ter Nummer nur zwei, der 4ten acht, der 
übrigen aber keine Unternehmer sich gemeldet habe». 

"') C. 3. T. XIII. Nr. 97.->fi. 
Q 
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Die weiteren Bestimmungen des Ukases von 1746 
gingen darauf aus, in welchen Quantitäten die, den Her
bergen zur Bereithaltung gestatteten Getränke • verkauft 
werden könnten. Den Danziger- und Frnnzbrnnt.wein 
durften die Herbergen allein verkaufen, und zwar den 
ersten in Stöfen, den zweiten in Flaschen, während des 
Speisens aber auch in Gläsern: den W e i n in Ankern, 
Halb-Ankern, Flaschen und Gläsern 1 ' ) ; Halb-Bier in An
kern und Flaschen : doch war das letzte auf die 
Schifle sowohl Tonnen- als Eimerweise zu verkaufen ver
boten. Zur Uebernahme der Herbergen sollten von dem 
Kammer - Comptoir diejenigen zugelassen werden, die 
sich in die russische Kaufmannschaft einschreiben und 
mit ihrer Unterschrift bekräftigen würden, dass sie in 
ihren Anlagen ausser den gestatteten Getränken, keine 
andere, als Kornbrantwein, Bier, Meth (die nur in den 
Schenkhäusern (naSann) feilzubieten erlaubt waren) bei 

") Ans einem im Jahre 1750 am'20. Juni e is ihienenen Senat*-' ka.'e. 
der ebenfalls als ein Anhang zur Verordnum; von 17 Iii zu belrnchten ist, 
geilt hervor, da.vs die llerhergisten (der Ausdruck des G e s e t z e s : ) W e i n e 
n u r zum Verbrauch an Ort und Stel le feilboten und diese über d ieSfrasse 
nicht einmal tlaschenweise verkaufen wollten : der dirigirende Senat ward 
aber iladurcli veranlasst zu b e f e h l e i i : M e i n e aller A r t , sowohl w e i s s e 
als rothe nicht nur zum Verbrauch an Ort lüiil S te l l e , sondern auch über 
die Strasse ( laschenweise einem jeden, der es wünschen würde, u n w e i 
g e r l i c h aus den Herbergen zu verkaufen. C. 3- T. X I I I . i \ ' r . 9701. Uie 
Bedeutung dieser Anordnung lässt sich erst dann erkennen, wenn man sie 
mit dein Ukas vom 13. April desselben Jahres vergleicht. Ks war näm
lich darin durch den 2. Punkt den Inhabern von Weinkellern untersagt. Wein in 
den Quantitäten unter'20 ['laschen zu verkanten. C. M. T. X1U- INr. 1)737. 
Dadurch w a n n die l lerhergislen in Besitz eines Monopols in Betreu' der
jenigen, die den Wein nicht in grossen Quantitäten brauchen oder kaufen 
konnten, g e s e t z t ; folglich, fanden sie .sich auch im Stande, durch die Ver
weigerung des Verkaufs über die Strasse ihre Kunden zu zwingen, neben 
dem W e i n auch andere Artikel an Ort und Ste l le y.ii verbrauchen. Ver
m u t l i c h auf den Schutz der (Konsumenten gegen eine solche Lage war 
der Senats-Ukas vom 20. .Iiini gelichtet. 
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Gefahr des Verlustes ihres ganze» Vermögens im Ueber-
trettwgsfalle, verkaufen würden. Das Kammer-Comptoir 
hatte endlieh von den Herbergen folgende Aceise zum 
Vortheil der Krone zu erheben : 

Von den Herbergen Nr. 1. — — 500 Rbl. 
— - Nr. 2. - - 400 „ 
— — Nr. .3. - — 300 .. 
— — Nr. 4. - '200 .. 
— — Nr. 5. — — KM) .. 

Diese Verordnung blieb nicht volle 9 Jahre in Kraft; 
denn es zeigte sich bald, dass die, auf ihrer Grundlage 
errichteten Herbergen die, ihnen angewiesene Bestimmung 
nicht erfüllten, und durch die gesetzwidrige Zulassung und 
der gemeinen Leute, zu einem Schauplatz des Lärms, 
der Streitigkeiten und Schlägereien, wie auch des Karten-
spielens und anderer Ausschweifungen wurden. Aus 
diesen Gründen wurden durch den Ukas vom 17, Februar 
17.').i alle Herbergen, mit Ausnahme derjenigen, die sich 
im Besitz besonderer Privilegien befanden, aufgehoben, 
'ind an ihrer Stelle die Errichtung neuer, n u r auf den, 
durch die Verordnungen von 1746 für Nr. 1. bezeich
neten Grundlagen, gestattet. Es wurde jedoch dabei : 

a) k e i n e A c c i s e v o n S e i t e n d e r K r o n e e r h o 
b e n : die Unternehmer mussten sich aber verpflich
ten, ihre Herbergen in guten Häusern, mit gehöri
ger Einrichtung anzulegen, und dieselben in Rein
lichkeit zu erhalten ; 

b) der Verkauf über die Strasse der, zum Feilbieten 
erlaubten Gedanke (das leichte Tafelbier, wenn 
dieses mit den Speisen verabfolgt wird, ausgenom
men) nicht gestattet J'~). 

'-) Dies« Anordnung hängt mit einer anderen, die über die Gewcrbs-
''eluguisse der Inhaber von Weinkellern in demselben Ukas getroffen wurde, 

<2 * 



l ieber die strenge Erfüllung der, in diesem Gesetze 
enthaltenen Vorschriften wurde eine Controlle, vermittelst 
der , wenigstens alle zwei Wochen von den Mitgliedern 
des Kammereomptoirs zu vollziehenden Revision der An
lagen, f e s tgese tz t 1 3 ) . 

Die Befreiung der Herbergen von den Auflagen 
dauerte aber nur acht Jahre lang. Schon im Jahre 
1 7 6 3 wurde durch das Manifest der Kaiserin Catha-
rina II. vom 15 . December verfügt: (Punkt 4) dass zur 
Ergänzung der Staatseinkünfte, die, im Jahre 1755 auf
gehobene Accise wieder einzuführen sei und zwar in der 
Art, dass die Licenz zu solchen Anlagen, mittelst öffent
lichen Ausbots, den Meistbietenden vergehen werden 
solle u ) . 

Dasselbe Gesetz verordnete ferner die Errichtung 
der Herbergen auch in anderen Städten, wobei wir ge
legentlich erfahren, dass die, im Jahre 1746 nur für 
St . Petersburg und Kronstadt erschienene Verordnung, 
in diesem Zwischenräume auch auf Moskau angewandt 
wurde. 

Der Regierungszeit der Kaiserin Catharina II. war 
es vorbehalten, die Gesefzvorschril'ten über die Gast
wi r t schaf t in a l l e n S t ä d t e n gleichmässig zu gestal
ten. Der Ukas dieser Kaiserin, vom 9. December 1770, 
ist in der That als das erste, für das ganze Land gel
tende, organische Statut auf diesem Gebiet zu betrach
ten. Es wird nämüch biedurch verordnet, dass sowohl 

aufs Deutlichste zusammen. Ks wurde nämlicli hierdurch Jen Letzten rler D e -
tailverkauf der, ihnen zum Feilbieten gestatteten Getränke, nämlicli: Fla
schen-, Stof-, flalbstof- und (•'lasweise, nicht mehr untersagt; mit der Bedin
gung, dass sie nur nicht zum Verbrauch an Ort und Stel le verabreicht würden. 

") C. 3 . T. XIV. Nr. 10,3(i3. 

") C. a. T. XVI. Nr. I1,!ISS 
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in Städten, als auf dem platten Lande , Herbergen und 
Traeteursanlagen mit den, in 4 Abstufungen zerfallenden 
Gewerbsbefugnissen, je nach dem Bedürfnisse, errichtet 
werden sollen. 

Die Gewerbsbefugniss der Herbergen oder Trae
teursanlagen No. 1. besteht im Feilbieten: 

von Spe isen , 
des Nachtlagers, 
des Weins und des, aus Weintrauben verfertigten Schälchens, 
des englischen Biers , 
des leichten Tafelbiers, 
des Kaifee, Thee und der Chocolade. 
des Kaiichtabaks; 

den Herbergen und Tracteursanlagen No. 2. steht das
selbe zu 

ausser Nachtlager; 

den, No. 3. dasselbe, was den, No. 1, 
ausser Speisen 
und Schälchen; 

den, No. 4. dasselbe, was den, No. 1. 
mit den. für die, No. 2. und 3. slipiilirlen Ausnahmen. 

Dabei ist allen 4 Nummern das Halten der Billards 
zugestanden 1 ). 

W e n n wir diese Eintheiliing mit derjenigen der 
Verordnung von 4746 vergleichen, so sehen wir , dass 
beide im Ganzen übereinstimmen, mit dem Unterschiede, 
dass die No. 5 hier gänzlich weggefallen und was dort 

3., jsT

0. 2 , und was dort No. 2., hier No. 5. 
geworden ist ; was, da die Accisescala auf die Nummern 
basirt is t , auch viel richtiger erscheint, indem das 
Feilbieten der Speisen und Getränke ohne Nachtlager, in 
der Hegel auf eine grössere Einnahme schliessen lässt, 
als das Halten des Nachtlagers ohne Tisch, au demsel
ben Orte. 

' ) <:. 3. T. M X No. 13.510. 
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W a s die Besteuerung des Gewerbes betrifft, so ist 
die, durch das frühere Gesetz eingeführte Versteigerungs-
niethode durch dieses stillschweigend aufgehoben und 
eine feste Accise für jede Nummer in St. Petersburg 
und Moskau festgesetzt worden. Nämlich : 

Für die Gouvernements- , Provinzial- , und Kreis
städte wurden aber durch dieses Gesetz keine bestimm
ten Befrage der Accise im Voraus bestimmt; weil 
wie es darin ausdrücklich erklärt wird, der Senat diese 
aus der Entfernung auf angemessene W e i s e festzusetzen 
für unmöglich hielt und für zweckmässiger erachtete, 
es den Gouverneurs zu überlassen, d ie , nach ihrer 
Kenntniss der Vermögcnszustände der Einwohner jeder 
Stadt, die Steuersätze bestimmen sollten; jedoch mit der 
Bedingung, dass diese nicht unter }h\ der, für St . Pe ters 
burg bestimmten Sätze ausfallen dürften, um dem Ab
bruche für die Getränksteuer vorzubeugen. DieUebernahine 
solcher Herbergen und Tiacteursanlagen war endlich in 
den Städten nur denjenigen, die das Bürgerrecht haben, 
auf dem platten Lande aber den Leuten jedes Standes, 
ausser dem Adel und der Geistlichkeit gestattet. 

Die Einnahme aus dieser Steuer ward dem Staats-
Comptoir zugewiesen, indem sie schon durch den Ukas 
vom 15. December 1 7 6 3 für die Besoldung der Civil-
Beamten bestimmt wurde. 

l c ) Aus einem Ukas vom 28. Mai 1787 lässt sich ersehen, dass die 
damaligen Gastwirthe die Eintheilung der Herbergen in verschiedene Num
mern und die Erhebung der Accise darnach, für beengend hielten und um 
die Einführung einer gleichen Acc i se , ohne Unterscheidung nach den Num
mern ansuchten; was ihnen jedoch nicht zugestanden wurde. 

In S t . P e t e r s b u r g . 
Für die erste Nummer 20(1 Rbl. 
— — zwe i te — 150 — 
— — dritte - 100 -
— — vierte — SO — 

I n M o s k a u . 
180 Rbl. 
120 — 
SO — 
60 - ">j 



Der Ukas vom 9. December 1770 wurde durch den, 
vom 2 3 . Juli 1773 zum allein Krafthabenden mit Besei
tigung aller früheren Anordnungen erklart ; und zwar auf 
Anregung eines Gastwirtbs, der auf Grundlage des Ukases 
vom 1 3 . April 1 7 5 0 , um Erlaubnis«, das leichte Tafel-
Bier auch über die Strasse zu verkaufen, ansuchte; w7as 
ihm jodoch abgeschlagen wurde, und zwar aus dem Grunde, 
dass in der neuen Gastwirthsehaftsgewerbeordnung (vom 
9. December 1770) dergleichen Verkauf mit Stillschweigen 
übergangen worden sei I 7 ) . 

Da in derselben Verordnung auch über die Anzahl der, 
sowohl in Petersburg als auch in Moskau und anderen Städ
ten zu errichtenden Herbergen oder Traeteursanlagen, 
nichts ausdrückliches gesagt wurde; so stieg sie in der erst 
genannten Stadt, von Jahr zu Jahr, in einem sehr raschen 
Verhältnisse. Sie belief sich nämlich : 

im Jahre I77(i auf '20 
— 1784 - 38 

1785 — 87 
— 1787 - 105 

17,80 - 1-2! 
— 17Ü0 — 135. 

Diese Vermehrung der Gasthäuser ging aber nicht 
etwa aus einer gleichmässigen Erweiterung des Bedürf
nisses nach dergleichen Anstalten, wie sie das Gesetz 
vom 9. December 1770 unter dem Namen von Herbergen 
oder Traeteursanlagen haben wollte, hervor; sondern viel
mehr, aus demZudrange mittelloser Leute zu einem Gewer
be, dessen Betrieb keiner besonderen Erlernung erheischt. 
Bei einem solchen Zustande der Dinge musste eine stärkt; 
Uoncurrenz unter den Anstalten selbst ins Leben t re ten: 
und zwar nicht eine redliche, auf die Vervollkommnung 

, ; ) 0. 3 . T. XIX. Xr. I 1,015 
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des Gewerbes ausgehende, sondern eine solche, die, ohne 
Auswahl der Mittel, den Kreis der Kundschaft sich zu 
erweitern strebte. Die Gesetzsammlung (Coopaitie 3ai:o-
H O E X ) hat uns einen Bericht des St. Petersburgschen 
Stadtrathes (TopoflCKoii fcyMhi) an die St. Petersburg-
sche Gouvernements-Regierung aufbewahrt, in welchem 
das Gesagte seine Bestätigung findet. E s wird darin in 
Bezug auf die damaligen Herbergen oder Tracteursanla-
gen insbesondere hervorgehoben: 

1) Die Unreinlichkeit und Unordnung im Innern, 
2) die Ausschweifungen und Anstössigkeiten aller Art, 

indem die Unternehmer aus Habsucht, Sänger, Musikan
ten und Lustdirnen unterhielten, um dadurch allerlei junge 
Leute anzulocken, und 

3) der Ausfall der Getränksteuer , indem die Un
ternehmer unter dem Namen des leichten Tafelbiers, 
starkes Bier und ausserdem innländische Schälchen (pa3-
Hblil ISCUHOBblH BOAKlf, CAt-iaHIIblfl H 3 3,^'liIIIHHX'B 3aBO-

flaxt) zu billigen Preisen verkauften, wodurch ihre An
stalten, dem Sinne der Gesetze zuwider, zu Sammelplätzen 
der Leute aus den niedrigsten Ständen würden. 

Als Ursache davon wird angegeben : 
1) die Unbeschränktheit der Anzahl der Anstalten, und 
2) die unbeschränkte Befugniss eines Jeden aus dem 

Bürgerstande dergleichen einzurichten; wobei auch auf 
das Vorkommen solcher Fälle aufmerksam gemacht wird, 
wo die, zur Uebernnhme der Herbergen oder Tracteurs-
anlagen berechtigten Leute nur ihren Namen dazu her
gaben, und den eigentlichen Gewerbbetrieb Nichtbe
rechtigten, gegen gewisse Summen, abtraten. 

E s sollte demzufolge, nach dem Gutachten des 
Stadtraths : 

1) die Anzahl der zu errichtenden Herbergen oder 
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Traeteursanlagen beschränkt werden ; und zwar auf 50 
(das Doppelte gegen die , durch den Ukas vom 9. Juni 
1 7 4 6 , festgesetzte Zahl ) , wovon 17 deutsche und 3 3 
russische 1 8 ) ; 

2) zur Uebernahme der Nahrungsanstalten dieser 
Art nur Kaulleute 3 . Gilde und diejenigen von den Klein
bürgern die mit der Steuer belegt und über ihr Ver
mögen von dem Stadthaupte nebst den üeputir ten attestirt 
würden , zugelassen werden. 

3) Niemandem mehr als e i n e Tracteursanlage oder 
Herberge zu halten gestattet werden; und immer mit 
dem Vorbehalte, dass der Unternehmer das Gewerbe wirk
lich s e l b s t treibe und dazu keine andere als eigene, oder 
bei Kaufleuten und Kleinbürgern gemiethete Häuser be
nutze. 

W e i t e r folgen hier noch einige andere, rein polizei
liche Anordnungen, die wir jedoch übergehen zu dürfen 
glauben. Diese Vorschläge wurden auch durch den Aller
höchsten Ukas vom 9. November 1790 bestätigt mit der 
Erklärung jedoch : 

1) dass die Anzahl der Herbergen oder Traeteurs
anlagen sowohl für die Stadt im Allgemeinen als für jeden 
Stadttheil insbesondere, je nach der wahrgenommenen 
Vergrösserung der Stadt, auch vergrössert werden könne; 
doch nicht anders, als nach reifer Ueberlegung des 
Stadtrathes und nach Erbitten eines Allerhöchsten Be
fehls, — und 

2) dass das Halten der Herbergen oder Traeteursanla
gen Niemandem auch künftighin verboten werden kann, der 
dazu nach der Städteordnung vom 2 1 . April 1785 das 

'") Nicht mir für die Stadt im Allgemeinen, sondern auch für jeden 
Stadttheil insbesondere wurde dabei eine g e w i s s e Anzahl dieser Anstalten 
bestimmt. 
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Hecht habe 1 9 ) , und zwar nicht nur in eigenen, oder von 
den Kaufleuten und Kleinbürgern gernietheten, sondern 
auch in allen, anderen Ständen angehörenden Häusern, 
wie es bereits in Bezug auf die Kaufläden verordnet 
worden war 2 0 ) . 

Dieses, nur auf die Häuptstadt sich beziehende Ge
setz ist späterhin auch auf andere Städte des Reichs 
dermassen angewandt worden, dass durch den Ukas vom 
26 . Februar 1792 den Gouvernements-Chefs vorgeschrieben 
wurde , den Sfadträthen aufzutragen, ihr Gutachten dar
über, wie viel Herbergen oder Traeteursanlagen in jeder 
Stadt zu bestehen hätten, abzugeben; welches nach der 
Bestätigung des Gouvernements-Chefs, oder falls der 
Letzte damit nicht einverstanden sein soll te, nach Ent
scheidung des Sena t s , zur Richtschnur genommen, so 
wie auch künftighin die Zahl dieser Anstalten nur auf 
demselben W e g e , unter jedesmaliger Benachrichtigung 
der Expedition für die Staats-Einnahmen abgeändert 
werden solle. Ueberdies wurden die polizeilichen Vor
schriften des Ukases vom 9. November 1790 auf andere 
Städte zur strengsten Beobachtung a n g e w a n d t 2 1 ) . 

Im Jahre 1795 wurde abermals ein, die Traeteurs
anlagen betreffender Ukas und zwar sub dato d. 1. August 
erlassen, welcher auch die letzte Verordnung auf diesem 
Gebiete ist, die uns die Gesetzsammlung aus den Zeiten 
Catharinas II. aufbewahrt hat. Er ändert die früher ge
troffenen Massregehi in Nichts ab; ergänzt sie aber durch 
einige neue, die sich besonders auf die Bestimmung der 
Stärke des, zum Verkauf in den Traeteursanlagen gestat-

") Der § 1 )8 verleiht ein solches Recht den Kaulleiiten 3. Gilde 
der § 142 den Kleinbürgern. C. 3 . T. XXII. Nr. 16,188. 

J a ) C. 3 . T. XXIII. Nr. 16,917. 
') C 3 . T. XXIII. Nr. 17,032. 
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leten Tafelbiers, wie auch darauf beziehen, dem Verkauf 
russischer Schälchen unter dem Namen der , aus den 
Weintrauben verfertigten, aus dergleichen Anstalten vor
zubeugen 2 2 ) . 

Ers t unter dem Kaiser Alexander I. erhielt die Be 
steuerung der Gastvvirthschaft eine neue Gesta l t , und 
zwar, in Bezug auf St. Pe tersburg durch den Ukas vom 
2 4 , Juni 1803 2 3 ) , und in Bezug auf andere Städte durch 
denjenigen vom 2 1 . Februar 1807 2 1 ) . Es sollten nämlich, 
zur V 7ergrösserung der Stadteinkünfte, die bis dahin mit 
einer fixen Accise belegten Tracteursanlagen, künftighin 
nur m i t t e l s t ö f f en t l i chen A u s b o t s , den Meistbietenden 
unter den Kautieuten 5. Gilde und Kleinbürgern (Mtiu,aHc) 
auf 4 Jahre vergeben werden ; die daraus entstehenden 
Einnahmen aber , nach dem Abzüge des früheren Be
iaufs der fixen Accise für die Krone , in die Stadt
kassen fliessen. W i e diese Anstalten künftighin einzu
richten und mit welchen Befugnissen auszustatten seien, 
darüber sollte eine, besonders zu erlassende Verordnung 
entscheiden. 

Für St. Pe tersburg ist sie am 2. März 1806 er
schienen 2 V ) . Sie unterscheidet sich von den früheren 
dadurch, dass sie ausser den sogenannten Tracteursan
lagen oder Herbergen, auch Nahruugsanstalten anderer 
Art , wie Kaffeehäuser, Garküchen ( x a p i c B i i i i ) , Koch
anstalten (KyxMMCTcj:cKie C T O J M ) , nicht unberücksichtigt 
lässt. W a s die Gewerbsbefugnisse der ersten betrifft, 
so sind sie ganz dieselben, wie früher geblieben, mit 
der Ausnahme, dass ihnen, nach dem Verbote des Zu-

" ) C. 3 . T. XXIII. Nr. 17,367. 
' 3 ) C. 3 . i . XXVII. Nr. 20,81«. 
" ) C. 3 . T. X X I X . Nr. 22,400. 
" ) C. 3 . T. X X I X . Nr. 22,043. 
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fuhrs des englischen Biers und Por t e r s nach Russland, 
der Verkauf inländischer Getränke dieser Art, freigegeben 
wurde. Ihre Zahl ist auch wie früher auf 50 beschränkt 
geblieben, und, da sie mittelst öffentlichen Ausbots zu 
vergeben waren, so bestimmt das Gesetz, dass sie auch 
künftighin nicht willkührlich vermehrt werden sollen. Auf 
den Fall aber, dass eine solche Vermehrung zufolge 
eines Allerhöchsten Befehls stattfinden sollte, giebt das 
Gesetz den früheren Inhabern von dergleichen Nahrungs-
austalten frei, binnen 4 Monaten nach Einrichtung neuer 
Herbergen oder Traeteursanlagen in ihrer Nähe , von 
ihren Contracten sich loszusagen. 

Hinsichtlich der Gewerbsbefuguisse, und der Be
steuerung der Nahrungsanstalten ariderer Art, wurde fol
gendes bestimmt: 

Die Garküchen ( x a p n e B H i i ) dürfen fertiges Essen 
sowohl zur Verzehrung an Ort und Stel le, wie auch 
zum Verkauf über die Strasse halten, aber ausser dem ge
wöhnlichen Kwass und Kisslü-Schtschi (ijuact H K I I C . I L I » 

IU,II) keine anderen Getränke, deren Halten den Schenkhäu
sern und Traeteursanlagen gestattet ist. Sie dürfen ferner 
einen Raum von 1 bis 3 Zimmern gewöhnlicher Grösse , die 
Küche mitgerechnet, einnehmen, darin aber keine Spiele, 
Musik , Billards etc. einführen, und haben jährlich eine 
Accise von 5 0 Rnb. zum Vortheil der Stadtkasse zu tragen. 

Aus den Kaffeehäusern darf verkauft werden: Gefrore
nes , Limonade, Orgeade , Kaffee, Chocolade, Früchte, 
Zuckerwerk, Kuchen und dergleichen; und zwar, sowohl 
zur Verzehrung an Ort und Stelle, wie auch über die 
Strasse . Verboten wird das Halten starker Getränke 
aller Art, der Speisen, so wie der Musik, der Billards, 
das Gestatten der Spiele etc. Die Stadtkasse hat von 
jeder solchen Anstalt 100 Rubel Accise zu beziehen. 
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Die Befugnisse der Restaurationen (PeCTopaiuii) und 
Kochanstalten (uyxMHCTepcuic C T O J W ) bestehen in der 
Zubereitung von Frühstücken, Mittag- und Abendessen, 
welche auch über die Strasse verkauft werden dürfen; 
ferner haben diese Anstalten die Befugniss, Weine aller 
Art, Kaffee, Cbocolade und süsse ausländische Schälchen, 
oder auch russische, wenn sie von Getränkesteuerpäch
tern gekauft sind, zu halten. Verboten sind in diesen 
Anstalten Spiele aller Art, Musik, Gesang, Billards u. s. w. 
Besteuert werden sie gleich den Kaffeehäusern. 

Diese Verordnung wurde im Jahre 1821 revidirt, 
ergänzt und auch in Bezug auf Moskau in Anwendung 
gebracht. In demselben Jahre erschien auch eine gleiche 
Verordnung für a 11 e G o u v e r n e m e n t s - , H a f e n - u n d 
K r e i s - S t ä d t e . D iezwe i s i ch darauf beziehenden Uka-
sen , vom 2. Februar und 14. März 1 8 2 1 , bilden die 
wesentlichen Grundlagen der jetzt bestehenden Gesetze 
über diesen Gegenstand. Durch diese Ukasen ist auch 
die Bestimmung der Gastwirthschaftssewerbesteuer dahin 
abgeändert worden, dass sie nicht, wie früher g ä n z l i c h 
und später th e i l w e i s e in die Staatskassen fliessen, 
sondern in ihrem ganzen Betrage zu den Stadteinkünften 
jeder Stadt geschlagen werden s o l l t e n 2 6 ) , wodurch sie 
aus einer Staatssteuer zu einer Communalauflage gänz
lich umgewandelt worden ist.' 

Für Petersburg allein ist seitdem eine vollständige 
neue Verordnung und zwar am 6. Februar 1835 erschienen 
In Betreff aller anderen Städte, Moskau nicht ausgenom
men, sind die eben angeführten Ukasen nur durch partielle 
Anordnungen hin und wieder ergänzt und abgeändert 

Ukas vom 2. Februar 1821 (j 12. 
Ukas vom It . März 1821 § 14 
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worden. Da die Hauptprineipien aber überall dieselben 
ireblieben sind, so würden wir nur in Wiederholungen 
fallen, wenn wir alle diese Reglements in ihrer chrono
logischen Reihenfolge detaillirt entwickeln wollten. Das 
Zweckmässigste erscheint dabei, unmittelbar auf die Dar
stellung der Hauptgrundlagen der gegenwärtigen Gesetz
gebung überzugehen. 

De r Hauptgrundsatz, das Gewerbe nach den ertheil-
ten Befugnissen in gewisse Classen e inzute i len , und 
darnach die verschiedenen Grössen der Steuer zu be
stimmen, ist, wie er durch die Verordnungen früherer Zeit 
setrcben war, unangetastet gelassen worden, und demzu-
folsre als ein h i s t o r i s c h e r zu bezeichnen. 

Das Gesetzbuch unterscheidet die Nahrungsanstalten : 
A. Nach ihrer örtlichen Lage, und zwar : 

1) die iNahrungsanstalten in St . Petersburg 
2) , , „ „ in Moskau, in den Gouvernements - Ilafen-

und Kreisstädten ; 
3) ., „ in den Flecken (3a iuT . iT i i i . i r r o p o . i a ) . Dör

fern und überhaupt auf dem platten 
Lande '*')• 

B. Nach ihrem Gewerbsumfange: 
1) Gasthäuser ( r o c n i H i i H n i . i ) . 

2) Restaurationen (PeCTopau,in). 
3) Kaffeehäuser ( K o * c h h m c ,iomi>i). 

4) Cafe - Restaurant ( l i u « c - p c c r o p a i m ) . > 
5) Traeteursanlagen ( T p a K T H p w ) . 
(i) Garküchen ( X a p ' i e a i i K " ) . ' 

Das Nähere darüber lässt sich am besten aus der 
folgenden Tabelle ersehen. 

" ) Cboa* S ü k o h o b « ( « 3 , 1 . 1842 r.). T. X I I . I I p H . i o i K e i i i e K l C T a T b * 

31. ITocTaHOiuoniK o r o p o / \ C K O M s u cej ic i toMi s o j a h c t b * . I. I I . I II . 

" ) Ebendaselbst §§ 1. 112. 1 Iß. 225. 

http://3aiuT.iTiii.ir
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Dir 
l'cfiignisse 

u. Verpflich
tungen. 

*; Der (last. 
Iiäuser. 

In Moskau, 
in den Gouv-. 

Ilaren- und 
Kreisstädten. 

In St . Petersburg. 

1) Resoiid. niiinmerirte 
Zimmer in verschiedenen 
Abhei lungen 7,11m Ver-
miethen 7.11 halten, mit 
der Verpflichtung jedoch, 
solcher nicht weniger als 
(i einzurichten, und diese, 
[mit Kettstellen, Kettzeug 
und den. zmlleijuemlich-
keil der Reisenden n o t 
wendigen Metibeln zu 
versehen. 

2) Ausser dem fitiflet'2 
(jedoch nicht mehr <)ls 
soviel) gemeinschaftliche 
Zimmer und z w a r , ein 
( l a s t - und ein Spe ise 
zimmer in der Anstalt 
zu haben, aber mit dem 
ausdrücklichen Verbot, 
darin liillards zu halten 
und das Rauchen zu ge 
stallen. — 

II) Tisch zu halten, 
worunter sowohl Spei
sen j als verschiedene 
zrni Desserl crfonlrr 
liehe Sachen, welche für 
die Bedürfnisse der, in 
diesen Häusern wohneii-
ilen. oder dieselben Be

suchenden erforderlich 
sein können, verstanden 
Kveid.,- Wein , Schälchen, 
sowohl russische als ausl. 
jeder Art . Arack, Rum. 
. ' ' O g n a c , Ralalien i). an
dere Liqueur«, Punsch, 
Wer, Porter, Melh, Kaf-, 

Ifee, Thee , Cliocolade zu 
verabreichen , ä ) . , 

'!') Ebendaselbst § 2«. 
°j Ebendaselbst jj 145. 
") Ebendaselbst § 147. 
') Ebendaselbst § 14(i. 

: 1 ) Ebendaselbst § 225. 
') Ebendaselbst. Anmerkung zu (j 25'j. 

In den Flecken, Dör
fern und überhaupt auf 

dem platten Lande. 

Ebenfalls. II. 
Die, auf dem platten 

ande unter d e m Na
men von Gasthäusern, 
Tracteuisanla^en, 
staurationen,Kaffeehäu
sern , Reköstigungsan-
stalten ( K V X M H C T C T C K ' I C 
CTo. iM) Speisehäiiscr 
(C7.1iCTlll>ie TpaKTHpi . l ) 

f jedoch ohne 
Angabe 

eines aus
drücklichen 
.Minimums 

der zu hal
t e n d , mim-' 

merirten sich beliiidenden i \ah-
Zimmer 3 ° ) . riingsanstallen, werden 

•von dem Gesetze mit. 
Ist mit ''er gleichen Benennung 

; t i l ] . schwei - ; ! l e r \ ' l ' r f H ' t e u r s a n l . 
'en Uber" | ' , e 7 ' e , c b n c t und nach 

worden n ; , ' < > n - für diese Anstalten 

Das Halten V . , ' ! ' " " - e i - ' H ' ' ' 1 " -
der B i l l a r d s f e ' c h m a s s i g behan-

ist aus- } „ . , 
\ driicklich ! , *»• ' , i , a N-'l'ere unten, 
I «estatlet i u e i d e n ' r a c t e u r s -
F jedoch f ü r j i , n l a 8 e n -
Moskau auf 

/2 , füranderej 
Städte anfj 
1 '," J e ( l e r | A n m e r k u n g . D ie 
Anstalt bc- a | | g ( , n i e j n e Verordnung 
schrankt erstreckt sich nicht auf 

[die. in den Poslirmigen 
Ierrichteten Gasthäuser, 
{die auch zum Ressort 
ider Postverwaltung ge
hören 3 ' ) . 

Eben
falls 
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Die 
Befugnisse 

u. Verpflich
tungen. 

In St . Petersburg. 

In Moskau, 
in den Gouv-. 

Hafen- und 
Kreisstädten. 

In den F l e c k e n , Dör
fern und überhaupt auf 

dem platten Lande. 

Dabei ist der Unter
nehmer verpflichtet: 

1) die Küche u. die Be
dientenstube von den 
nuinmerirt. Zimmern [ab
gesondert einzurichten. 

2 ) Neben der Anstalt 
wenigstens 2 Wagenre
misen '• und einen Stall 
für nicht weniger als 4 
Pferde zu halten 3 Ä ) . 

3) Eine anständig be
kleidete Dienerschaft zu 
halten 3 6 ) . 

V Ehen-
> f a l l s 3 9 ) . 

( Eben-
/ f a l l s 4 0 ) . 

2) P e r Re
staurationen. 1) Tisch und beim Tisch 

gebräuchliche Dessert-
sachen zu halten. 

2) Zum Tisch gehörige 
W e i n e , süsse Schälchen, 
ausländische und russi
sche jeder A r t , ver-
süsste Schä lchen , Rala-
f ien , L iqueurs , Hier, 
Porter , Meth , Kaffee, 
Thee zu verschenken 
und'Rauchtaback zu hal
ten 3 7 ) . 

Dabei ist der Unter
nehmer verpflichte!. 

1) Täglich einen Table 
d'böte zu ha l t en , ohne 
jedoch den Besuchenden 
das Speisen Portionen
w e i s e zu verweigern. 

2) Eine anständig be
kleidete Dienerschaft zu 
halten ™). 

V Ehen-
> f a l l s 3 9 ) . 

( Eben-
/ f a l l s 4 0 ) . 

a s ) Ebendaselbst § 26. 
3 6 ) Ebendaselbst § 68 . 
•") Ebendaselbst § 27. 
3 8 ) Ebendaselbst § 69. 
" ) Ebendaselbst § 149. 
4 °) Ebendaselbst § 150. 
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Die 
Befugnisse 

11. Verpflich
tungen. 

.?ri)er KnC-
feehäuser. 

In St. Petersburg, 

In Moskau, I , , „ , , „ 
in den G o u v J , 1 " d e B / . e c k e n , Dör-

l lafen- und l f e ™ «herliaiipt auf 
Kreisstädten. d e m I , l a , t e n L a n « * -

4) Des Calc 
Restaurant. 

A l) in e r k. 
Es ist eine 
eigenlhüml. 

nur für St . 
Petersburg 

aus der Vci-
•eiiiigung der 

Trac.teurs-. 
Kall'eehatis-u. 
Con dilorge-

sch-ifte S e | , i i . 
«eteNahrnnsr, 
die auch mich 
allen diesen 

dreien Be
ziehungen 
besteuert 

wird. 

1) Gefrornes, Limona
de, Orgeade, Kaffee, Cho-
colade und Bauchtaback 
zu halten. 

2) Alle Arten Zncker-
werk , Früchte, Einge
machtes in Zucker, Spi
ritus, Syrop undLiqueur. 

3) Zucker- und Mandel-
gebäck, Kuchen , süsse 
P a s t e t e n , Frucht- und 
Spirittisgelee,Saftscheib-
chen ( u o c T H . i a l Syrop 
aus Früchten u. Gräsern, 
Sabaillon und Liqueurs. 

Der Verkauf aller an
deren Getränke und Spei
sen ist hier ausdrücklich 
untersagt. *'). 

) ) Alle Arten Erfri
schtingen , dabei Thee, 
Kaffee. Chocolade, Glüh
wein. Sabaillon und der-| 
gleichen zu haben. 

2) Ziickerwerk und ver
schiedene Kuchen 

3) Bouillon, Beefsteaks 
und andere zum leichten 
Imbiss erforderlich* Sa
chen. 

4) Verschiedene Li-| 
queurs, Aufgüsse, W e i 
n e , russische und aus
ländische. höhererSorten. 
ausländi.schenPorter, rus
sisches Bier. Taback und 
Cigarrcn höherer Sorten. 

a ) A l l e , sowohl russi-1 

sehe alsVrlaubte auslän
dische Zeitungen zu hal 
ten und ein Billard, Ke 
gel 

Ebenfalls. 

( jedoch ist| 
liier unter 
d e n , zumj 
Verkauf ge 

statteten 
Gegen

s t ä n d . , auch 
des Zwie 

backs undi 
d. Kringeln i 
ausdrück

lich ge
dacht 

Domino - , und 

Dergleichen 
Anlagen fin
den hier nicht 
statt. 

Dafür aber 
besitzt Mos-j 
kau eine he-; 
sondere Art 
von Kaffee
häusern , un
ter dem INa-
inen d. G r i e -
cb i s rh e n. 

Diese dür
fen nur mit 
Thee, Kaffee, 

Chocolade i 
unil liaiichta-j 
hack bedie-i 
nen ,3j; aber 
keine ander-
weit igenSpei ' 
sen oder Ge-] 
tränke hal
ten , 4 ) . I 

') Ebendaselbst § 28. 
2 ) Ebendaselbst § 151. 
') Ebendaselbst § 155. 
') Ebendaselbst § 150. 
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Die 
Befugnisse 

u. Verpflich
tungen. 

In St . Petersburg. 

{1IH 
ICI i 

In Moskau, 
in den Gouv-. 

Hafen- und 
Kreisstädten. 

5) Der Trac-
teursanlagen. 

Schachspiele in der An
stalt zu besitzen < s ) . 

Dabei ist der Unter 
nehmer verpflichtet: 

1) Thee, Kaffee und der
gleichen nicht Portionen
we i se , w i e es in Trac-
teursantagen gebräuch
lich ist," sondern Tassen-
und Gläserweise zu ver
abfo lgen , mit der Aus
nahme von Porter und 

iampagnerw.,derenVer-
ikauf auch Flaschen- und 
JHalbflaschenweise ge-; 
stattet ist 4 6 ) . 

2) Keine beständig ge
deckten Tische zu halten; 
in den Gastzimmern und 
Sälen kein Hauchen zu] 
gestatten ; für diesen 
/ w e c k aber besonders 
eingerichtete Zimmer,] 
oder Billards- und Kegel 
säle zu bestimmen. 

3) Säle und Gastzimmer 
in Reinlichkeit und mit 
angemessenem Schmuck 
zu halten. 

4) Eine Deutsch geklei-| 
dete Dienerschaft zu ha-j 
ben •"). _ 

1) Tisch, Thee, Kaffee, 
und Hauchtaback zu hal
ten. — 
2) Der Verkauf von 

W e i n e , ausländischen 
und russischen Schäl
chen jeder A r t , v 
R u m , Arack, Cognac, 
Liqueurs, Punsch, leich
tern Tafelbier, Meth, Bier 
und Porter. 
! 3) D a s Halten von Bil
lards, jedoch nicht mehr] 
jals 3 in jeder A n s t a l t , 9 ) . 

" ) Ebendaselbst § 112. 
" ) Ebendaselbst § 113 
, 7 ) Ebendaselbst § 114. 
") Ebendaselbst § 29. 
" ) Ebendaselbst 5 157-

ln den F lecken , Dör
fern und überhaupt aul 

dem platten Lande. 

1 Gleichfalls , 
Idoch mitder 

Beschrän
kung der 
Zahl von 

Billards fürl 
Moskau auf) 
3 , für an-

i dere Städte 
auf 2 in 

I jeder An
walt 4 8)-

l ) T i s c h , Thee nnr! 
Kaffee zu halten. 
2^ Der Verkauf rus

sischer lund auslän
discher W e i n e , von 
russischen, ans W e i n 
trauben und Früchten 
Verfertigten Schälchen, 
Rum, Ärack, Liqueurs 
und P u n s c h ; von aus 
Kornbranntwein verfer
tigten Schälchen und 
den daraus gemachten 
Aufgüssen; von leich-
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Die 
Befugnisse 

«i. Verpflich
tungen. 

In St- Petersburg 

In Moskau, 
in den Gouv-

Hafen- und 
Kreisstädten. 

In den Flecken, Dör
fern und überhaupt auf 

dem platten Lande. 

Dabei ist der Unter
nehmer verpflichtet; | 

1) Täglich eine Table 
d'höte zu halten ohne 

[jedoch den Besuchenden 
"las Speisen portionweise, 
zu verweigern. | 

2) Eine anständig ge
kleidete Dienerschaft zu 
halten 

t>) Der Gar
küchen. 

Gleich
falls •"•). 

1) Gekochte, gehackene 
und gebratene Lebens; 
mittel, welche von Leu
ten der niederen Ciasse 
genossen werden, (mi t 
Ausnahme von Truthüh
nern, Kapaunen, Poular
den und überhaupt Hüh
nern, aller Art Wildpret 
und aus der Zahl fri
scher Fische, Störs, Ster
oiden und Hausen 1 Thee, 
leichtes Tafelbier, ge
wöhnlichen Kwass und 
Kissli-Schtschi zu halten 

2) Der Verkauf von Bier 
jedoch nur nach Einver
ständnis» mit dem Päch
ter d. Getränkesteucr 5 4 ) . 

Ausserdem ist liier über die Gewerbsbefiignisse 
dieser Anstalten und deren Beschränkung noch Folgendes 
zu bemerken. 

lern Tafe lbier , Meth, 
Bier und P o r t e r , nach 
der Art von engli
schen s ' ) . 

3) Zimmer zum Ver
m i e d e n zur Nacht oder 
zum temporären Auf
enthalt zu haben 

4) Billards zu halten, 
jjedoch nicht mehr als 
fl in jeder Anstalt und 
nach Erlegung einer 
besonderen Abgabe da
für " , ) . ' 

Die Garküchen auf 
dem platten Lande, so 
wie die Einfahrten, un
terliegen nicht dieser 
Verordnung , und aus 
Kilc.ksicht auf die Un-
entbehrlichkeit solcher 
Anstalten für die Be-

jköstigung des gemeinen 
I Volkes, ist die Einrich
tung davon einem Je
den , ohne besondere 
Bewil l igungen, frei ge
geben 5 S ) . 

1) DenGast.häusern,Restaurationcn, Tracteursanlas 

Ebendaselbst § CO. 
5 1 ) Ebendaselbst § 232. 
5 J ) Ebendaselbst § 233. 
" ) Ebendaselbst § 234. 
ä") Ebendaselbst § 30. 
" ) Ebendaselbst § 158. 
*") Anmerkung zun» § 256. 
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und Garküchen, sowohl in St. Pe tersburg , wie auch in Mos
kau, in den Gouvernements-, Hafen-und Kreis-Städten ist 
es nicht verboten, den Ausschänk von Kornbrantvvein aller 
Arten zu treiben. Die Unternehmer sind aber verpflichtet, 
für dieses Recht den Geträukgsteucr - Pächtern, nach 
einer Uebereinkunft mit ihnen, eine Accise zu bezahlen, 
jedoch nicht anders, als nach förmlicher Abmachung, die 
von Seite der Getränkesteuer-Pächter den Kameralhöfen 
zur Kenntniss vorzulegen sind 5 7 ) . Den Tracteursanlagen 
aber, in den Flecken, Dörfern, und überhaupt auf dem plat
ten Lande ist ein solcher Verkauf gänzlich untersagt 5 8 ) . 

2) Die aus Kornbrantwein verfertigten Schälchen 
( x ^ t o H w a B O A K H ) jeder Art, die daraus verfertigten Auf
güsse und überhaupt die, der Accise unterworfenen Ge
tränke, wie Bier , Meth u. s. w., sind die Inhaber der
jenigen Anstalten, in welchen deren Verkauf gestattet ist, 
verpflichtet, nur in den, durch die Gesetze ihnen an
gewiesenen Orten 5 y ) anzukaufen. 

,*5) Die, jeder Nahrungsanstalt zum Verkauf gestat
teten Gegenstände, dürfen von den Unternehmern z u 
f r e i e n P r e i s e n v e r k a u f t oder wie Zimmer v e r m i e -
t h e t werden. Die Lebensmittel sowohl z u r V e r z e h 
r u n g a n O r t u n d S t e l l e , wie auch ü b e r d i e 
S t r a s s e ; die Getränke aber nu r z u m e r s t g e n a n n t e n 
Z w e c k 0 0 ) . W a s die Kaireehäuser insbesondere betrifft, 
so ist es in Bezug auf St. Petersburg verordnet, dass die 
ihnen zum Verkauf gestatteten Gegenstände n u r z u r V e i r -
z e h r u n g an O r t u n d S t e l l e verkauft werden können; 
das Verabfolgen über die Strasse aber, steht nur den-

" ) Ebendaselbst § 33, 111. 
S R ) Ebendaselbst S 237. 
" ) Ebendaselbst § 32, 140, 23G. 
" ) Ebendaselbst § 58, 59, 00, 64 . 138, 139, 232. 
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jenigen Inhabern von dergleichen Anstalten zu , welche 
zum Conditorainte angeschrieben s i n d 0 1 ) . In Bezug auf 
andere Städte ist (mit Ausnahme der griechischen Kaffee
häuser in Moskau 6 2 ) , der Verbot des Verkaufs aus den Kaf
feehäusern über die Strasse, durch das Gesetzbuch von 1842 
mit Stillschweigen übergangen und das Verbältniss der 
Kaffeehaus-Inhaber zum Conditorainte dcrmassen festge
stellt worden, dass die Meister des letzten in ihren Häusern, 
oder Wohnungen, keine Zimmer oder Buden einrichten 
dürfen^ in denen die, von ihnen verfertigten Sachen von 
den Eintretenden verzehrt würden; indem sie gehalten 
sind, die Erzeugnisse ihres Handwerks nicht anders, als 
zum Verabfolgen ü b e r d i e S t r a s s e , aus ihren eigenen 
Wohnzimmern zu verkaufen, wenn anders ihnen nicht 
gegen Zahlung der Accise, die Erlaubniss, Kaffeehäuser 
zu halten, ertheilt worden ist 6 4 ) . Das Letzte ist auch in 
Bezug anf das Petersburgsche Conditoramt von Ge l tung 6 5 ) . 

4) Die Grösse des Gewerbbetriebs wird beschränkt: 
A. Hinsichtlich der Ausdehnung der Etablissements, der 

Zeit des Geschäftbetriebs und der Oualifieation der 
Kunden; indem es verboten wird, 

a) i n S t . P e t e r s b u r g : D e n Gasthäusern, Restaurationen, Traeteurs
anlagen und Garküchen mehr als e i n Ruftet 
und e i n e Küche zu h a b e n 6 6 ) . 
Den Garküchen mehr als e i n Stockwerk, 
und zwar kein anderes als das unterste, zu ihren 
Beherbergungen einzunehmen "'). 

6 1 ) Ebendaselbst § 60. 
6 2 ) Ebendaselbst § 155. 
6 1 ) In dem Ukas vom 14. März 1821 ist den Kaffeehäusern durch 

Jen § 34 der Verkauf über die Strasse sogar ausdrücklich gestattet. 
" ) C. 3 . T. XII. Tlpu.ion'.eiiic KT» C T . 31. IIocTauoB.iciiiH o ropo.v 

CKOMT, H Ce . l S C K O M t X03/!HCTB-fe § 153, 154. 

" ) Ebendaselbst § »0. 
fi6) Ebendaselbst § 56. 
5 7 ) Ebendaselbst § 71. 
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b) in M o s k a u , i n d e n G o u v e r n e m e n t s - , H a f e n - u n d K r e i s 
s t ä d t e n : den Garküchen mehr als 3 Zim
mer zu demselben Zweck zu benutzen C 8 ) . 

c) i n a l l e n N a h r u n g s a n s t a 11 e n (die Garküchen ausgenommen), w o 
s i e s i c h a u c h b e f i n d e n m ö g e n , anderen 
Gästen , als in anständiger Kleidung und von 
äusserlich gutem Ansehen den Eintritt zu ge
statten ,- w ie auch ausdrücklich, Soldaten, 
Leute in der Livree und überhaupt in der, 
dem niederen Stande eigener Tracht cinzu-
lassen 6 9 ) . 

d) i n d e n R e s t a u r a t i o n e n u n d T r a c t e u r s a n l a g e n Frauen zu 
bedienen: wogegen dieses an den Tables d'hotes 
der Gasthäuser ausdrücklich gestattet ist '"); 

e) ü b e r h a u p t a l l e N n l i r u n g s a n s t a l t e n länger als von 7 Uhr des 
Morgens bis II Uhr des Abends offen zu hal
ten 7 I ) ; wobei jedoch, um den Reisenden j e d e 
mögliche Hei|uemlichkeit rücksichtlich ihrer Be
köstigung zu verschaffen, den Gasthäusern die 
Verabfolgung des Essens , sowohl für die An
gereisten, als auch an d i e , in selbigen W o h 
nenden, zu jeder Zeit gestattet ist " ) . 

13. Hinsichtlich der Zahl der Etablissements, die ein In
dividuum zu halten befugt i s t : 

a) i n S t . P e t e r s b u r g : die Zahl der von einem Individuum «a hal
tenden Nahrnngsanstalten darf nicht 3 über
steigen , und unter diesen dürfen nicht 2 von 
einer und derselben Art sein. Da jedoch das 
Halten der Garküchen dem Kleinbürger - und 
Hauersfamle ausschliesslich vorbehalten ist, 
so kann eine solche Anstalt auch in der eben 
angeführten Zahl von Anstal ten , zu welchen 
der Kaufmann berechtigt ist, nicht inbegriffen 
Werden. Und umgekehrt , da die Garküchen, 
die einzige Art von Nahrnngsanstalten die dein 
Kleinbürger und Hauer gestattet ist, vom Kauf
mann nicht gehalten werden können, so muss 
jeder Inhaber einer Garküche sich mit einer 
einzigen Anlage begnügen 

" ) Ebendaselbst § IM). 
" ) Ebendaselbst §§ 53. 144. 237. 
'") Ebendaselbst §§ 54, 144. 
7 ' ) Ebendaselbst §§ 57. 143. 235. 
:'-') Ebendaselbst Anmerkung zum § 431. 
r d ) Ebendaselbst 55 23. 77. 
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1)) in M o s k a u , i n d e n G o u v e r n e m e n t s - , H a f e n - u n d K r e i s 
s t ä d t e n : der Inhaber einer Tracteursanlage 
darf nicht in einer und derselben S t a d t , so
wohl eine andere Trarteursanlage, w ie über
haupt eine andere Nahrungsanstalt halten. 
W a s aber die Gasthäuser , Restaurationen, 
Kaffeehäuser und Garküchen betrifft, so dürfen 
mehrere davon, entweder derselben, oder ver
schiedener Art, im Besitz eines und desselben 
Individuunis sich befinden: nur muss für j ede 
Nahrung ein besonderer Bewilligungsschein er-
tbeilt werden ; 

c) in d e n F l e c k e n , D ö r f e r n u n d ü b e r h a u p t a u f d e m p l a t t e n 
L a n d e darf Niemand mehr als eine Tracteurs. 
anlage halten , ä ) . 

5 ) Die Zahl der Nahrungsanstalten von einer und 
derselben Art an einem Orte, wird entweder b e s c h r ä n k t 
oder u n b e s c h r ä n k t . 

a) B e s c h r ä n k t wird sie überhaupt in Bezug auf die Traeteurs
anlagen. S o ist deren Anzahl für Petersburg und Moskau auf 
40, für andere Städte je nach ihrer Bevölkerung und Bedürf
nissen von den Gouvernements - Obrigkeiten verschieden fest
gesetz t worden. W a s aber die Flecken , Dörfer und über
haupt das platte Land betrifft, so darf in jedem Orte nur e i n e 
Trarteursanlage (wenn anders nicht der Civil-Goiivernenr eine 
grössere Anzahl für nothwendig erachtet) bestehen. An nicht 
bewohnten Orlen dürfen Traeteursanlagen nur in der Entfer
nung von 150 Faden von einander, oder auf entgegenge
setzten Ufern eines Fkisses eingerichtet werden ~ 6 ) . 

b) Unbeschränkt bleibt die Zahl der Nalnungsanstalten: 
1) in Bezug auf die Gasthäuser in allen Städten des Reichs, 

ohne Ausnahme, und 
2) in B e z u g auf die Restaurationen, Kaffeehäusser und Garkü

chen, ebenfalls in allen Städten . jedoch mit Ausnahme von 
St. Petersburg, w o die Zahl der Ersten auf 55. der Zweiten 
auf 4 6 , der Dritten auf 50 festgesetzt ist , 7 ; . 

'<) Ebendaselbst § 124-
; s ) Ebendaseihst § 229. 
'«) Ebendaselbst §§ 4. WS. 121. 227 . 230. 
' ; ) Ebendaselbst §5 3. 1. IIS. 130. 
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Das russische Gesetz nachdem es das Gastwirtin 
Schaftsgewerbe auf die, soeben entwickelte Art UfidWeise, 
in verschiedene, mit genau angegebenen Befugnissen aus
gestatteten Classen eingetheilt hat, 

a) bestimmt für jeden Ort und jede Geweihs-Classe 
insbesondere einen fixen Steuersatz, oder 

b) verleiht an jedem Orte mittelst öffentlichen Aus-
bots , das Recht des genau bezeichneten Gewerb
betriebs dem Meistbietenden. 

Die letzte Methode setzt aber gewissermassen die 
Bedingung einer geschlossenen Zahl der Nahrungen voraus. 

Die russische Gesetzgebung belegt auch mit einer 
fixen Accise diejenigen Nahrungsanstalten, deren U n b e -
s c h r ä n k t h e i t in Bezug auf die Zahl gewissermassen 
a l s G r u n d s a t z , die G e s c h l o s s e n h e i t aber nur als 
A u s n a h m e gilt, und überlässt den Meistbietenden die
jenigen, deren Anzahl d u r c h g ä n g i g für jeden Ort 
b e s t i m m t ist. 

Einer fixen Accise werden demzufolge unterworfen: 
In d e n S t ä d t e n : Gasthäuser, Restaurationen, Kaffeehäuser 
(in St. Petersburg Cafe-Restaurant und in Moskau griechische 
kafl'eehäuser) und Garküchen * ) ; a u f d e m p l a t t e n L a n d e , 
die, von den Hauptstädten über zwei Poslstat ionen, und von 
den Gouvernements - Städten über 5 Werst entfernten Tracteurs-
anlagen 7 8 ) . 

Mittelst öffentlichen Ausbots werden vergehen: 
a) die städtischen Tractemsanlagen, doch mit Ausnahme von 

St . Petersburg und zwar erst seit 1840. Iiis dahin nämlich 
waren diese Anstalten auch in der letzt genannten Stadt an 

*) Eine Ausnahme davon findet in Moskau und zwar in Bezug auf 
einen einzigen Stadtthei l , den sogenannten »I 'opoflCKafli a a c T t « , statt. In 
diesem Mittelpunkte des ganzen Stadtlebens, darf zufolge d. § IUI ( a . a . O . ) 
die Zahl aller Art Nahrungsanslalten nicht vermehrt werden, und eine jede 
unter den letzten wird mittelst öffentlichen A u s b o t s , den Meistbietenden 
verliehen, wobei das Gebot, jedenfalls nicht unter bestimmte Accisesätzc 
sinken darf. — A. a. 0 . § 181. 

Ebendaselbst % 17. 112. 160. 230. 
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die Meistbietenden verliehen ; zu jener Zeit «her ist die zuletzt 
dabei ansbedungene .Summe, von 30,371 Rbl. 43 Cop. Silber, 
für eine, künftighin f i x e A c c i s e erklärt worden, wobei die 
Umlage dieser Summe auf einzelne Anstalten, dem Stadtrathe, 
nach Uehereinkunft mit den Unternehmern, auszuführen auf-

1 getragen wurde 7 9 ) ; 
b) die Traeteursanlagen auf dem platten L a n d e , die »ich in der 

nächsten Umgehung von den Haupt- und Gouvernements-
Städten befinden s o ) . 

Die Sätze der fixen Accise sind für St. Petersburg 
Und Moskau durch die gesetzgebende Gewalt genau fest
gesetzt, je nach den Stadttheilen 8 ' ) : 

in S t . P e t e r s b u r g 
für 1. Gasthaus auf 285 R. 71 C S . 

428 „ 57 „ 
571 „ 43 „ 

für 1. Restauration 

für 1. Kaffeehaus 

für 1. Garküche 

228 R. 58 C S. -
314 ., 28 „ 
371 „ 43 ,. 
442 „ SO „ 

128 R. 58 C S . 
102 „ 80 „ 
257 „ 1 5 „ 

• in M o s k a u 
514 R. 2!) C S . 
685 „ 71 , , 

1200 „ — „ 
7142 „ 86 ,. v . diesem Satze 

fängt der Ausbot an, 
342 R. 86 C S. 
Sl I „ 2!) „ 

1000 „ — „ 
5714 „ 29 ,, v. diesem Satze 

fängt d. Aush. an. 
- 171 R. 42 C S . 

257 „ 14 „ 
600 „ - „ 

2857 ;, 14 ,, v. diesem Satze 
fängt d. Aush. an. 

137 R. 14 C S . 
171 „ 43 „ 
300 „ - „ 
571 „ 43 ,, v. diesem Satze 

fängt d Aush. an. 

1 1 4 R . 29 C S . 
171 „ 43 „ 
228 „ 58 „ 
285 „ 71 „ 
311 „ 28 ,, 
371 „ 43 „ 

In anderen Städten aber wird die Accise durch den 
Stadtrath, — wo dieser nicht vorhanden, durch andere ver
waltende Localbehörden — bestimmt, die ihre Beschlüsse 
den Civilgouverneurs zur Bestätigung, oder Behufs der 

" ) Ebendaselbst Anmerkung zum § 19. — § 160. 
, 0 ) Ebendaselbst § 239. 
" ) Ebendaselbst §5 19. 180. 
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weiteren Vorstellung zur Bestätigung an die General-
oder Kriegsgouverneurs, in denjenigen Gouvernements 
nämlich, wo solche vorhanden, vorstellen. Ueber die, 
auf eine solche Wei se für jede Stadt festgesetzten 
Accise-Sätze, senden die Gouvernements - Obrigkeiten 
dem Ministerio der inneren Angelegenheiten Nachrich
ten e i n 8 2 ) . Das Gesetz stellt dabei ausdrücklich den 
Grundsatz auf, dass die möglichste Begünstigung der 
Anlage und Erweiterung von dergleichen Anstalten 
als Hauptzweck zu betrachten und folglich, bei der, 
für selbige zu bestimmenden Accise, besonders wahrzu
nehmen se i , dass durch ihre Erhöhung nicht die Ver
vollkommnung der Anstalten behindert werde. 

Endlich, für die einer festen Accise unterworfenen 
Tracteursanlagen in Flecken, Dörfern und überhaupt auf 
dem platten Lande, sind die darauf sich beziehenden 
Satze, eben so wie für St. Petersburg und Moskau von 
der gesetzgebenden Gewalt festgesetzt. 

A n m e r k u n g . D ie daraus entstellende Einnahme fliesst in die 
kronscas se , mit Ausnahme derjenigen F l e c k e n , in welchen heim Er
scheinen des Gesetzes vom 21. Juni 18154 schon Tracteursanlagen sich 
vorfanden, die zum Vortheil der Comiuuualcassen mit einer Accise 
belegt waren 1 J ) . 

Bei der Festsetzung der Accisesätze sind 3 Ab
stufungen angenommen w o r d e n 8 4 ) , nämlich: 

Von CO Rbl. Silber. 
,, 30 „ 
„ 15 „ 

Der höchste Betrag ist für die Hauptstrassen, von St. Peters
burg nach Moskau und Riga , und von Moskau nach Nischni - Nowgorod 
bestimmt. 

" ) Ebendaselbst § 182. 

" ) Ebendaselbst § 23<l. 

'*) Ebendaselbst § 210. 
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Der Mittlere für folgende Strassen: die Wei s s -Huss i sd i e , von 
St. Petersburg nach dem Wllnaschen Gouvernement , und von JNischui 
nach Kasan , überdies für alle nicht nach dem höchsten Betrage besteuerten 
Flecken, und für die Häfen an den Wassercommunicat ionswegen. 

Der Unterste für alle übrigen Orte. 
A n m e r k u n g . Für die Sibirischen Gouvernements ist überhaupt 

nur der niedrigste Betrag bestimmt. 

F ü r d a s R e c h t e i n B i l l a r d zu h a l t e n , ist aus
ser den hier angegebenen Zusätzen noch eine besondere Ab
gabe von 15 R. S. zu bezahlen 8 ? ) . Wenn aber zur Ueber-
nahme einer Tracteursanlage mehrere Personen sich 
melden sollten, so wird dieselbe den, über den festen 
Betrag Meistbietenden abgegeben 8 6 ) . Jedoch steht dem 
jedesmaligen Inhaber einer solchen Nahrungsanstalt frei, 
diese, so lange er wünscht und sich keines grösseren 
als eines viermonatlichen Rückstandes schuldig gemacht 
hat, für denselben Pre is zu behalten 8 7 ) . 

Zum Schluss dieser Darstellung glauben wir noch 
auf eine, gewissermassen mittelbare Besteuerung der 
Nahrungsaustalten, aufmerksam machen zu müssen. Diese 
geschieht nämlich dadurch, dass das Recht zur Ueber-
nahme einiger Arten von dergleichen Anstalten, von der 
Lösung eines Gilden- oder Handelsscheines abhängig ge
macht wird. 

So werden zugelassen: 
In S t . P c t e r s b . : < " ) x . l J e b e r i i . e . Gasthauses \ 

e. Restauration [ nur Kautlcute aller drei 
und einer Trac-1 Gilden, 
teursanlage 1 

) D i e s e l b e n . jedoch auch 
,, ,, e. Kaffeehauses \ die beim Conditoramte an-

I geschriebenen Meister. 

5 l ) Ebendaselbst § 234. 
"") Ebendaselbst S 242. 
" ) Ebendaselbst § 241. 
" ) Ebendaselbst 22. 112. 



S nur Kaulleute , die aber 
ausser der Gildenstencr 
auch alle Lasten eines 
Conditormeisters zu tragen 
haben. 

) Kleinbürger (schmauc) " n ' l 
V d. auf Scheinen 4ter Clas. 
I Handel treibend. Hauern. 

h) In M o s k a u u n d 
i n d. G o u v e rn e-
m e n t s s tä d t e n. 

c) In d. K r e i s s t a d t . 

d ) I n d e n F l e c k e n 

e ) I n d e n D ö r f e r n 
u. s. w . 

staurant 

e. Garküche 

ii n- i „ \ Kaulleute 2r und 3r Gilde; aller INahrnngs-i ( ) m i f f l . l m | e , s s d l p i l l e 2 r 

anstauen, aus- u n d 3 r c , M g e „ . | n ( l e , ( r e i . 
ser Garküchen) | ( e | ) ( l e n , } . m e r n 8 9 ) . 

!

Diese lben; it. ausserdem 
Kleinbürger und d i e , auf 
l lamlelssrheinen 4r Clas. 
Handel treibettd.Hauern 9 0). 
alle unter d. zwei letzten 
(Kategorien angeführten 
Personen 9 ' ) . 
mir Kaufl. 2r u. 3r Gilde, 
so wie d. Inh. d. Handels-

der Garküchen ; 

all. IXahrungs-
anstalten 

einer Trac-
teursanlage 

e.Tracteursanl 

scheine 2r und 3r C l a s . 9 J ) . 
) Jedermann, ohne Verptlich-
\ t n n g s i c h in die Handelscl. 

" I einschreiben zu lassen "'). 

W e n n wir zuletzt auf die vorliegende Darstellung 
noch einen Rückblick werfen, so scheinen die dem rus
sischen Gesetz über die Besteuerung der Gastwirthschaft 
zu Grunde liegenden Principien folgende zu sein: 

Das Gewerbe zahlt eine h ö h e r e oder n i e d r i g e r e 
Steuer, je nach dem, 

1) seine örtliche Lage, und 
2) der Umfang seiner Befugnisse ihm g r ö s s e r e 

oder g e r i n g e r e Vortheile darzubieten scheinen. 
ad. 1. H i n s i c h t l i c h d e r ö r t l i c h e n L a g e , 

wird auf folgende Momente Rücksicht genommen: 

8 9 ) C.Bo.yi. 3iiKonoBT> T. XI. y c r . T o p r . C T , 84. 85. 224. 225. 
9 0 ) Ebendaselbst; C T . 226. 286. 
" ) Ebendaselbst; C T . 84. 85. 224. 225. 226. 286. 
*•*) Ebendaselbst; C T . 84 . 85. 224. 225. 226. 286. 
* 3 ) CBOAT. 3 a K . T. XII. I IpH. io jKci i i e KT, e T a T B * 31. HoCTai ioBj i e i i iB o 

r o p o A C K o i » n c c i b c i o m X O S Ä H C T B * . § 228. 

file:///tnngsich


47 

a) auf welchem Puncte des Reichs überhaupt, 
das Gewerbe betrieben wird, und 

b) auf welchen Puncten eines und desselben 
Orts verschiedene Nahrungsanstalten gelegen 
sind, wenn nämlich der Ort zu denjenigen 
gehört , die in ihren verschiedenen Theilen 
eine verschiedene Lebhaftigkeit des Ver
kehrs voraussetzen lassen. 

ad. 2. H i n s i c h t l i c h d e s U m f a n g s d e r B e f u g 
n i s s e wird Folgendes besonders beachtet: 

a) ist die Anstalt zum Feilbieten m e h r e r e r 
oder w e n i g e r Arten von Producten und 
von Diensten, befugt? 

b) ist die Grösse des Locals, welchen die An
stalt zu ihrer Beherbergung bedarf, b e 
s c h r ä n k t oder u n b e s c h r ä n k t ? 

Die Richtigkeit der obersten Grundsätze dieses 
Besteuerungssystems wird im dritten Capitel dieser 
Schrift näher beprüft und bewiesen; hier beschränken 
wir uns nur auf die Bemerkum;, dass die pünktliche Be-
fol guiig der Verbote, gewisse Producte oder Dienste 
feilzubieten, ein, in hohem Maasse ausgebildetes Pflicht
gefühl, von Seiten der Gewerbtreibenden voraussetzt. 

VVird aber von den Gewerbtreibenden, dem, in sie 
gesetzten Vertrauen nicht entsprochen, — wie es leider 
vorkömmt, — u n r i , ] e n u n e r l a u b t e i i Vortheilen aus der 
Leberschreitung der, ihnen gesetzlich zukommenden Ge-
werbsbefugnissen, nachgejagt, so wird der Erfolg der 
Besteuerung von der Frage abhängen, ob die polizeiliche 
Wachsamkeit und das immer offene Strafbuch, im Stande 
sein werden, den häufigen Defraudationen auf diesem Ge
biete zu wehren? — 
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Preussen. 

E i n e ganz andere Gestaltung als die, uns nun aus dem vor
hergehenden Abschnitte bekannte, erhielt die Besteuerung 
der Gastwirthschaft in diesem Staate , und zwar, in seiner 
denkwürdigsten Epoche, — des Unglücks und Auflebens 
— in dem, für seine Finanz-Gesetzgebung unvergessli
chen J a h r e : 1810. Bis dahin waren hier die Gewerbe 
überhaupt, nur bei neuen Anlagen, durch Einziehung ge
wisser Gelder als Canon, oder als Bezahlung für die 
Concession, besteuert ; und nur diejenigen unter ihnen, 
bei welchen das Führen der Bücher nothwendig war, 
hatten e i n e b e s t ä n d i g e A b g a b e , unter dem Namen 
des „Paraphengeldes" (nämlich für die amtliche Bezeich
nung der Bücher, so dass Verfälschung durch Ausschnei
den oder Einheften von Blättern nicht leicht möglich blieb) 
zu entrichten. Eine eigentliche Gewerbesteuer hat aber 
erst das Edict vom 2. November 1810 ins Leben gerufen. 
Die, ihm eigenthümlichen Principieu waren: 

a) die Entrichtung der Gewerbstcuer giebt an und 
für sich, und allein, das Recht zum Gewerbbetriebe; 

b) jede gewerbliche Thätigkeit, für die im Gesetz 
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nicht eine ausdrückliche Ausnahme sich findet, ist 
gewerbsteuerpflichtig. 

E s würde die Grenzen dieser Schrift überschreiten, 
wollten wir bei der Betrachtung der daraus entsprin
genden Verhältnisse verweilen, um so mehr als die be
lehrende Darstellung und Beprüfung dieses Gegenstandes 
im Hoffm ann'schen W e r k e über die Steuern ') es voll
kommen entbehrlich macht. — W i r beschränken uns 
daher auf die Bemerknng dass, indem nach der Herstel
lung des allgemeinen Friedens eine Revision der, in jZei-
ten der Unruhe und Eile erlassenen Edicte nothwendig 
wurde , die beiden angeführten, dem Edict vom 2 . No
vember 1810 zum Grunde liegenden Principien, einer 
Modification unterliegen mussten. Das Gesetz »wegen 
Entrichtung der Gewerbesteuer" vom 30 . Mai 1820, 
welches jetzt in Preussen gilt, stellte an ihrer Stelle 
Folgendes auf: 

a) Die Entrichtung der Gewerbesteuer ist in Bezug 
auf den Gewerbbetrieb unerlässlich, doch an und 
für sich, giebt es noch nicht das Recht dazu; 

b) nur d i e gewerbliche Thätigkeit, die das Gesetz 
ausdrücklich nennt, ist gewerbsteuerpflichtig. 

Als solche, werden aber genannt 2 ) : 
Der Handel, 
die Gastwirthschaft, 
das Verfertigen von Waaren auf den Kauf, 
der Betrieb von Handwerken mit mehrerei» 

Gehülfen, 
der Betrieb von Mühlenwerken, 

') Die Lehre von den Steuern S. 1 8 9 — 1 9 5 . 
') Gesetz wegen Entrichtung der Gewerbesteuer vom 30. Mai 1820. 

§ 2. Gesetzsammlung für die Königlichen Preußi schen Staaten 1820. 
S.147. 
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das Gewerbe der Schiffer, der Fracht- und 
Lohnfuhrleute, der Pferdeverleiher und die
jenigen Gewerbe , die von umherziehenden 
Personen betrieben werden. 

Um die, von jedem Gewerbetreibenden zu entrich
tenden Steuersätze dem Umfange des Gewerbbetriebs ver-
hältnissmässig zu machen, bedient sich das Gesetz , in 
Bezug auf die vier zuerst genannten Arten der Gewerbe, 
worunter sich auch die Gastwirthschaft befindet, gleich-
xeitisr z w e i e r Mittel : 

CT 
a) Der Festsetzung einer gewissen Anzahl von Ab

theilungen (von 3 bis 4 ) je nach dem Orte des 
Gewerbbetr iebs, von der Voraussetzung ausge
hend, dass die örtliche Lage, in gewissen Grunzen, 
einen mehr oder weniger grossen Gewerbbetrieb 
v e r r n u t h e n lässt. 

b) Der Mitwirkung der Contribuenten selbst, oder 
an ihrer Stelle der Communalbehörden bei der 
Vertheilung der Steuer unter die Einzelnen. 

In der ersten Beziehung stellt das Gesetz nach 
Maassgabe der Wohlhabenheit und Gcwerbsamkeit ein
zelner Orte, überhaupt v i e r Abtheilungen auf, von denen 
für einige Arten der Gewerbe (worunter die Gastwirth
schaft sich doch nicht befindet) die zwei niedrigsten in 
e i n e zusammengezogen, und somit die Totalsumme der 
Abtheilungen auf d r e i reducirt wird. 

Z u r e r s t e n A b t h e i l u n g 3 ) gehören die 40 an
sehnlichsten Städte des Staa ts , namentlich Berlin, Bres
lau, Danzig, Cöln, Königsberg in Pr. , Magdeburg, Stet-
tin, Aachen, Elberfeld mit Barmen. 

') Beilage B . zum angeführten Gesetze . A. a. 0 . S. laß. 
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*) Hoflmahn. L. v. d. St. Seite 201. 

4 

Z u r z w e i t e n A b t h e i l u n g 1 3 3 und nach späterer 
Reduction 121 weniger ansebnliehe Städte , für deren 
namentliche Anführung hier jedoch der Raum fehlt. (Im 
Allgemeinen stehen die Städte darin, welche damals 
6000 Einwohner und darüber hatten; doch sind auch 
einige mit minderer Bevölkerung aber ansehnlichem Ver
kehr darunter aufgenommen 4). Das Gesetz sagt auch 
dabei: J ? d a die Gewerbsamkeit der einzelnen Städte an 
sich wandelbar ist, so bleibt die Ansetzung anderer, hier 
nicht genannten Städte in die zweite Abtheilung, so wie 
die Absetzung einzelner vorbenannten Städte aus der
selben, besonderer Festsetzung, mit unmittelbarer könig
licher Genehmigung, vorbehalten." 

D i e d r i t t e Ab th e i l u n g enthält der Regel nach 
alle Städte, welche 1300 oder mehr Civileinwohner haben, 
und nicht zur ersten oder zweiten Abtheilung gehören. 
Ausnahmen von dieser Regel begründet ein besonders 
lebhafter Verkehr der schwächer bewohnten, oder eine 
besonders auffallende Nahrungslosigkeit der stärker be
wohnten Städte. Welche Städte hiernach namentlich in 
die dritte Classe gehören, hat jede Regierung für ihren 
Uezirk auszuinitteln, und nach erfolgter Genehmigung 
des Finanzministerii durch die Amtsblätter bekannt zu 
machen. 

D i e v i e r t e A b t h e i l u n g enthält die übrigen Städte 
und das Land, wozu alle Ortschaften gehören, die in 
den drei ersten Abtheilungen nicht enthalten sind. 

A n m e r k u n g . Auf bisherige oder vormalige Stadtrechte kommt 
es hei Bildung der Ahlheilungen nicht an ; dagegen ist hei derselher 
der Zusammenhang der Ortschaften mit ihren Umgehungen wohl 7,11 
beachten. Diejenigen nahen Anlagen und Oerter, welche durch und für 
die Gewerbe und Genüsse einer grossen , oder Mittelstadt ganz., oder 
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doch hauptsächlich bes tehen , sind in dieser Rücksicht als Zubehör 
derselben anzusehen und daher mit ihr zu einer Abtheilung zu bringen, 
worüber das Finanzministerium entscheidet. 

Nachdem das Gesetz auf diese Wei se das ganze 
Land, in Bezug auf die Gewerbsanikeit, in eine gewisse 
Anzahl von Gassen getheilt, oder eine solche Theilimg 
eingeleitet hat, setzt es für jedes steuerbare Gewerbe 
und jede topographische Abtheilung insbesondere einen 
Steuerbetrag fest, welcher von Staatswegen auf jeden 
einzelnen Gewerbbetrieb basirt wird, doch diesen nicht 
nothwendig in demselben Maasse trifft, da es der Ein
sicht und Anordnung der Contribuenten selbst überlassen 
bleibt, den kleineren Gewerbbetrieb von einem Theil 
seiner Steuer zu befreien und diesen dem Grösseren 
aufzulegen. 

F ü r d ie G a s t w i r t h s c h a f t sind darnach folgende 
Steuersätze fes tgese tz t ö ) : 
in der Isten Abthl. — 12 Rlhlr. j ä h r t , od. monatl. 1 Rthlr. 
„ „ 2ten „ — 8 „ „ ,, „ — , l ö Gr. lirandb 
„ „ 3ten „ — 6 , „ — ,; 12 ,. „ 
., ,, 4ten „ — 4 „ ,, „ ,, — ; i 8 ,, 

Ausser solchen Mittelsätzen bestimmt das Gesetz 
noch überall auch einen Niedrigsten und zwar, wie uns 
Hoffmann die Erklärung giebt, um einer Verirrung vor
zubeugen, welche sonst sehr zu besorgen wäre ; der 
Unterschied nämlich zwischen den Wohlhabendsten und 
den Aermsten in einerlei Geschäftsbetriebe erscheint 
den meisten Vertheilern so g ross , dass sie leicht ver
leitet werden, den niedrigsten Satz so gering zu stellen, 
dass den wenigen ausgezeichnet Wohlhabenden Bela
stungen, welche das Gesetz in solchem M aas se nicht 
beabsichtigt, aufgebürdet werden müssten, um den Mit
telsatz im Durchschnitte herauszubringen. 

*) D. a. Gesetzsammlung, 8 . 1511 
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Diese niedrigsten Sätze sind für die Gastwirth-
scliaft: 
in der l s ten und 2ten Abtlil. — 4 Hihlr. jiilirl., od. monatl. 8 Gr. Brandb. 
„ „ 3len „ 4lcn ,, — 2 „ 4 

Die Sätze über 2 Rtlilr. steigen nacli Beschaflen-
heit des Umfanges des Geschäfts, 

auf 4, 0, 8, 12, 18, 24, 30. 3(i, 18 u. s. w., jedesmal um 12 Rihlr. 

Zur Festsetzung der Steuersätze für einzelne Con-
tribuentcn, nacli den liier augegebenenTVornien, treten die, 
ein und dasselbe Gewerbe in einem bestimmten Bezirk 
und zwar in den drei ersten Abtbeilungen in einer Stadt, 
in der vierten in einem Kreise, Treibenden zu einer Ge
sellschaft zusammen, und wählen jährlich durch Stimmen
mehrheit 5 Abgeordnete aus ihrer Mitte. Ist die Zahl 
der Gewerbsgenossen aber in einer Stadt, oder einem 
Kreise nicht hinreichend, um so viel Abgeordnete und 
für jeden einen Sl.eUvertr.cier zu wählen, so wird durch 
die Gesanmitheit der Gesellschaft die Steuer vertheilt. 

Bei der Wahl ist zu beachten, dass von den Ab
geordneten Einer das Geweihe im geringsten, Einer im 
höchsten und zwei im mittleren Umfange treiben; die 
Wahl des Fünften ist unbeschränkt. In den drei ersten 
topographischen Abte i lungen leiten die Magistrate, in 
der vierten die Landrälhe, die Wahl der Abgeordneten 
und führen die Aufsicht bei den B e r a t u n g e n über die
selben f l ) . D i e getroffene Wahl muss jedoch der vorge
setzten Obrigkeit zur Genehmigung augezeigt werden, 
welche sie auch verwerfen kann, wenn der Gewählte 
die Eigenschaften nicht besitzt, welche nach allgemeinen 
oder nach den Gesetzen der Gesellschaft zu dieser 

«) Das Gesetz vom 30. Mai 1S20. §§. 20. 28. 20. - p r . Gesetz
sammlung S. 151. 

http://Sl.eUvertr.ci


Stelle erforderlich sind. Wird die Wahl verworfen: 
so muss die Corporation von Neuem wählen. Fällt auch 
diese Wahl auf einen Untüchtigen: so verliert die Cor
poration für diesen Fall ihr Wahlrecht , und die Stelle 
wird von der Obrigkeit bese tz t r / ) . 

Sind die Abgeordneten gewählt oder die Contribu-
enten zur Steuervertheilung in eigener Person berechtigt, 
so treten sie vor dem 1. November jedes Jahres (wel
cher Tag als Schluss des Steuerjahres festgesetzt ist) 
ihr Geschäft an. Die Communal- oder Kreisbehörden, 
je naHi der topographischen Lage des Gewerbsbezirks, 
legen ihnen alsdann Gewerbe-Notizregister vor. In die
sen letzten, die von den genannten Behörden geführt 
und verantwortet werden, finden sich alle Gewerbtrei
benden aufgenommen und deren Ab- und Zugang im 
Laufe des Steuerjahres genau angegeben. Da Jeder, 
der ein Gewerbe , es mag steuerfrei oder steuerpflichtig 
sein, betreihen will, inigleichen der, welcher den Betrieb 
seines bisherigen Gewerbes im Orte aufgeben will, der 
Ortscominunalbehörde davon Anzeige machen m u s s 8 ) , 
so kann und muss dieselbe hierdurch stets völlig unter
richtet sein, von wem ein Gewerbe getrieben wird. 

Der, für den Ort und das Gewerbe besonders fest
gesetzte Steuer-Mittelsatz, ist mit der Zahl der Gewerb
treibenden zu multipliciren und das Ergebniss dieser Be
rechnung enthält die Summe, welche die Stadt oder der 
Kreis im Ganzen an Gewerbesteuer aufbringen m u s s 9 ) . 

7 ) Allgemeines Lanilreclit. Tit. 0 Tli. II. §§. HSO. 16.3. 161. 105. 
Im Auszüge, Pr. Gesetzsammlung 1820. S. 163. 

") D a s Gesetz vom 30. Mai 1820 §. 19 Pr. Gesetzsammlung 1820-
S. 150. 

') Bei lage B (/.um ang. Gesetz) g. 8. Pr. Gesetzsml. S . 157. 



Die von den einzelnen Mitgliedern zu dein Zwecke 
aufzubringenden Beiträge sind sodann von den Abgeord
neten zu bestimmen, und zwar ohne die geringste Ab
weichung von den, oben angeführten, gesetzlichen Stei-
gerungssätzen der Steuer , sich zu erlauben. Sollteu 
sich zum Beispiel in einer der topographischen A b t e i 
lungen 4tor Classe drei Gastwirthe belinden, die nach 
dem, gesetzlich festgesetzten Mittelsatze von 4 Rthlr. 
eine Summe von 12 Rthlr. gemeinschaftlich aufzubringen 
hätten, und einer von ihnen so arm wäre , dass er nur 
mit dem niedrigsten Satze von 2 Rthlr. herangezogen 
werden könnte, die beiden Grösseren aber ihr Geschäft 
in völlig gleichem Umfange betrieben; so darf doch nicht 
ein jeder von ihnen mit einem Steuersatze von Ii Rthlr. 
belegt werden, denn ein solcher Satz ist vom Gesetz 
in die Steigerungsleiter nicht aufgenommen worden. Der 
Ausweg ist alsdann darin zu linden, dass, von den bei
den wohlhabenden Gastvvirthen abwechselnd, im ersten 
Jahre 6. Rthlr und im folgenden 4 Rthlr., und so um
gekehrt, gezahlt weiden 1 0 ) . 

Bei der, von den Abgeordneten vorzunehmenden Ein
schätzung, haben die Communal- oder Kreis-Behörden 
das R e c h t und die Pflicht, darauf zu wachen, dass, weiin 
die Einschätzung eines Mitgliedes der Commissiou vor
kommt, dasselbe sich aus der Versammlung entferne, 
und überhaupt die Abgeordneten nicht etwa die ihnen 
übertragenen Befugnisse missbrauchen, um ihre Contri-
bution aul Unkosten ihrer Gewerbsgenossen herabzusetzen. 

Aus den, von den Abgeordneten aufgestellten Ver-

'") (Inf. die, heim N i e d e r j r e s ä i s (Prenssische Gewerbesteuerver-
kissung. Leipzig 1811.) S. 115. f.. angeführte Minislerial- und Uegieruugs-
Rescr. 
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zeichnissen der zu besteuernden Gewerbsgenossen und 
der , von denselben zu zahlenden Steuerbeträge, haben 
die Communal-Behörden in den 3 ersten Abtheilungen 
und die Steuer-Beamten in der 4. Abtheilung, Erhebungs-
Rollen aufzulegen, und der Regierung zur Prüfung ein
zureichen. Dem Finanz - Ministerium steht die höhere 
Anordnung darin zu n ) . 

Jedem Steuerpflichtigen wird vor dem Eintritt des 
ersten Zahlungstages bekannt gemacht, wie viel er an 
Gewerbesteuer für ein Jahr zu entrichten habe. W e r 
gegen die gutachtliche Meinung der Abgeordneten eine 
Ermässigung des Ansatzes begründen zu können glaubt, 
dem soll ein Rekurs durch die aufnehmende Behörde 
an den Landrath, an die Regierung, und an das Finanz-
Ministerium offen stehen. Inzwischen muss er u n t e r 
V o r b e h a l t d e s E r s a t z e s die Gewerbesteuer, so weit 
sie fällig wird, vorläufig abtragen 1 2 ) . Seine Reclamation 
wird aber zuvörderst den Abgeordneten der Gesellschaft 
zur Erklärung vorgelegt. Finden diese sie begründet, so 
muss die zugestandene Ermässigung auf die Abgangsliste 
gebracht , für das folgende Jahr dagegen der aufzubrin
genden Steuersumme zugeschlagen werden. Wird z. B. der 
Gesammtbetrag der Steuer aller Gastwirthe von 420 Th., 
durch Ermässigung um 10 Th. vermindert, so muss dieser 
Gesammtbetrag im folgenden Jahre (vorausgesetzt, dass 
die Zahl der Steuernden unverändert bleibe) auf 130 Th. 
angenommen werden. Weigern sich hingegen die Ab
geordneten auf die Reclamation einzugehen, so ist selbige 
der Königlichen Regierung zur Entscheidung vorzulegen 1 3 ) . 

'') il. Gütz. v. 30. Mai 1820. §. 32. 

'=} Ebendaselbst § 33, 

") Vgl. N i e d e r g e s ä s a. a. O. S. 151. f. 
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Sind auf diese W e i s e die von den Einzelnen auf
zubringenden Steuersätze und der Betrag der Gesammt-
Steuer eines Bezirks regulirt, so kann noch die festge
setzte Gewerbesteuer-Soll-Einnahme sowohl eine A b -
als Z u n a h m e erleiden. 

JEine Abnahme erleidet s s e : 
a) wenn auf geschehene Reclamation die Gewerbe

steuer gemindert wird: 
b) wenn Jemand im Laufe des Jahres sein Gewerbe 

aufgiebt. Der Staat trägt aus notbwendigeu Ur
sachen den, wegen Abgangs besteuerter Per 
sonen entstehenden Ausfall und erbebt dagegen 
den Zugang; indem eine jede der Gesellschaften 
die Gewerbesteuer nicht als Bauschsumme zahlt, 
sondern jeder einzelne Steuerpflichtige seinen 
Beitrag entrichten muss. Da es aber dabei, je 
nachdem der Ausscheidende u n t e r oder ü b e r 
dem Mittelsatze veranlagt war, eine Benachthei
ligung, entweder der übrigbleibenden Steuer
pflichtigen, oder des Steuerertrags herbeigeführt 
werden würde, so muss, um diese auszugleichen, 
der zur Reparation zuziehende Betrag nach dem 
folgenden Beispiele festgestellt, werden 

1) Betrag der Mittelsätze (KM) ä 12 Th.) . . . 1200 RTh. 
2) Zuschlag der Ermässigung, während der lau

fenden l iol lcnneriode, (S . oben a) hier ange
nommen, z. B. auf j_ • • 24 „ 

sind 1224 BTb. 
3 ) '»> Laufe des Jahres haben das 

Gewerbe e ingeste l l t : 
N - N- veranlangt zu . . . . IS RTh. 
iN- N. desgl 24 .. 
N. N. desgl ti „ 
N. N. desgl. 12 „ 
K N. desgl _ 2 S 

sind - 7"S"BTh. 
iinf Mitlelsät/.e betragen . • 00 .. 
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4) Die übrigen Mitglieder haben also im Jahre 
N. IV. gegen die Miüelsätze weniger aufge
bracht, und für das antretende Jahr zu decken ]S RTb. 

Für das antretende Jahr sind demnach zu 
repartiren 1242 RTb. 

W e n n umgekehrt, j ene fünf, beim Reginn des neuen Rollen
jahres ausgeschiedenen Geweiht reibende, im Laufenden n u r 
z u 4 0 R T b . veranlangt gewesen wären, so hätten die übrigen 
Mitglieder d e r C l a s s e , ausser der Summe ihrer Mittelsälze, 
zur Uebertragung jener fünf Individuen 20 RTb. m e h r auf
gebracht, welche ihnen demnach auf die, für das antretende 
Jahr berechneten 1224 RTb. gutgeschrieben werden mussten, 
wonach daher bei dieser Rolle dann n u r 1201 RTb. zur 
Reparation kommen könnten " ) . 

e) Wenn die Stcucrbeträge als unbeibringlieb zur 
Niederschlagung angewiesen und der Fortbetrieb 
des Gewerbes untersagt wird. Solche Nieder
schlagungen gehören nicht in die Abgangsliste, 
sondern es weiden die Beträge dieser Art von 
der Königl. Regierung, besonders auf die Re-
gierungs-llauptcasse, zur*Absetzung vom betref
fenden Soll, angewiesen und haben die desfallsige 
besondere Abrechnung der genannten Casse mit 
der Localhehörde über die Verringerung der abzu
liefernden, monatlichen Steuerquote, zur Folge , r > ) . 

Eine Zunahme erleidet die Gewerbe-
Steuer-Soll-Einnahme : 

a) wenn Gewerbtreibende bei der Aufnahme über
sehen worden; 

b) wenn Jemand im Laufe des Jahres das Gewerbe 
im Orte anfängt. Ein jeder, welcher das Ge-

") Vgl. die lnstr. v. 10. November 1820. §• 14. und d. Rescr. des 
. General-Direclors der Steuern v. 20. Juni 1832. — Bei N i e d e r g e s ä s 

a. O. S . 142. „. 143. 
") Rescr. v. 10. Juli 1830. — Bei N i e d e r g e s ä s a. a. O. S. 121-



werbe neu anfängt, muss für das l a u f e n d e Jahr 
mit dem Mittelsatze seiner Classe, in'^dem fo l 
g e n d e n Jahre nach dem Umfange seines Ge
schäfts in dem abgewichenen Jahre , besteuert 
werden und zwar, von dem Zeitpunkte der An
meldung an. Eine Ermässigung des zu entrich
tenden Mittelsatzes im Laufe des ersten Jahres 
des Gewerbbetriebs kann für ihn nicht stattfinden. 
Die Erhebung des Mittelsatzes vom Anfange 
des Gewerbes bis zur Aufstellung der neuen 
Rolle, findet jedoch nicht allein statt, wenn ge
werbliche Anlagen n e u b e g r ü n d e t werden, 
sondern auch, wenn ein früher betriebenes, aber 
eingestelltes Gewerbe von einer anderen Person 
wieder aufgenommen, also ebenfalls ein neues 
Gewerbe begonnen wird. Wenn dagegen ein 
gewerbliches Geschäft unverändert und ohne Un
terbrechung von einer anderen Person, als dem 
bisherigen Gewerbtreibcnden f o r t g e s e t z t wird 
und nur ein Wechsel in der Person des Steuer
pflichtigen eintrifft: so soll die, auf das Gewerbe 
bereits veranlagte Steuer bis zum Ablaufe der 
Rollenperiode beibehalten werden. Es würde 
ein Missbrauch dieser Bestimmung sein, wenn 
solchen Steuerpflichtigen, die schon längst ihr 
Gewerbe treiben, durch die Localbehörden ge
stattet werden sollte, durch Abmeldung des Ge
werbes und demiiächstige Wiederanmeldung des
selben sieh von dem, nach dem Umfange ihres 
Gewerbes auf sie repartirten, den Mittelsatz 
übersteigenden Steuersatze zu befreien, und statt 
desselben demnächst den Mittelsatz fortzuzahlen; 
besonders da in den seltensten Fällen damit eine 
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wirkliche Einstellung des Gewerbes verbunden 
sein dürfte. W e r sein Gewerbe regelmässig nur 
während eines Theils des Jahres treibt, von dem 
kann für den anderen Theil des Jahres nicht 
behauptet, werden, dass er aufgehört habe, das 
Gewerbe zu betreiben, sondern nur , dass sein 
Gewerbe in der übrigen Zeit des Jahres ruhe; 
es kann ihm daher eine Abmeldung des Gewerbes 
nicht gestattet werden, wie solche nur bei dem 
Aufhören des Gewerbes stattfinden darf. Eine, 
dem ganzen System der Gewerbesteuer-Erhebung 
entsprechende Besteuerung eines solchen Gewer
betreibenden kann nur dadurch erfolgen, dass bei 
der Reparation der S teuer , welche überhaupt 
den Gewerbsbetrieb während d e s , der neuen 
Veranlagung vorangegangenen Jahres, zum Mass
stabe nehmen soll, auch darauf Rücksicht ge
nommen wird, dass in der Regel sein Gewerbe 
während eines Theils des Jahres ruht. Den, mit 
Rücksicht hierauf abgemessenen Steuersatz, muss 
er demnächst aber, nicht allein während der 
Zeit, wo das Gewerbe ruht, entrichten, indem 
andern Falls auf die Ruhezeit doppelt Rücksicht 
genommen, und er ohne Grund vor anderen Ge
werbetreibenden bevorzugt werden würde; 

Sowohl in den Erhöhung^- als auch in den Ver
minderung -«-Fällen gilt es als Rege l : 

a) die Erhöhung -
 tritt v o m A n f a n g e d e s 
Ii a 1 e u d e rj a h r e s ein, wenn 
Steuerpflichtige bei der Auf
nahme übersehen worden; 

l s ) V g l . hei N i e d e r g e s ä s a. a. O. S, 121. 122. 126. die darauf 
sich beziehenden Verordnungen. 
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flie Erhöhung wird v o n d e m M o n a t e 
a b , in w e l c h e m d a s G e 
w e r b e an g e f a n g e n , ge
rechnet : wenn Jemand im 
Laufe des Jahres ein steuer
pflichtiges Gewerbe in ei
nem Orte anlangt. 

b) die Verminderung* findet vom A n f a n g e 
d e s K a 1 e n d e r j a h r e s 
s t a t t : wenn auf gesche
hene Reclamation die Ge
werbesteuer erlassen oder 
ennässigt wird j 
tritt mit dem M o n a t e e i n , 
w e l c h e r auf d e n j e n i g e n 
f o l g t , in w e l c h e m d a s 
G e w e r b e a u f h ö r t , (und 
dieser letzte wird noch für 
voll gerechnet): wenn Jemand 
im Laufe des Jahres seinGc-

• werbe aufgiebt, oder durch 
eingetretene Todesfalle ein 
Gewerbe aufhört: doch muss 
die Meldung vor dem 8ten 
Monatstage geschehen, wi
drigenfalls auch dieser (V)Mo-
nat noch zahlbar bleibt I 7 ) . 

Den Communen wird für die, bei Ermittelung, Ver-
theilung und Erhebung der Gewerbesteuer, ihnen übertra
genen Geschäfte, V25 der Einnahme zugestanden , 8 ) . 

1 7 ) Ebendaselbst S. 117. f. 
'*) Gstz. v. 30. Mai 1820. § 36. Pr. Gstz.-Sammlung S. 153. 
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Nach vorausgeschickter Darstellung der Besteue
rungsweise der Gastwirtbschaft als Gewerbe , bleiben 
noch zwei Fragen zur Beantwortung übrig : 

A) welche Thätigkeit ist vom Gesetz a ' s eine Gast-
wirthschaftlich- Gewerbliche bezeichnet worden V 

B) nach welchen Normen soll es bei der Besteuerung 
verfahren werden, wenn die Gastwirthschaft in Ver
bindung m i t Nebengewerben, oder a l s Nebenge
werbe getrieben wird V — 

In der ersten Beziehung spricht sich das Gesetz 
vom 50. Mai 1820, folgenderinasseu aus : 

. , § 9. a. Wer , gewerbswe l se , ein offenes Local hält, um Personen mit 
oder ohne Kost für Bezahlung zu heherhergeu. ist als ( iast-
wirth steuerpflichtig, 

h. W e r , g e w e r h s w e i s e , möhlirle Zimmer (chainhres garnies) 
vermiethet, ist ilerselhen Steuer unterworfen ; jedoch nicht 
der, welcher blosse Schlafstellen hält. 

„ § 1 0 c. Wer , g e w e r h s w e i s e , ein offenes Local hält, um zubereitete 
Speisen oder Geiränk, zum Genuss auf der S t e l l e . oder 
ausserhalb, feil zu b ie ten , ist als S p e i s e - oder Schankwirt!» 
steuerpflichtig 

d Bestaiiraleurs, Garküche, Zuckerbäcker, sogenannte llafiäner-
und Schweizer lade i i , Pfellerküchler, Kaffeeschänker, Taba-
gisten und dergl. sind hierunter begriffen, 

e. Der Betrieb des Bäcker- und Schlüchlcrgewerhes gehört 
nicht hierher, sondern ist als Fertigung der Waaren auf den 
Kauf, zu besteuern." — 

l a ) Die Schankwirlhschaft ist nämlich, nach den preussUchen Steuer
gesetzen, nach denselben Normen und in derselben Classe mit der Gast-
und Speisewirthschaft steuerbar, während die russische Gesetzgebung diese 
zwei Gewerbszweige mit verschiedenen Abgaben belegt, ludein wir uns 
in dieser Schrift auf die Bcprüfung der Besteuerungsweisen d er G a s I w i r l h -
s c l i a f t a l l e i n beschränkt haben, so haben wir , w ie es auch aus dem 
früheren Lauf dieser Schrift erhellt, unter dieser allgemeinen Benennung 
den Inbegriff derjenigen gewerblichen Thätigkeiten verstanden, die das 
prenssische Gesetz als eigentliche Gast- und Speisewirthschaft bezeichnet. 
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Das Schwankende des, hier öfters gebrauchten Wor te s 
„ g c w e r b s w e i s e " , ist durch das Rescript des König
lichen General - Directors der Steuern, vom 25 . Juli 
1 8 5 5 , welchen man bei J N ' i e d c r g e s ä s angeführt fin
det 2 ( ) ) , und zwar durch die Feststellung des Begriffs 
der steuerfreien Kostgeber, eiiiigermassen näher bezeich
net worden. Die Anziehung solcher Personen, — heisst 
es darin, — welche andere g e g e n B e z a h l u n g in K o s t 
n e h m e n , zur Entrichtung einer Gewerbesteuer, kann nur 
eintreten, wenn dabei der Begriff eines g e w e r b s w e i s e n 
Betriebes vorwaltet. Um zu beurtheilen, ob dies der 
Fall sei, muss auf die Bewegungsgründe gesehen werden, 
welche Jemanden vernünftigerweise veranlassen können, 
Personen die nicht zu seiner Familie gehören, gegen 
Bezahlung in Kost zu nehmen. Sind dergleichen über
wiegend vorhanden, wie z. B . bei Vorstehern von Er
ziehungsanstalten, welche die jungen Leute nicht aus 
ihrer Aufsicht lassen wollen, so kann das Kostgeld als 
blosser Ersatz der Ausgaben angesehen werden, u n d 
b e g r ü n d e t s o l c h e s k e i n G e w e r b e . W o aber der-
gleichen Motive nicht hervortreten, muss das Beköstigen, 
des Gewinnes wegen betrieben, mithin als Gewerbe des 
Kostgebers, angesehen werden, wodurch es steuerpflichtig 
wird. 

Auch ist dem Begriff des steuerpflichtigen Gewer
bes durch andere einzelne Entscheidungen über einige 
besondere, durch das allgemeine Gesetz nicht ausdrück
lich bezeichneten Fäl le , eine grössere Klarheit gegeben 
Worden. So ist z. B. erklärt worden: dass die soge
nannten O e k o n o m e n von geschlossenen Gesellschaften 
»ucli dann, wenn sie bloss dessen Mitgliedern Speisen 

') a. a. O. S. 35. §. t'J. 
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oder Getränke zum Genuss auf der Stelle gegen Ent-
geld verabreichen, steuerpflichtig sind. Dass im Gegen-
tbeil die Gesellschaften selbst, wenn sie Speise und 
Trank für eigene Rechnung anschaffen und nur ihren 
eigenen Mitgliedern, und nur in dem Geschüftslocal vor
setzen, es möge nur bloss der kostende Preis oder noch 
Aufschlag dazu für die Vereinskasse berechnet werden, 
noch kein Gewerbe treiben; sollten sie aber Speise und 
Trank ausserhalb ihres Locals, wenn auch nur an ihre 
Mitglieder verabfolgen, so sind sie als steuerpflichtig zu 
betrachten. Ferner , dass die Ortseinwohner, welche 
bloss zu Jahrmarktszeiten Personen gegen Vergeltung 
bei sich wohnen lassen, und ihnen Getränke reichen, 
eben so wie Gast - und Schankwirthe gewerbesteuer
pflichtig sind: dass aber die blossen Vermiether von 
meublirten Zimmern in R a d e - und B r u n n e n o r t e n an 
B a d e g ä s t e der Gewerbesteuer nicht unterliegen, und 
zwar , weil diese Vermiethung dort weniger die Natur 
eines Gewerbes hat, als vielmehr nur die gewöhnliche 
Verzinsung der Häuser bezweckt, welche dort auf an
dere Art selten erreicht werden kann. Dass , wenn in 
den Badeanstalten auch anderen Personen , als den Ba
denden, Erfrischungen überlassen werden, die Gewerb
steuer unbedingt entrichtet werden muss; beschränkt 
sich aber der Verkehr darauf, dass Inn und wieder einem 
Badenden Speisen und Getränke verabfolgt werden, so 
ist ein so unbedeutender Verkehr füglich zu übersehen; 
wie auch Derjenige, der bloss den bei ihm in Schlaf
stelle liegenden Personen, Beköstigung verabreicht, ohne 
diese Speisung auf andere Individuen auszudehnen, nicht 
als Speisewirth zu besteuern ist. Dass , endlich, die 
Restaurationen auf den Dampfschiffen, nicht nur in dem 
Falle, wo dieselben in Entreprise gegeben sind, sondern 
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auch dann, wenn sie für Rechnung der Schiffseigenthü-
mer selbst betrieben werden, zur Entrichtung der Ge
werbesteuer an und für sich heranzuziehen sind: und 
zwar aus dem Grunde, dass die Dampfschifffahrt und die 
Restaurationen auf den Schilfen nicht als eine Verbin
dung von den Gewerben angesehen werden können, die 
sich im Sinne der bürgerlichen Vorschriften, gegenseitig 
unterstützen, und von denen daher das eine oder andere 
steuerfrei sein sollten. 

Der § 9. des Gesetzes vom 50. Mai 1820 erhielt 
nachher noch folgende Vervollständigungen: 

Ad. a) P o s t m e i s t e r s ind, so lange sie sich Inn
sichtlich der Rewirlhiing der, 
mit der Post reisenden Per
sonen, innerhalb der, deshalb 
durch die Postordnung vorge-
zeichneten Schranken halten, 
von der Entrichtung der Ge
werbesteuer frei; 

ebenso das Umkrugen der Commuiicn 
auf dem Lande« „ml zwar, 
weil hier nicht von einer, den 
Communen zum Vorlherl ge
reichenden Snecidntion, oder 
von einer Schanks le l l e , w o 
Einwohner im Orte sich hin
begeben und Gelagen halten 
können , sondern von einer 
Verpilichtiing zur Aufnahme 
von Fremden die Rede ist, 
welche die Polizei den Mit
gliedern der Communen auf
legt. — 

Ad. b) D a s V e r m i e t h e u nie u b l i r t e r Z i m 
m e r ist gewerbesteuerpflichtig: 

a) wenn e i n e i n z e l n e s Zimmer meuhlirt 
auf eine kürzere Zeit als 3 Monate ver-
miethet wird ; 

Ii) wenn neben dem auf 3 Monate vermie-
theten meublirton Zimmer zugleich ein 
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Schlafkabinet, Alkoven oder Entree ver-
miethet , und j edes mit einem Ofen ver
sehen ist; 

c) wenn zwei oder mehrere Zimmer vermie-
thel werden, ohne Rücksicht auf die Dauer 
der Miethszeit; 

d) wenn eine Wohnung eigends zum Behuf 
des Wiedervermielhens gemielhet worden, 
und aus mehr als einem einzelnen Zimmer 
hesteht, ohne Rücksicht auf die Dauer der 
Mie thsze i t , und oh zugleich Aufwartung, 
Frühstück, Tisch- oder Handwäsche etc. 
verabreicht wird oder nicht. 

Ist gewerbst euer frei: 
a) wenn ein einzelnes meublirtes Zimmer w e 

nigstens auf die Dauer von 3 Monaten ver-
mietliet wird, es mag Aufwartung, Frühstück 
elc. dabei gegeben werden, oder nicht; 

b) wenn neben einein auf 3 Monate vermie-
theteu Zimmer, zwar eine Kammer, ein 
Alkoven, oder ein Entree vorhanden, jedoch 
in letzterem kein (Ken befindlich ist. 

Hierzu wird jedoch bemerkt, dass durch 
, diese Bestimmungen nur ein Anhalt 

gegeben worden, und dass daher in 
jedem eonereten Falle, die Beurlhei-
lung : ob ein g e w e r h s w * e i s e s Ver-
miethen vorhanden ist, oder nicht, nicht 
ausser Acht gelassen werden d a r f 2 1 ) . 

Ii. 

Zur Beantwortung der zweiten Frage, nämlich: wie 
e s in Hinsicht auf die Besteuerung zu verfahren ist, 

" ) Die darauf sich beziehenden Verordnungen, bei I\" i e d e i g e s ä s 
»• »• 0 . S. 34 ff. S. auch ..der Gast - und Schenkwiith", von W . G. v. 
d. Heyde. — ,. Taschenbuch für die Einwohner der Provinz Brandenburg, 
oder vollständiges Archiv aller Verordnungen, Verfügungen, Pol ize igesetze 
und Bestinui S e n , w e l c h e auf die bürgerlichen Verhältnisse und das Ge
schäftsleben der Einwohner Berlins und der Provinz Brandenburg Bezug 
haben. — Berlin und Leipzig . 1838." ~ 



67 

wenn die Gastwir tschaft in Verbindung mi t Nebenge
werben, oder a l s Nebengewerhe getrieben wird? 
sind durch die, zu verschiedener Zeit ergangenen Ver
ordnungen, folgende Anhaltspuncte gegeben worden: 

1) IMe G a s t w i r t s c h a f t in V e r b i n d u n g mit 
ü e b e n g e werben . 
a) P e r s o n e n , welche die Gewerbesteuer als 

Gast- und Schankwirtlie entrichten, sind auch 
ohne anderweitige Zahlung einer besonderen 
Steuer, befugt, Bäckerei, Brauerei und Schläch
terei zn betreiben, insofern sie sich darauf 
beschränken, das von ihnen gebackene ßrod , 
oder gebraute Bier, oder geschlachtete Fleisch 
nur an ihre Gäste zum Genuss auf der Stelle, 
und nicht auch ausser dem Hause zu verkaufen. 
Wenn ein Gastwirth, auch eine bedeutende 
Anzahl Vieh jährlich schlachten lässt, und die 
Abfälle des geschlachteten Viehes, als: Felle, 
Hörner, Knochen, Ta lg , Blut u. s. w. ver
kauft, jedoch sich des Verkaufs von rohein 
Fleisch, wohin auch gesalzenes und geräucher
tes zu rechnen, enthält, so kann derselbe 
nicht als Fleischer behandelt werden. Dies 
muss aber statt finden, wenn er rohes Fleisch 
irgend einer Art z. B. Zungen gegen Zah
lung verkauft, oder Jemandem Fleisch an 
Zahluugs Statt giebt. 

b) Ein Detailverkauf zubereiteter Consumtibilien 
über die Strasse ist keinem Gastwirthe zu 
verwehren; die Ausdehnung davon aber zu 
e i n e m f ö r m l i c h e n H a n d e l , müsste die be
sondere Besteuerung des Letzten nach sich 
ziehen, und es würde der Fall sein, wenn 
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Genussmittel in Quantitäten über die Strasse 
verkauft würden, welche im gewöhnlichen Sinne 
nicht zur sofortigen Consumtion geeignet sind. 

2) D i e Grastwirtlischaft a ls I iobe i igewerbe : 
a) Weinhändler, welche W e i n s t u b e n für si

tzende Gäste halten, müssen zur Entrichung 
der, für Gast-, Speise- und Sehankwirthschaft 
festgesetzten Gewerbesteuer angezogen wer
den; 

b) nicht aber diejenigen Kaufleute, die mit Ess -
waaren und Getränken handeln und im Ver
kauf derselben zum Genuss an der Stelle, ein 
Absatzmittcl für ihre gewöhnlichen Handels
artikel finden. Nur muss dies in so geringem 
Umfange geschehen, dass nicht der Mittelsatz 
der, für die Gastwirthschaft bestimmten Steuer, 
darauf aufgelegt werden könnte, — und den 
Gästen keine Genussmittel, mit denen der 
Kaulmann selbst nicht handelt, vorgesetzt wer
den. Auch begründet jede besondere Zuberei
tung von Speisen, gesetzt auch, dass das dazu 
verwendete Material zu den Handelsijeeen-
ständen des Gewerbtreibenden gehört , einen 
in der Classe der Gastwirthe besonders zu 
besteuernden Gewerbbetrieb. So z. B . muss 
ein Materialhändler, der Kaffee, Zucker, Thee, 
Citronen u. s. w. verkauft, falls er zugleich 
aus diesen Waaren zubereitete Getränke feil 
hält , jedesmal zur Classe der Gastwirthe 
steuern. 

c) Ob Kuchenbäcker in der Gewerbsteucr-Classe 
der Gast- und Schankwirthe besonders zu be-
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steuern sind, hängt davon ab, ob sie sieh nicht 
bloss auf den Verkauf über die Strasse be
schränken, sondern auch Waaren zum Genuss 
auf der Stelle feil halten 2 2 ) 

Die wesentlichen Züge der preussischen Gesetzge
bung über die Besteuerung der Gastwirthsehaft, die wir 
hier in ihrem Zusammenhange darzustellen versuchten, 
lassen sich in folgende wenige W o r t e zusammenfassen : 
möglichst freiei1 Spielraum jeder gewerblichen Thätigkcit 
und Selbstbesteuerung innerhalb gewisser , gesetzlich be
stimmten Grenzen. Zwei Grundsätze, die so sehr aner
kannt werden müssen, dass man da'durch leicht verleitet 
werden kann zu glauben, sie müssten im Stande sein den 
Gebrechen, die sonst den Steuersystemen anzukleben 
pflegen, vorzubeugen. Die Berechnung des Gesammt-
betrags der Steuer für die Krone, nach einem bestimmten, 
für alle Gewerbtreibenden eines und desselben Orts gleich-
massigen Mittelsatz und die Festsetzung der individuellen 
Beträge, ü b e r oder u u t e r demselben, durch freigewähltc 
Abgeordnete, hat freilich, auf den ersten Blick, viel Blen
dendes. Doch wenn man sich die, zu einer Steuerge
sellschaft zusammengetretenen Gewerbsgenossen in ihrem 
Verhältnisse zu den neu zutretenden Mitgliedern denkt, 
so kann man schwerlich übersehen, wie leicht eine Un
gerechtigkeit vorkommen kann, wenn, in gewiss nicht 
selten vorkommenden Fällen, durch den Zutritt neuer 
Gewerbsgenossen die älteren gezwungen werden, ihre 
Steuerlast v e r m e h r t und gleichzeitig ihre Kundschaft 
v e r m i n d e r t , oder wenigstens nicht in dem, sonst m ö g -

" ) Ebendaselbst S . 58. ti'. Auch v. Ramutz, Annale». 

5» 
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l i e h e n M a a s s e vergrössert zu sehen. Freilich ist dei
nen Zutretende gesetzlich verbunden, im ersten Jahre 
seiner Unternehmung an der Steuer den Mittelsatz f ü r 
s ich zu tragen: doch ist er wirklich weniger vermögend 
als die älteren Genossen der Steuergesellschaft., so wird 
schon im zweiten Jahre ein Theil seiner Lasten auf diese 
gewälzt werden müssen, und doch ist e r derjenige, der 
nach einem Theile ihrer Gewinnste die Hand ausstreckt. 
Wenn Grundsätze, die an sich als so trefflich anerkannt 
werden müssen, doch in ihrer Anwendung noch solchen 
Unvollkommenheiten Kaum geben, so kann dadurch nur 
die Ueberzeugung verstärkt werden, dass die Vollkom
menheit noch nie ein Menschenwerk mit ihrem Nimbus 
geschmückt hat. 



3 . 

fdeen zur Beul theilmig der Gasiuirthscliafta Gewerbesteuer. 

x lachdem wir in den vorhergehenden Abschnitten zwei 
verschiedene, practisch durchgeführte, Besteuerungs-Me
thoden der Gastwirtschaft kennen gelernt haben, wollen 
wir uns jetzt nach einigen leitenden Ideen für die Beur
t e i l u n g dieses Gegenstandes umsehen. Vor allem er
scheint es dabei n o t w e n d i g , die Natur des gastwirth-
schaftlichen Gewerbes näher ins Auge zu fassen. Nur 
eine genaue Bekanntschaft, mit dem Steuerobjecte giebt 
die Mittel an die Hand, die Steueranlage erfolgreich für 
den Staatsschatz und w o h l t ä t i g oder wenigstens mög
lichst wenig hinderlich für anderweitige Staatszwecke zu 
realisiren. 

Das Wort G a s t w i r t h s c h a l t lässt sich in einem n,.-.««* 
igeren Sinne gc weiteren und engeren Sinne gebrauchen. Am liebsten be- ca»t«ir?h 

zeichnen wir sie als das Gewerbe , welches dem Publicum vvorlci>ar'e 

Jung des 

gegenüber, gegen Entgelt, die Dienste leistet, die sonst i n ^ . X T n n d 

das Bereich der Gastfreundschaft fallen. Das gastwirthschaft-HaUeV, ei" 
liehe Gewerbe würde alsdann das Halten eines, gegen Ent- "'«mann'' 
gelt für Jedermann offen stehenden Locals zur Beherbergung, 
so wie zur B e w i r t u n g , sei es in abgesonderten Räumen, 

offenen Lo 
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sei es am gemeinschaftlichen Tisch, — sei es mit Spei
sen oder Getränken ausschliesslich, sei es mit heiden 
zugleich, — notwendigerweise erheischen. J e nach
dem aber das Essen , Trinken oder Beherbergen den 
llauptcbaracter einer solchen Bewirthung ausmachen 
würde, würde auch die Gastwirthschaft die nähere Be
zeichnung einer Speise- oder Schankwirtbschaft oder eines 
Gasthofes annehmen. Es ist auch sehr folgerecht durch 
die ,preussischen Verordnungen ausgesprochen worden, 
dass das Feilhalten zubereiteter Consumtihilien zum Genuss 
a u f d e r S t e l l e das bestimmte Merkmal der Steuer-
pfh'chtigkeit als Gast- oder Schankwirt!« bildet. (Was die 
Beherbergung betrifft, so liegt zu Tage, dass sie an den 
Gebrauch an Ort und Stelle von selbst geknüpft ist.) 
Obwohl der Detailverkauf über die Strasse dabei nicht 
verwehrt ist, so müsste doch, sobald er zur Hauptsache 
werden sollte, vernünftigerweise das Gewerbe entweder 
zum Handel oder zum Verfertigen von Waaren auf den 
Kauf gerechnet werden. 

Wenn auch in der That die Gastwirthschaft sich in 
die Thätigkeiten eines Händlers und eines Handwerkers 
vollkommen aullöst, so ist sie doch verschieden von diesen 
durch ihre Aufgabe, den Kunden den Genuss an Ort und 

D , c s p t r < Stelle zu verschaffen. Ja , es wäre vielleicht richtig und 
Va'winT' fi'1* die Wissenschaft nicht unerspriesslich, zwischen einer 
«Anfäind- g a s t w i r t h s c h a f t l i c h e n und h a n d w e r k s m ä s s i g e n 
• i g , - <t.c Speisewirthschaft, wie auch zwischen einer a a s t w i r t h -
« A r ? * " sch a f11 i ch eii und h an d e 1 s m ä s s i g e n Schankwirthschaft 
"oielhan zu unterscheiden. W i r werden versuchen, die Begriffe 
betrieben der so unterschiedenen Gewerbe zu bestimmen, da es 

unsere Absicht ist, uns in dieser Abhandlung auf die Prü
fung der Gastwirthschaft im engeren Sinne zu beschränken, 
und wir dadurch uns in den Stand setzen, von vorne 
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herein diejenigen Zweige der Gastwir tschaft im weiteren 
Sinne abzuscheiden, die wir hier zu übergehen beab
sichtigen. 

Als eine h a n d w e r k s m ä s s i g e S p e i s e wirth-i . r > „ , w 

Schaft wären solche Kochanstalten zu bezeichnen, aUS '>ge und 
- I i l gattuiirth-

welcben zubereitete Lebensmittel von den Kunden n u r ' r K " , > i ' 
nach Hause geholt würden. Hier würde das Halten th'J}t. 

eines offenen Locals gänzlich wegfallen (was das Merk
mal der gas twirthschaf t l i c l i c i i S p e i s e w i r t h s c h a f t 
sein würde) und nur das Vorhandensein einer Küche 
als Werkstube nothwendig. In volkreicheren Städten ... . 

^ Ihr hand-

bestehen auch gewöhnlich solche Anstalten neben d e n ^ s ^ ? * 
eigentlichen Speisehäusern. Manche ärmere Familien s u - " 5 n ' » S n / ( 

chen indergleichen Unternehmungen im kleineren Maass
stabe einen Nebenerwerb. Auf diesem W e g e geht das 
Gewerbe in die häuslichen Verrichtungen über , und die 
Scheidungslinie zwischen beiden ist schwer zu bestimmen. 
Welche Verlegenheiten dies aber für die Besteuerung 
veranlasst, davon kann man sich erst überzeugen, wenn 
man die Sache von der practischen Seite aufzufassen sucht. 

Wenn man aber die Besteuerung der handwerks-
mässigen Speisewirthschaft von der Besteuerung der 
gastwirthschaftlichen völlig unabhängig stell t , so be
kömmt die Letzte ein scharf abgegrenztes Gebiet , da 
das Halten eiues, für Jedermann offenen Locals, zu den 
am schwierigsten zu verheimlichenden Merkmalen ge
hört. W a s aber das Zusammenstossen der handwerks-
mässigen Speisewirthschaft. mit den häuslichen Verrich
tungen des Erwerbs willen betrifft, so muss man bemer
ken, d a s s , obwohl die letzten sich in der That sehr 
leicht der Kenntniss der Steuerbehörden entziehen kön
nen, doch in dieser Entziehung selbst, in dem Mangel 
an Oeffentlichkeit, schon eine Grenze für den Umfang 
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der gewerbsmässigen Thätigkeit, oder mit anderen Wor 
ten, die Bedingung ihrer (Geringfügigkeit liegt;. Das 
Aushängen eines Schildes bietet dem Gewerbsmann so 
viele Vortheile dar, dass, bei einer massigen Besteue
rung dieses Gewerbes , schwerlich Jemand auf Kosten 
solcher Vortheile der Oeßentlichkeit entsagen wird. 
Wenn man aber aus anderweitigen Gründen die eigent
liche Gastwirthschaft auch hoch besteuern wollte, so 
würde das nicht im mindesten stören, für die handwerks-
mässige Speisewirthschaft, bei den getrennten Besteue-
rungssystemeu nur einen massigen Fuss beizubehalten. 
Wird ein solcher aber wirklich angenommen, so ist das 
Bequemste , sich dabei nur an das Aushängen eines 
Schildes zu halten und alle häuslichen Thätigkeiten förm
lich freizusprechen. Nur muss es diesen untersagt wer
den, sich durch andere Mittel , wie z. B. durch Zeitun
gen, geschriebene Zettel an den Fenstern u. s. w. 
öffentlich zu empfehlen; worüber eine Controlle zu hal
ten, zu den leichtesten Geschäften der Polizei gehören 
würde. Für die, des Schildes sich bedienenden Gewerli-
treibende, wäre eine, den besonderen Verhältnissen des 
Gewerbes angepasste Zunftverfassung, die der Gesund
heitspolizei durch Bildung der Lehrlinge zu redlichen 
Meistern, durch Verschaffung zuverlässiger Auskünfte 
über die Sittlichkeit der um die Erlaubniss zu derglei
chen Anlagen Ansuchenden, durch Verpflichtung der Zunft-
ältermänner zum Revidiren der Anlagen u. s. w. zu 
Hülfe kommen würde, wünschenswert!!. Dass die frei
gesprochenen häuslichen Verrichtungen des Erwerbs wil
len, nicht unter einer gleichen Controlle stehen können, 
scheint noch keinen Grund für ihre gänzliche Untersa
gung abzugeben; denn ihre Kundschaft kann sich nur 
auf gegenseitige genaue Bekanntschaft gründen und nicht, 



75 

wie bei den, den Schild besitzenden Gewerbtreibenden. 
durch Fremde, auch ohne besondere Anempfehlung, sich 
vergrössern. 

E i n gastwirt l i schaft l ic l ie« Mchankge w e r b e * Die hart 

unterscheiden wir so von einem hande l s inass igen , g<-»t 
wirth-

dass im ersten Falle die Kunden a l s G ä s t e mit 
geistigen Getränken (versteht sich gegen Bezahlung) .'X'?; 
aufgenommen, im zweiten aber alle Arten Getränke 
und in jeder beliebigen Quantität zum V e r b r a u c h 
a u s s e r d e m W a a r e n l a g e r verkauft werden. Es„ r,;,,^ a„ 

scheint eine wichtige Frage zu sein, ob überhaupt d c r«"*»/««>*,. 
e r s t e M o d u s d e s S c h a n k b e t r i e b s gegen k e i n e % r ' ^ f 1 

höhere Staatszweckc verstösst und mithin in einem Staate, 
wenn nicht etwa eine auf besonderen Verhältnissen be
gründete Staatsraison dafür spricht, überhaupt gestattet 
werden sollte. Wenn es auch übertrieben ist , zu be
haupten, dass der Gebrauch geistiger Getränke keines-
weges zu den vernünftigen Bedürfnissen des Menschen 
gerechnet werden kann, so ist doch die Behauptung 
vollkommen richtig, dass ein solcher Gebrauch keines-
weges zu den selbstständigen Bedürfnissen des Men
schen gehört und immer, nur als ein Nebenbedürfniss 
wie z. ß . bei dem Zusichnehmen der Nahrung oder 
während des geselligen Umganges mit Anderen, sei es. 
um der einmal angenommenen Sitte zu genügen oder 
auch wirklich eine gewisse , vernünftige Munterkeit her
beizuführen, — hervortritt, Freilich und leider ist es im 
wirklichen Leben kein seltener Fall , dass der Gebrauch 
starker Getränke von einem Individuum als ein selbst
ständiges Bedürfniss betrachtet wird, doch ist es als
dann nur als ein unvernünftiges und noch mehr, als ein 
unmoralisches zu bezeichnen. Das Dulden der Schank-
stätte mit gast wirtschaftlichem Betriebe ist aber 
nichts Anderes, als eine ta tsächl iche Anerkennung eines 
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solchen selbstständigen Bedürfnisses, Denn indem in 
solchen Anlagen das Verabreichen und Geniessen der 
Getränke das Hauptgeschäft bildet, so kann es nicht als 
ein einfaches Zubehör der Nahrung betrachtet und ent
schuldigt werden: indem ferner die Getränke an Ort 
und Stelle genossen werden, so fallen hiemit alle die 
beschönigenden Gründe weg , die etwa bei der Aufnahme 
einiger Freunde an eigenem Heerd, in dieser Hinsicht, 
geltend gemacht werden könnten. Ein jeder kann ohne 
Rothe ein Speisehaus betreten, um darin seine Kost zu 
linden, — oder eine Getränkehandlung besuchen, um 
daraus das Nothwendige nach Hause abzuholen. Nicht 
ein jeder wird aber sich ebenso leicht entschliessen, den 
Fuss über die Schwelle einer Schankstätte zu setzen, 
so lange das sittliche Gefühl nicht zum Stillschweigen 
gebracht wird. Zur allmähligen Ertödtung dieses Gefühls 
trägt aber das B e s t e h e n der Schankstätte mit gast-
wirtbschaftlichem Betriebe schon das Meiste bei. Frei
lich kommt der Reiche nie dazu, die Branntweinschenken 
zu besuchen, aber er trägt kein Bedenken die W e i n 
s t u b e n zu betreten, die doch nichts Anderes, als Wein
schenken sind, und es scheint ganz gleichgültig, ob man 
mit Branntwein oder mit Wein die Zeit unnütz zubringt. 

W i r wollen keinesweges behaupten, dass der Staat 
in seinem Verhältnisse zum Volk, mit einer Erziehungs
anstalt für Kinder gleichbedeutend ist. In der Letzten 
kann alles Schädliche untersagt, und die Beobachtung 
der Verbote streng überwacht werden: der Staat kann 
aber die Volkserziehung nicht, durch Verbote in diesem 
Sinne vollziehen: es muss dem freien Willen des Men
schen ein Spielraum gelassen werden, in welchem er 
sich ungezwungen bewegen und durch die Art seiner 
Entschlüsse den Genossen seines Lebens zeigen könnte, 
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ob er ihre Achtung verdiene. Es muss dem freien 
Willen des Menschen eine Bahn gelassen werden , auf 
welcher er selbst die Gebote der Religion und Moral 
sich zu seinen Leitern wählen könnte. 

Es wäre verkehrt, wenn der Staat das Maass der 
Genüsse geistiger Getränke für einen Jeden , gesetzlich 
reguliren woll te; es ist aber vollkommen richtig, wenn 
der Staat diejenigen öffentlichen Anlagen nicht duldet, 
die ihrer Natur nach auf die Verschaffung eines Zeit
vertreibs durch den Genuss geistiger Getränke ausgehen. 
Oer Staat, indem er solche Anlagen verbietet, überlässt 
einem Jeden in seinem eigenen Hause und in anderen ihm 
offen stehenden geselligen Kreisen, über das Maass des 
Getränkegenusses sein eigener Richter zu sein; — und 
damit ist dem freien Willen des Menschen hinreichender 
Spielraum gelassen worden. Eine vollkommene Prohi
bition des Verkaufs geistiger Getränke würde, abgesehen 
von anderen Gründen, die dagegen sprechen, mit dem 
letzten Grundsatze in einen Widerspruch gerathen. Es*'»«:'«»' 

I ~ r/r Iftmagtiirr. 

muss also der Verkauf geistiger Getränke gestattet, j a „ * K , f , 
— sogar im Verlrauen auf den guten Willen der Consu- ""J1"?'' 

menten — erleichtert werden; d. Ii. es muss erlaubt 
Werden, neben den Getränkehandlungen, die das (Getränk 
nicht unter einer Flasche verkaufen, auch S c h a n k -
ü t ä t t e n mit l iai idclsmässigfcm B e l r i o b o anzule
gen, wo man das Getränk auch Gläserweise gekauft 
bekommen könnte. Dass diese nicht allmählig sich den 
gastwirthschaftlichen Betrieb aneiguen, könnte durch 
manche, leicht zu controllirende, polizeiliche Anordnungen 
hewirkt werden. E s wäre vielleicht schon hinreichend, 
gesetzlich zu bestimmen, dass die Schankstätte für den 
Knipfang ihrer Kunden nicht mehr als e in Zimmer, von 
beliebiger Grösse halten; dieses Zimmer aber durch eine 
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Halbwand ohne irgend einen Zwischenraum, ohne irgend 
eine Thür, quer abgetheilt werde, und zwar, damit keine 
Comnmnication zwischen dem Empfangzimmer und übri
gen Räumen der Wohnung stattfinden könnte. Ueber 
die Scheidewand sind alsdann die Getränke zu verkau
fen , in dem aber für die Kunden abgeschiedenen Räume 
keine Tische, Stühle, Bänke und überhaupt nichts, wor
auf sich jemand niederlassen könnte, zu halten. Es 
würde unzweckmässig, dabei noch etwa zu stipuliren, 
dass Niemand das von ihm gekaufte Getränk auf der 
Stelle ausleeren dürfe, wenn auch nur desswegen. weil 
die Controlle darüber unmöglich wäre. Der Umstand 
aber, dass alle dergleichen Geschäfte stehenden Kusses 
abgemacht werden müssten, würde schon eine hinreichend 
enge Grenze dem Verbleiben der Kunden in dergleichen 
Anlagen setzen. 

Da es verkehrt wä re , den Speisehäusern das Ver
abreichen geistiger Getränke, die als Zubehör der Nah
rung nichts gegen sich haben, gänzlich zu untersagen, 
so sind freilich die Fälle möglich, wo Jemand sich in 
einem Speisehause nichts als ein gewisses Getränk vor
setzen lässt und dadurch das Speisehaus, wie eine 
Schankstätte mit gastwirthschaftlichem Betriebe, benutzt. 
Diesem durch irgend welche gesetzliche Bestimmungen 
vorbeugen zu wollen, würde nur zu den verkehrtesten 
und dabei nie hinreichenden Maassregeln fühlen. Ein 
Missbrauch der, in der besten Absicht angelegten Ein
richtungen ist immer möglich; — wir können aber nicht 
glauben, dass darin ein hinreichender Grund Hege, die 
bei einer Anlage vorwaltenden Absichten keiner Prüfung 
zu unterwerfenj — dem Guten und Bösen darin mit 
gleicher Milde oder Strenge zu begegnen. E s ist auch 
Pflicht, von den Ideen, die wir einmal als wahr erkannt, 
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uns leiten zu lassen, sie an keinem Orte und zu keiner 
Zeit aus den Augen zu verlieren, uns mit ihnen in kei
nen Widerspruch zu setzen, und daher auch keine 
äussere Gestaltung der Einrichtungen zuzulassen, die 
mit diesen Ideen in einen Widerspruch treten würden. 
Die Bestimmung des Begriffs der Schankstätten und Wein
stuben auf die oben angegebene Art würde schon d a s 
für sich haben, dass der gastwirthschaftliche Betrieb 
in solchen Anlagen von Staatswegen förmlich in Acht 
erklärt wäre, und dem wahrhalt, sittlichen Bürger dadurch 
die Freude zu Theil würde, sich mit dem Staate auch 
darin gleichgesinnt fühlen zu können. 

W i r haben uns eine Abschweifung von dem eiaent-^ahereBe 
0 Z e i c h n u n g 

liehen Gegenstande erlaubt, weil wir sie für notlmendig' 1™^™« 
hielten, um den Begriff der Gastwirthschaft, wie dieser9rhWa'fti!Vhe0 

unseren Augen vorsehwebt, festzustellen. W i r hoffen, 
dass aus dem Gesagten schon klar geworden ist, dass 
wir mit diesem Begriffe mehr eine bestimmte Betriebs
art m e h r e r e r G e w e r b e als irgend ein einzelnes Ge
werbe bezeichnen wollen. Der , in der Einleitung zu 
diesem Capitel gestellten Aufgabe treu bleibend, müssen 
wir hier a lso , vor dem Uebergange zur Prüfung der 
Besteuerung der Gewerbe , die gastwirthsehaftlich be
trieben werden können, noch in die Besonderheiten die
ser einzelnen Gewerbe tiefer einzudringen versuchen. 

Diese Besonderheiten zeigen sich theils bei der Ver-
gleichung der verschiedenen Gewerbe, auf die der gast
wirthschaftliche Betrieb anwendbar ist , unter einander, 
theils lassen sie sich auch bei Betrachtung der einzelnen, 
»n verschiedenen Localitäten betriebenen Gewerbe wahr
nehmen. 

Die verschiedenen Gewerbe, die gastwirthsehaftlich Die P a 8 t 

betrieben werden können, beziehen sich nach Ausschei- " h a f , l i 
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c h P n o , dung des gastwirthschaftlichen Schankgewerbes, entwe-
]ul beköJ? ^ e r a u f Beköstigung, oder auf Beberbergung der Kunden. 
fn e"icX'Ä"r Wie Unterscheidung der b e k ö s t i g e n d e n und der 
cX-rb"' b e h e r b e r g e n d e n G e w e r b e , ist für die Praxis von 

der grössten Wichtigkeit , denn beide Arten lassen 
sich hinsichtlich des Umfangs des (Gewerbbetriebs nur 
nach für jede eigenthümlichen Merkmalen beurthei-
len. Dieser Unterschied muss auch dann noch festge
halten werden, wenn aus b e i d e n Arten e i n Gewerbe 
zusammengesetzt wird, wie es z. B . in einem Gasthofe 
geschieht, in dem auch die Speisen verabfolgt werden. 
Aus folgendem Beispiel möge man die Richtigkeit des 
Gesagten erkennen. Gesetzt , man habe an einem, von 
allen wichtigeren Landstrassen ferngelegenen Orte die 
gastwirthschaftlichen (Gewerbe zu besteuern. Da die 
Concurrenz der Reisenden an einem solchen Orte nur als 
eine der Schwächsten betrachtet werden kann, so wird 
man auch die Steuersätze für die Herbergen tief fallen 
lassen müssen. Gesetzt aber, dass an demselben Orte 
eine starke Besatzung die Consumtion steigert, so muss 
dieses unzweifelhaft Veranlassung geben zu einer stär
keren Besteuerung der eigentlichen Speisehäuser, als 
welchen die Beköstigung der unverheiratheten Militairs 
(wenn auch mit Ausschluss der Gemeinen) zufallen 
würde, während, ( d a das Militair frei einquartirt wird, 
die Beherbergung in den Gasthöfen also nicht stärker 
in Anspruch genommen würde, als wenn an dem Orte 
auch kein Militair s tände) für die Gasthöfe die schwa
chen Steuersätze auch ferner beibehalten werden müss
ten. An kleineren Orten ist auch wirklich die Mehr
zahl der Beherbergungsanstalten solcher Art , dass die 
Reisenden darin nur Nachtlager finden und einige Le
bensmittel nur in rohem Zustande zu Kauf bekommen. 



81 

Aber, das Recht Speisen zu verabfolgen, steht derglei
chen Anstalten immer zu: ohne Beschwerde für die Rei
senden kann das nicht verboten, ohne Ungerechtigkeit 
gegen die Gewerbtreibenden nicht geboten werden. Die 
Gasthöfe können von dem bezeichneten Recht Gebrauch 
machen oder nicht. Besteuert man nun in dem, oben 
Beispielsweise angeführten Orte , die Gasthöfe n i e d r i 
g e r als die Speisehäuser, so thut man Unrecht in Be
zug auf diejenigen Gasthöfe die zugleich Speisen verab
folgen; besteuert man sie aber e b e n s o h o c h , o d e r 
vielleicht uoch höher als Speisehäuser, so thut man Un
recht in Bezug auf diejenigen Anstalten, die sich nur 
auf die Beherbergung ihrer Gäste beschränken. Der 
Ungerechtigkeit, der Fehlerhaftigkeit in der Besteu
erung der Gastwirthschaft lässt sich nur dann ent
gehen, wenn man, wie gesagt , die beköstigenden 
und die beherbergenden Gewerbe streng von ein
ander unterscheidet, für beide Arten ein besonderes 
Abgabensystem aufstellt und das aus beiden Alten zu
sammengesetzte Gewerbe nach dessen Bestandtei len 
besteuert. 

JDas b e k ö s t i g e n d e G e w e r b e zerfällt in der , , l i e M 6 

Wirklichkeit in zwei besondere Ar ten : in das Ge-
werbe, welches die B e d i e n u n g mi t S p e i s e n sich 
hauptsächlich zum Zweck setzt und in dasjenige, welches 
das V e r a b r e i c h e n d e r D e s s e r t s a c h e n zu seinem 
Hauptgeschäft wählt. 

Z u r e r s t e n A r t gehören die sogenannten R e - „ i W , r 

S t a u r a t i o n e n , T r a e t e u r s a n l a g e n , G a r k ü c h e n A r r 

u. s. w. 
Es liegt klar am Tage , dass nicht mehr Speisen 

verabfolgt werden können, als zubereitet worden; die 
Grösse der Zubereitung steht hier aber in geradem Ver-
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hältnisse mit den, damit beschäftigten Händen. Die Ge
schicklichkeit der Letzten ist kaum im Stande dieses 
Verhältniss in dem Maasse zu s tören, dass sie in der 
Praxis nicht ganz ausser Acht gelassen werden könnte. 
Sie lliesst mehr der Güte des Zubereitbaren zu, und 
dem zu Folge, schliesst sie entweder den Arbeiter von 
einer, für höhere Stände bestimmten Anstalt aus oder 
verschafft ihm darin Beschäftigung; wo er alsdann, nur 
die Gleichgeschickten zu seinen Dienstgenossen hat. 
Fs ergiebt sich daraus das e r s t e M e r k m a l des IJni-
fangs vom Gewerbe: d i e A n z a h l de r , m i t Z u b e r e i 
t u n g v o n S p e i s e n b e s c h ä f t i g t e n I n d i v i d u e n . 

Mit der Stärke des Besuchs von Kunden wächst 
für die Anstalten, im geraden Verhältnisse, auch die 
Notwendigkei t einer zahlreicheren Dienerschaft. Hier 
kann auch die individuelle Geschicklichkeit füglich über
sehen werden und d i e Z a h l d e s d i e n s t t h u e n d e n 
P e r s o n a l s , kann. uns, bei der Beurtheilung des Um-
fangs vom Gewerbe , als e i n z w e i t e s M e r k m a l 
dienen. 

Nicht alle Gegenstände, die dergleichen Anstalten 
feilhalten, werden in ihnen zubereitet; Wein, Rum, 
Schälchen u. m. a. fallen in die bezeichnete Categorie. 
In Bezug auf dergleichen Handelsartikel, kann uns die 
Zahl der, mit Zubereitung von Consumtibilien beschäf
tigten Hände, keinen Maasstab für die Beurtheilung der 
Lebhaftigkeit des Umsatzes liefern. Die Anzahl der 
Dienerschaft ist schon vielmehr geeignet, als Merkmal 
in dieser Hinsicht zu dienen; doch nicht ganz vollstän
dig. Viele von den angeführten Gegenständen, werden 
seltener den Gästen in die Gesellschaftszimmern zuge
bracht, als denselben bei den, sogenannten Büffets vor
gesetzt; da hier der Genuss , in der Regel , schnell und 
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von a l l e n Kunden an einem und demselben Orte ge
schieht, so ist hier auch der Diener im Stande , viel 
mehr zu leisten, als bei der Verabreichung von Speisen 
in verschiedene Räume der Anstalt. Ein Unterschied 
zwischen den Büffets- und anderen Dienern, lässt sich 
nicht leicht aufstellen; und wenn man es auch versuchen 
wollte, so Avürde man den Gewerbtreibenden nur aufs 
Wor t glauben müssen, denn die Controlle grenzt hier an 
die Unmöglichkeit. D i e G r ö s s e d e s B ü f f e t s g i e h t 
für d i e B e u r t h e i l u n g d e r L e b h a f t i g k e i t d e s 
U m s a t z e s e i n v i e l s i c h e r e r e s M e r k m a l a b , 
und zwar besonders dann, wenn sie mit einer Steuer 
belegt worden ist. Nur eine un v e r h alt n i s s m a s s i g 
hohe Abgabe könnte es dem (Gewerbtreibenden vortheil-
haft erscheinen lassen, um sich einem Theile der Ab
gaben zu entziehen, sein Büffet nicht so gross einzurich
ten, dass eine gewisse, durch die Lebhaftigkeit des Be
suchs bestimmte Zahl von («ästen zugleich daran Zutritt 
erhalten könnte. Denn das lange Warten würde die 
Kunden alltnählig abspenstig macheu, oder die Bestel
lung von Genussobjecten nach anderen Räumen der An
stalt zu Folge haben, wobei das d iens t tuende Personal 
vergrössert werden müsste. 

Zur z w e i t e n Ar t der beköstigenden (Gewerbe g e - 4 z / r

e

t

u ' 
hören die, sogenannten, K a f f e e h ä u s e r u n d C o n d i - " « ^ " i * 
toreien (versteht sich, die, mit der Befugniss die Gäste 'Tf?"*™' 
an Ort und Stelle zu bedienen, Ausgestatteten) u. s. w. 
Der Umfang der (Gewerb«; dieser Art lässt sich wesent
lich auch an den, oben angeführten Merkmalen erken
nen. Nur spielt hier die Grösse dt;s Büffets eine viel 
wichtigere Rolle, als bei den Gewerben ersterer Art, 
denn hier finden bei dem Büffet ihren Absatz nicht nur 
wie dort , die eigentlichen Handelsartikel, sondern auch 

6 
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Trmpn.&ie Producte der Anstalt. Auch werden dergleichen 
Anlag. ir i 

•dtcr Anstalten nicht selten bei gelegentlichen Volksversamm
lungen, wie dies z. 13. manche Volks- und Kirchenfeste, 
Militair-Manövres u. s. w. mit sich bringen, nur auf eine 
kurze Zeit angelegt, — nicht selten unter beweglichen 
Zelten aufgeschlagen. Es ist klar, dass bei dergleichen 
Gelegenheiten die wahre Zahl der Dienerschaft und an-
deren productiven Personals den Steuerbehörden leicht 
verheimlicht werden kann; denn jedes , darin gehörende 
Individuum kann, als der nur lustfahrenden Menge ange
hörend, angegeben werden, ohne dass man irgend eine 
Einwendung dagegen zu machen im Stande wäre. Man 
müsste etwa bei jedem Zelte einen Polizeibeamten auf
stellen, wenn man durchaus darauf beharren wollte, die 
wahre Zahl des dienstthuenden Personals zu erfahren} 
die Kosten einer solchen Ermittelung würden aber 
schwerlich in irgend einem Verhältnisse zu den Resul
taten derselben stehen. D e r R a u m d e r A n s t a l t e n 
lässt sich im Gegentheil sehr leicht erkennen, und ist 
allein schon vollkommen geeignet , a l s M e r k m a l d e s 
U m f a n g s d e s G e w e r b e s zu dienen; denn e r ist es, 
d e r für den Gewerbtreibenden die Möglichkeit, eine 
grössere oder geringere Anzahl von Kunden anzulocken, 
wesentlich bedingt: und da, bei den hin-und herwogenden 
Volksmassen kein "Warten vorausgesetzt werden darf, — 
da Al les , was nicht zu einer Anlage Zutritt findet, dann 
weiter zieht, um nach anderen Anstalten zu suchen: so» 
muss der Gewerbtreibende den Raum seiner Anlage mit 
der gewünschten Ausdehnung des Gewerbes im voraus 
in Einklar-g bringen. 

\%ln- D i e b e h e r b e r g e n d e n G e w e r b e zerfallen nicht 
nJbc~ den Beköstigenden gleich in besondere Unterabtheilun

gen, wenn man sie nur an und für sich betrachtet. Das 
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Halten von Absteigezimmern bleibt immer ihr einziges 
Geschäft, und Alles was ausserdem unternommen wird, 
geschieht auf Rechnung der Befugnisse zu anderen Ge
werben. Das sicherste Merkmal ihres Umfangs., ist in 
der Zahl der, zur Beherbergung von Fremden bestimm
ten Wohnungen und (wie bei den beköstigenden Gewer
ben) in der Zahl der Dienerschaft zu finden. Freilich, 
da falsche Speculationen in der Wirklichkeit keinesweges 
zu den Unmöglichkeiten gehören, so kann es geschehen, 
dass eine Anstalt mit einer zu grossen Auzahl von Ab-
steigezimmern ausgestattet würde; da, ferner, in einem sol
chen Falle, einige Räume immerwährend unbenutzt bleiben 
müssten, so scheint sich daraus das Trügerische des, von 
uns angegebenen Merkmals, zu ergeben. Man muss 
aber bedenken, dass, wenn der Gewerbtreibende sich 
in seinen Erwartungen getäuscht sieht, er eilen wird, 
die falsche Speculation aufzugeben. In vielen Gewerben 
ist ein solches Zurücktreten mit den grössten Verlusten 
verknüpft, wodurch der Unternehmer, gewöhnlich geneig
ter ist, eine bessere Zeit zu erwarten. In Bezug auf 
die Gastwirthschaft ist aber dem nicht s o : die für einen 
Gasthof ursprünglich bestimmte Wohnung, kann sogleich, 
oder nach einer sehr geringfügigen Umarbeitung, als 
eine Privatwohnung, oder als ein Local für öffentliche 
Anstalten gebraucht werden; die Meubeln, die der Un
ternehmer bei der Anlage se|ner Anstalt sich anschaffen 
musste, gehören zu den gewöhnlichen ßrauchlichkeiten 
des bürgerlichen Lebens und können daher nicht füg
lich etwa mit den Maschinen einer Fabrikanlage gleich
gestellt werden, die, bei einer fehlgeschlagenen Unter
nehmung, nicht leicht einen Käufer finden, während j e n e 
einen leichten Absatz erwarten dürfen. Wenn also Je 
mand beim Halten eines Gasthofs, der für die gewöhn-

6 * 
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liehe Kundschaft zu gross ist, — doch beharrt: so lässt 
sich nicht behaupten, dass ihn dazu der allzu grosse 
Verlust beim Zurücktreten, oder die Unmöglichkeit, sei
nem Gewerbe engere Grenzen zu ziehen, zwingt; es 
lässt sich vielmehr voraussetzen, dass ihm besondere 
Urnstände bekannt sind, die ihm eine Aussicht auf bal
dige Vortheile eröffnen. Da es nicht, zu erwarten ist, 
dass der Gewerbtreibende, mit dem Eintreten dieser Um
stände, sogleich eilen würde, den Staat davon in Kennt-
niss zu setzen, um mit einer verhältnissmässigen Steuer 
belegt zu werden: so ist der Staat vollkommen in sei
nem Rechte, den Erwartenden, bei der Besteuerung in 
einem solchen Maasse in Anspruch zu nehmen, als ob 
seine Erwartungen in Erfüllung gehen würden. 

Das Gesagte muss jedoch eine Beschränkung er
leiden. Die Benutzung der , als Gasthöfe ursprünglich 
eingerichteten Wohnungen zu anderen Zwecken , so 
leicht sie in den Städten sich bewerkstelligen lässt, ist 
an unbewohnten Orten und überhaupt auf dem platten 
Lande in den meisten Fällen unmöglich: denn es siebt 
da keine Leute die sich eine Wohnung zu miethen su
chen, keine öffentlichen Anstalten die eines Locals be
dürfen. W e r also schon einmal eine zu grosse Anlage 
an einer Landstrasse aufgeführt hat, der vermag sie 
ohne grossen Schaden nicht zu verkleinern. Freilich 
werden viele Räume in seiner Anlage unbenutzt bleiben, 
doch einige werden ihm auch ein Einkommen gewähren. 
E s ist ihm dabei e i n T h e i l seines Capitals verloren 
gegangen, aber er würde das g a n z e verlieren müssen, 
wenn er sich von seiner Unternehmung gänzlich zurück
ziehen wollte. Indem es auf diese W e i s e , auf dem 
platten Lande^Anlagen geben kann, die unzweckmässig 
gross aufgeführt, in einem viel geringeren Maasse zun« 
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Gewerbbetrieb benutzt werden, so führt dies natürlicher 
Weise zu der Bemerkung, dass an solchen Orten die 
Grösse der Räume als ein Merkmal d e s g e w ü n s c h t e n , 
nicht aber d e s r e e l l e n Gewerbumfangs dienen kann-
Für den Letzten muss man sich also nach einem andern 
Maassstabe umsehen. Dies wird noch deutlicher werden, 
wenn wir dem Plane gemäss , welchen wir uns oben 
vorgezeichnet, jetzt weiter die Gewerbe n a ch d e n 
v e r s c h i e d e n e n L o c a l i t ä t e n i h r e s B e t r i e b e s , 
nämlich in den Städten oder auf dem platten Lande, be
trachten. 

Der Unterschied zwischen Stadt und Land, der nur "'h.v'i"1",' 

nach vielfachen Beziehungen erschöpft werden könnte, ZI p**"1' 

gehört aber nicht in den Plan dieser Schrift. W i r m ü s - " ; ' « « b e , ' 
je i>ar!nlem 

sen uns daher auf die Aufstellung e i n i g e r Kennzeichen, s'^ l' ('* (.' s^ f 

und zwar solchen, die von besonderer Wichtigkeit für 
die Unterschiede des gastwirthschaftlichen Gewerbbetrie- •!„.* 
bes sind, beschränken. Diese Kennzeichen fassen wir 
in zwei Puncten zusammen *). 

1. Städte sind Ortschaften, deren Einwohner zahl
reich, wohlhabend, selbstständig und gebildet genug sind, 
um gemeinsame Anstalten zur Verbesserung ihres Zu-
standes in einer Ausdehnung und Vollkommenheit zu 
unterhalten, durch deren Grösse sich eben die S t a d t 
vom L a n d e unterscheidet: aber diese Grösse hat kein 
allgemein anerkanntes Maass . 

2. Städte sind Ortschaften, in welchen der Grund 
und Boden nicht unter der Herrlichkeit von Einzelnen, 
sondern unter derjenigen der Gemeinde steht. 

Auf dem platten Lande steht die Grundherrlichkeit 
Einzelnen zu, nicht aber den Gemeinden. 

*) Aus dem Werke: „die Bevölkerung des preussischen Staat»" 
von J. G. H o f f m a n n . Berlin 1839. S. 94, 95. 
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Diese Characterzuge von Stadt und Land üben einen 
unverkennbaren Einfluss, sowohl auf flic gewerb l i ches . 
ISi lduugcn , als auch auf die V e e i h e i i m i g der, a n s 
dem CSewerbbe tv lebe fliessettdeii ©ewlni js te . 

siSStu Ad i . «Sie v e r b l i e b e Bildiingets. Der Reich-
Ä / t h u m städtischer Einwohner, die Mannigfaltigkeit der Be-
'" n- e" rufstbätigkeiten, d^nen Einzelne unter ihnen sich widmen, 

die Verschiedenartigkeit häuslicher Einrichtungen, das 
immerwährende Vorhandensein einer fluetuirenden Bevöl
kerung, —- alles das ruft in den Städten das gastwirth-
schaftliche Gewerbe in den mannigfaltigsten Gestalten 
ins Leben. Verschiedene Gewohnheiten, verschiedene 
Liebhabereien, verschiedene Vorurtheilc wollen da be
friedigt sein, und die Häufigkeit der Wünsche macht ihre 
Befriedigung möglich. Der Reichere wünscht einen gut 
besetzten Tisch, eine anständig gekleidete Dienerschaft, 
eine leicht zu besteigende Treppe, eine schöne Aussicht 
aus dem Local. Der Aermere sucht vor allem billige 
P r e i s e , klettert um derentwillen hohe und nicht beson
ders reine Treppen auf, denkt nicht an die Aussichten, 
Und nur in seltenen Fällen berechnet er genau Ale, Ent
fernung der Anlagen. Zwischen den Extremen giebt es 
noch Mittelstufen, und zwar in grösserer oder geringe
rer Zahl, je nach den Localverhältnissen. 

Auf dem platten Lande besteht das Characteristisehe 
der häuslichen Einrichtungen darin, dass sie nicht allein 
darauf ausgehen, dem Menschen ein Obdach zu ver
schaffen, sondern zugleich die Befriedigung aller seiner 
notwendigen Lebensbedürfnisse bezwecken. Das Haupt
gewerbe des platten Landes ist der Ackerbau, und sein 
Betrieb macht das Leben in der Familie fast zur Bedin
gung; diese Eigenschaft theilen mit ihm auch die wenigeD 
Gewerbe , die auf dem Lande meist allein betrieben zu 
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werden 'pflegen. D e r , aus der Fremde herangezogene 
Arbeiter , wird selten auf kurze Fristen angenommen, 
und findet in jedem Falle, bei seinem Lohnherrn auch 

?seine Beköstigung. Auf dem platten Lande ist fast nie 
'eine irgend bedeutende temporaire Bevölkerung, im städ
tischen Sinne, vorhanden, und auch das Hagestolzleben 
selten. Alle diese Umstände beschränken das gastwirth-
schaftliche Gewerbe an dergleichen Orten hauptsächlich 
auf die Befriedigung der Bedürfnisse von Reisenden. 
Diese , indem sie nur wenige Stunden verweilen, sind 
in der Regel genügsamer als in den Städten, wo ein 
längerer Aufenthalt die Entbehrung schwerer zu tragen 
machen würde. Auch der frequenteste Besuch einer 
Landstrasse, indem er sich unter die häufig ano-elegten 
Behcrbergungsanstalten vertheilt, fliesst nicht einer jeden 
von diesen in d e m Maasse zu, dass sie sich auf die 
ausschliessliche Bedienung irgend einer Classe von Rei
senden beschränken könnte. Deswegen tritt das gast-
wirthschaftliche Gewerbe auf dem platten Lande in einer 
einfachen Form hervor, und sticht dadurch von den 
Städtischen desto mehr ab, je mehr die Stadt sich von 
dem platten Lande, durch die mannichfaltigeren Elemente 
seiner Bevölkerung und das ausgedehntere Gebiet sei
ner Thätigkeiten unterscheidet. Aber ein allmähliger 
und daher fast unmerklicher Uebergang reiht die ver
schiedenen Gewerbbildungen, wie sie sich von kleinem 
Dorfe an bis zum Weichbilde einer grossen Stadt 
gestalten, an einander. E s ist daher unmöglich, die, in 
irgend einer S tad t , für die verschiedenartigen Abstufun
gen des gastwirthschaftlichen Gewerbbetriebs gebräuch
lichen Benennungen zur Richtschnur zu nehmen, um 
darnach die Besteuerung des Gewerbes an anderen Or-
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ten zu regeln. W i e man sich dabei behelfen muss, wird 
unten anzudeuten versucht. 

Ad 2. D i e V e r t h e i l u n ? der aus d e m G e -
i r r h,u„ werbbetr ief ie M e s s e n d e n G c w i n n s t e , ist von 
4 g « ' ' T 4 ( ' e i " Character der Grundherrlichkeit, sehr wesentlich 
* e ' " ^ bedingt. 

In den Städten, sagten wir , steht die Grundherr
lichkeit nicht dem Einzelnen, sondern der Commune zu. 
Diese Grundherrlichkeit kann durch Einforderung eines 
Grundzinses von den Inhabern einzelner Grundstücke, 
geltend gemacht werden, dessen Betrag durch den Flä
cheninhalt der Grundstücke und auch durch deren Ent
fernung vom Mittelpunct des Gewerbslebens am pas
sendsten bestimmt wird. Bei der Erhebung eins sol
chen Grundzinses wird die Art der Anlagen, zu welchen 
der Lebernebmer eines Grundstückes dieses zu benutzen 
denkt, nicht zu berücksichtigen sein. Ein darauf gebautes 
Haus kann eben so gut, zu einer Privatwohnung, als zu 
einer Tracteursanlage, oder irgend einer Handwerks
stätte verwendet werden, — denn das Nachbarhaus lässt 
die gleiche Verwendung zu. Es können nicht besondere 
Grundstücke für jede Art von gewerblichen Anlagen im 
Voraus bestimmt werden, denn diese sind keinesweges 
etwa von der Natur der Grundstücke bedingt, und eine 
jede willkürliche Anordnung in dieser Hinsicht würde 
nur die grösste Störung in das städtische Leben hinein
bringen. Das Gewerbe wandert hier also frei, von 
Haus zu Haus, und die Summen, welche dem Besitzer 
dejf Hauses, wo das Gewerbe eingezogen, in der Form 
eines Miethzinses zufliessen, sind keinesweges als ein 
dem Hausbesitzer von dem Gewerbtreibenden zugestan
dener Antheil an seinen Gewinnsten zu betrachten. 
Mögen diese sich hoch oder niedrig stellen, so wird 
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sich doch die Miethe nicht nach ihnen, sondern nach 
der Höhe des Miethzinses in der Stadt überhaupt, rich
ten. Ganz anders verhält sich aber die Sache auf dem 
platten Lande. Hier steht die Grundherrlichkeit einem 
Einzelnen z u ; dieser Einzelne bestimmt sein Grund
stück entweder zum Ackerbau, oder zu einer g e w i s s e n 
gewerblichen Anlage, je nachdem dies oder jenes ihm 
mehr Vortheile in Aussicht stellt. Wenn sein Grund 
und Boden von einer Landstrasse durchschnitten ist, so 
beurtheilt e r , ob es sich nicht lohnen würde , einige 
Grundstücke dem Ackerbau zu entziehen um darauf 
etwa Gasthöfe anzulegen und diese den Meistbietenden 
zum Gewerbbetriebe zu vergeben. Wenn die Grund
stücke sich wirklich auf diese Wei se einträglicher ver
wenden lassen, so geschieht es zu Folge ihrer günsti
gen Lage: und der Herr der Grundstücke nimmt iu An
spruch auch die Vortheile, die aus deren Lage entstehen. 
Das Gewerbe befruchtet hier freilich die Grundstücke, 
aber die Früchte des Gewerbbetriebs werden hier nicht 
von den Früchten der Grundstücke unterschieden, und 
fliessen somit dem Grundherrn zu. Dem Gewerbbe
triebe kommt davon nur so viel zu Gute, als seine Exi
stenz erheischt, und d a r ü b e r nur dasjenige, was auf die 
Rechnung einer a u s s e r o r d e n t l i c h e n Thätigkeit, oder 
a u s s e r o r d e n t l i c h e r Conjuncturen kommt. Die Sum
men also, welche der Gewerbtreibende dem Grundher
ren für die Benutzurfg eines Gebäudes zum gastwirth
schaftlichen Gewerbbetriebe zahlt, sind nicht mit den 
städtischen Miethzinsen in dergleichen Fällen gleich zu 
stellen. Sie sind nicht, wie dort ein Theil der reinen 
Auslagen des Gewerbes, sondern schliessen zugleich den 
Betrag seiner g e w ö h n l i c h e n G e w i n n s t e in sich 
(die a u s s e r o r d e n t l i c h e n bleiben, wie gesagt, dem Ge-
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n» ä <-M<*;ccwcrbtreiheiiden). Sie lassen also durch ihren Belauf 
IF™ fr«":r!h' ,'a u^' den Umfang des Gewerbes mit Sicherheit schliessen 
*r!^'!;i. ,'V ,und s i n d d a h e r g e e i g n e t a l l e d i e M e r k m a l e in 

Lin-<*. d i e s e r Hins ich t , zu v e r t r e t e n , die wir oben für die 
verschiedenen Gestaltungen der (Gastwirthschaft aufzu
stellen versuchten, und deren Zuverlässigkeit für den 
ländlichen Gewerbbetrieb sich nicht bewährt hat. 

J• In der Einleitung zu dieser Schrift haben wir schon 
e n i n - . a u f ^ e n riesigen Grundsatz hingedeutet, nach welchem 

Steuerobjecte am zweckmässigsten auszuwählen sind, — 
nämlich nach der irgend einer menschlichen Thätigkeit 
oder irgend einem bürgerlichen Besitze innewohnenden 
Leichtigkeit der Steuerentrichtung. Unter S t e u e r n 
werden Geldbeiträge der Privaten für das Öffentliche 
verstanden. Unter den o r d e n t l i c h e n Steuern , die 
allein das W e s e n eines Finanzsystems ausmachen, wer
den p e r i o d i s c h w i e d e r k e h r e n d e G e l d b e i t r ä g e 
begriffen. Die Leichtigkeit einer periodischen Steuer
entrichtung ist also mit der D i s p o s i t i o n s f ä h i g k e i t 
ü b e r g e w i s s e G e l d s u m m e n zu g e w i s s e n Z e i t 
f r i s t e n , gleichbedeutend. Auf eine solche Dispostions-
fähigkeit lässt sich dann am zuverlässigsten schliessen, 
wenn eine menschliche Thätigkeit oder ein bürgerlicher 
Besitz einen r e g e l m ä s s i g e n Geldumlauf in den Hän
den des Unternehmers oder des Besitzers begründet. 
W'enn d ie , einem Jeden innewohnende Tendenz seine 
Steuern sich im Pre ise seiner Producte oder seiner 
Dienste von Anderen mitvergelten zu lassen, zu dem 
Schlüsse gewissermaassen berechtigt , dass ein Jeder , 
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der dem Publicum irgend etwas regelmässig anzubieten 
hat, sei es Producte, sei es Dienste, zur Steuerentrich-
fung angehalten werden könne: so darf es auch nicht 
vergessen werden, dass die, mit solchen Absichten an
gelegte Steuer die Contribuenten zu Vorschüssen für 
Andere nöthigt, Zur Leistung solcher Vorschüsse sind 
aber nicht alle Pröducenten und Dienstthuenden in glei
chem Maasse befähigt. W o ein starker, aber seltner'•. *«• 
eintretender Geldzufluss stattfindet (wie z. B. bei d e n * * Ä r e " 
landwirtschaftlichen Gewerben, während des Verkaufs s''f""r"" , 

der Ernte) da findet, sich auch die Möglichkeit, stärkere, 
aber seltnere Vorschüsse zu leisten, ein. W o das Geld'',"« » »> 

kürzeren 

in einem regeren und regelmässigeren Umlaufe während Ji,cJitfm_ 

des ganzen Jahres begriffen ist, da kann die Stärke der 
Vorschüsse, ohne Bedrückung für die Contribuenten und 
zürn Vortheil der öffentlichen Cassen, vergrössert wer
den, durch eine, in kleinere aber öftere Beiträge ver
theilte Steuer. 

Die gastwirthschaftlichen Gewerbe gehören zu den-
" P Die Be-

jenigen menschlichen Thätigkeiten die überhaupt einen ^ " " , " 7 5 

wiederkehrenden Geldumlauf — auf den mehr bevölker- 'V"!^'! 

ten Puncten sogar einen sehr starken — zu begründen """"" 
pflegen. Die Zuziehung dieses Gewerbes zur Steuer
entrichtung erscheint also vollkommen gerechtfertigt, und 
fördert zu einer reifen Ueberlegung auf, ob der Geld
umlauf hier während des ganzen Jahres in regelmässigen 
Canälen geschieht, oder ob er sieh zu gewissen Jahres
zeiten bedeutend verstärkt , und darnach wiederum be
deutend vermindert, wie bei für Badegäste berechneten 
Gewerbsanlagen, — bei Gasthöfen in solchen Ortschaften 
wo Jahrmärkte die Bevölkerung in einem bedeutenden 
Maasse vergrossern, — bei gastwirthschaftliehen Anlagen 
an den Landstrassen, auf Welchen fcein regelmässiger, 



94 

sondern durch gewisse, periodisch eintretende Umstände, 
veranlasster Verkehr stattfindet, — bei Beherbergungsan
stalten an Wassercommunicationswegen während der Na-

i . Gro*«r«vigationszeit; u. s. w. In Zei ten, wo irgend eine ge
rader srliv- ° ° ° 

Mr,%ft werbliche Thätigkeit, einen bedeutenden Gewinn gewährt, 
giebt man leichter einen Theil desselben dem Staate als 
Abgabe hin. Ein solcher günstige Augenblick darf nicht 
unbenutzt bleiben. Man siebt nicht, ein, warum die 
preussische Gesetzgebung für d i e Gewerbe , die nur 
während einer gewissen Zeit betrieben werden, doch 
die Steuer auf das ganze Jahr repartirt; während es 
viel zweckmässiger erscheinen würde, von den Gewerb. 
treibenden die Abgaben gerade dann zu fordern, wenn sie 
die Mittel dazu in ihren Gewinnsten finden. Ein Ver
zug bei dieser Erhebung scheint schädlich, denn reich
lichere Gewinnste werden leicht durch reichlicheren Auf
wand verzehrt werden, und der auch nur einige Monate 
später erscheinende Steuererheber kommt dann in der 
Regel schon zu einer höchst ungelegenen Zeit. 

lic^'ffial Diejenigen gastwirthschaftlichen Anlagen aber, welche 
Beitrag. j n ^ e a bänden ihrer Unternehmer einen regelmässigen 

Geldumlauf begründen, sind am zweckmässigsten mit 
einer in geringen Zeiträumen (z . B. Monatsweise) in 
gleichmässigem Betrage zu entrichtenden Steuer zu be
legen. Denn, wie gesagt , durch diese Enf richtungsart 
kann der Totalbelauf der Abgabe, ohne zu drückende 
Belästigung der Besteuerten, vergrössert werden. Wenn 
Jemanden z. B . die einstweilige, Entrichtung von 120 R. 
in Verlegenheit setzen würde, so ist damit noch nicht 
gesagt, dass er nicht im Stande wäre, monatlich 10 Rb. 
ohne grosse Schwierigkeiten zu entrichten. Es müsste 
dabei denjenigen, welche es vorziehen würden, gestattet, 
weiden, die Steuer auch für einige Monate, ja für das 
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ganze .Jahr, sogleich abzutragen. Es könnte sogar ein 
gewisses Disconto denjenigen zugestanden werden, die 
die Steuer eine Zeitlang vor dem Termin bezahlen woll
ten. Die Regierung müsste aber alsdann Sorge tragen, 
die früher empfangenen Steuersummen bis zu ihrem Ge
brauch fruchtbringend anzulegen. Der Totalbelauf der 
Abgabe würde also dadurch nicht im Mindesten ge
schmälert, und das Geld würde sich doch nicht unnütz 
in den öffentlichen Cassen anhäufen, sondern zu rechter 
Zeit, nach dem im Voraus gemachten Plane zur Verwendung 
eintreffen. In der Wahl des Besteuerten würde es dann lie
gen, entweder eine geringere Steuer im Voraus zu bezah
len, oder eine Grössere in mehreren Zeitabschnitten. 

J e grös ser die Z a h l der P r o d u c t e o d e r n ;!.",ie 
D i e n s t e in den G e w e r b e n e iner und derse lben ^'„"'^""f 
A r t , desto g r ö s s e r der G e l d u m l a u f ; j e h ö h e r Gcw-rbs-
die P r e i s e der P r o d u e t e o d e r D i e n s t e in d e n S I t l h ' 
G e w e r b e n g l e i c h e n U m f a n g * , des to grös ser <•«'**•';';,;)!!„""'' 
G e l d u m l a u f , — und f o l g l i c h w i r d be i dein in G ' ^ O I L 

b e i d e n F ä l l e n g r ö s s e r e n G e l d u m l a u f e auch die^| l

a ![ 1

r n,ies 
S t e u e r grös ser se in k ö n n e n . M :1"" r". 

Nach welchen Normen sind aber beide Fälle zu e < s 

beurtheilen? W i r haben zwei practisch durchgeführte 
Systeme auf diesem Gebiete gesehen. 

D i e preuss i sehe G e t e t z g e b u n g überlässt die 
Einzelermitteltung hier ganz dem Urtheile der Gewerbetrei- *""') 

benden so' ' .er. Die Letzten, wenn sie zur Steuerver-
theilung in eigener Person zusammenkommen, oder ihre 
Abgeordneten damit beauftragen, haben trotz ihrer Kennt-
niss der Localverhältnisse, eine höchst schwierige Auf
gabe zu erfüllen, wenn sie die Steuern, in Ermangelung 
aller gesetzlich bestimmten Principien, nur nach ihrem 
Billigkeitsgefühle vertheilen sollen. Sie werden unzwei
felhaft die Nothwendigkeit bald fühlen, unter sich ge
wisse feste Normen zum Behuf ihres Geschäfts aufzu-
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stellen. W ä r e nicht zweckmässiger, wenn diese von 
der gesetzgebenden Gewalt gegeben würden, deren 
höhere politische Einsicht hier von grösserer Wichtig
keit sein müsste, als die nur technischen Kenntnisse der 
Gevverbtreibenden, und die überdies, die zur Beleuchtung 
der Besteueruugsfragen erforderlichen technischen Kennt
nisse sich anzueignen leicht befähigt sein müsste. Des 
Mangels an solchen leitenden Principien wegen, er
scheint das preussische Besteuerungssystem der Gast
wir t schaf t schon unvollständig. Aber auch andere Ge
brechen würden Bedenken erregen, das , durch die 
Wahrhei t seiner höheren Principien so blendende Sy
stem auf andere Länder anzuwenden. Wi r haben am 
Schluss des zweiten Capitels den Widerspruch ange
deutet, in welchem sich die Steuerlast und die Concur-
renzstellung der Gewerbtreibenden nach diesem Systeme 
befinden kann. Die Festsetzung eines Mittelsatzes, nach 
welchem die Steuer berechnet wird, schliesst nothwen
dig eine gewisse Willkühr in sich. Aber ferner, ist es 
gerecht gegen eine Gewerbsgesellschaft, wenn bei dem 
Zutritt eines neuen Gevverbtreibenden, welcher nur un
ter dem Mittelsatze besteuert werden kann, von ihr der 
volle Betrag des Letzteren gefordert wird? Dass auch 
Solche, die mehr als den Mittelsatz an der Steuer tra
gen könnten, zu der Gesellschaft zutreten können, kann 
hier nicht füglich als genügender Grund angeführt wer
den; denn diese Möglichkeit wird nicht immer Wirklich
keit. Grössere Unternehmungen werden seltener so
gleich ihre ganze Ausdehnung gewinnen; die Mehrzahl 
der Gewerbtreibenden arbeitet sich nur allmähüg herauf. 

Kann aber die Festsetzung eines Mittelsatzes für 
eine sich selbst besteuernde Gewerbsgenossenschaft, 
gänzlich entbehrt werden? Nein, — wenn man nichts au 
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seine Stelle zu setzen hat , und ja , — wenn sich auf 
andere Weise der Totalbelauf der Abgabe bestimmen 
lässt, unter welchen das Privatinteresse das Steuercontin-
gent nicht herabdrücken könnte. Die preussische Ge
werbsteuerverfassung selbst liefert in der letzten Hin
sicht ein treffliches Beispiel, nämlich durch die, in Be
zug auf das Bäcker- und Fleischergewerbe getroffenen 
Maassregeln. Das Steuercontingent für diese Gewerbe 
wird in den zwei ersten topographischen Abtheilungen 
nach der Zahl der Einwohner berechnet. Es ist mithin 
eine Bauschsumme die die Gewerbtrcibende eines Orts 
an die Regierung zu entrichten haben: vergrössert sich 
die Zahl derselben, so vermindert sich auch zugleich 
der Belauf der Individualbeiträge; vermindert sie sich, 
so hat jeder Gewerbtreibende eine grössere Steuer zu 
entrichten. Die Fluctuationeu in deu Einzelsätzen der 
Steuer befinden sich also hier in einem geraden 
Verhältnisse mit der Concurrenzstellung der Besteuerten, 
was, wie gesagt, in Bezug auf die Gas twir t schaf t nicht 
der Fall ist. Nach unserer Ueberzeugung, könnte aber 
auch auf das letztgenannte Gewerbe dieselbe Berech-
nungsart des Steuercontingents angewandt werden; denn 
in der Regel bringt eine grössere Bevölkerung eines 
Orts »-seh einen regeren Geldumlauf in dergleichen Ge-
werbsanltif .u hervor. Nur müsste dabei auch die tem-
poraire Bevölkerung nicht unberücksichtigt bleiben. W o 
sich eine Durchschnittszahl derselben im Laufe des 
Jahres mit Zuverlässigkeit ausmitteln Hesse, müsste diese 
bei der Berechnung der Steuer angeschlagen werden; wo 
aber für eine solche Durchschnittszahl keine sicheren 
Basen zu finden wären, wie z. B . an Or ten , wo Jahr
märkte die fluetuirende Bevölkerung in grösserem oder 
geringerem Maassstabe, nach wechselnden Umständen, 
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zu steigern pflegen, da müsste man sich an den jedesmaligen 
Zufluss der Bevölkerung bei dergleichen Veranlassungen 
halten, und nach diesem die Steuer für den gleichfolgen
den Monat berechnen. 

Ein solches Verfahren wäre aber gänzlich unmög
lich in Bezug auf ländliche Gastwirthschaftsanlagen, 
welche hauptsächlich auf den Besuch von Reisenden be
rechnet sind. Die Zahl der Letzten lässt sich keiues-
weges mit Zuverlässigkeit vorherbestimmen: für die An
nahme einer Durchschnittszahl fehlt es hier gänzlich an 
sicheren Basen. Statt aber desswegen zu dem System 
der Mittelsätze (w ie in Preussen bei dem Bäckerge
werbe auf dem Lande) zu greifen, wäre es vielleicht 
richtiger nach unter solchen Verhältnissen passenden, aus 
der Natur der Gewerbe entnommenen Kennzeichen ihres 
Ilmfangs zu suchen, und diese zur Richtschnur bei der 
Steueranlage zu machen. Die preussische (Gesetzge
bung selbst hat sich an dergleichen Kennzeichen bei 
der Besteuerung des Schiffergewerbes und der Lohnfuhr
leute, gehalten. Es werden da keine Miltelsäfze be
stimmt, sondern jeder Gewerbbetrieb für sich, sei es 
nach der Ladungsfähigkeit der Schiffe, sei es nach der 
Anzahl von Pferden, besteuert. W i e hier die bezeich
neten Momente, so eben lassen sich andere für die 
(Gastwirthschaft als Kennzeichen des Gewerbunifangs er
kennen, und auf dieselbe Wei se für die Besteuerung 
dieses Gewerbes benutzen. 

ilfitui? russ i schen G e s e t z e über die Besteuerung 

lami.) d e r fiastwirthschaft erkennen, wie es aus dem ersten 
Capitel dieser Schrift zu ersehen ist, die zwei oben an
geführten Principien, dass die Steuer nur mit Rücksicht 
auf den Umfang des Gewerbes und auf die Höhe der 
Preise seiner Producte oder Dienste , angelegt werden 
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muss, — vollkommen an. Die Beschränkungen der Ge
werbbefugnisse verschiedener gastwirthschaftlicher An
lagen, die wir oben darzustellen versuchten, gehen 
ersichtlich darauf aus , mit jedem Namen von Nahrungs
anstalten den Begriff eines gewissen Gewerbumfangs zu 
verbinden. Da die Preise der Producte oder Dienste 
des gastwirthschaftfichen Gewerbes , an einem und dem
selben Or te , sich höher oder niedriger stellen, je nach 
den Classen der Gesellschaft für welche die Anlagen 
bestimmt sind: so ist auch durch die Verbote, in einigen 
Anlagen Artikel des höheren Genusses zu verabreichen, 
und durch Zugeständnisse diese in anderen Nahrungs
anstalten feil zu bieten, — versucht worden, mit dem Namen 
verschiedener gastwirthschaftlichen Anlagen, auch den 
Begriff ihrer Bestimmung für Kunden höheren oder nie
deren Standes zu vereinigen. Wenn es z. B. den Gar
küchen versagt wird Kapaunen, Truthühner, AVildpret, 
frische Störe u. s. w. zu verkaufen, so waltet hier nur 
die Absicht vor , von den, am niedrigsten besteuerten 
Nahrungsanstalten, eine reichere, nach feineren Genüssen 
fragende Kundschaft auszuschliessen. 

W i r haben schon augedeutet, 'dass leider diese, auf 
den gesundesten Principien beruhenden Absichten der 
Steuergesetze durch die Defraudationen nur zu leicht auf 
jedem Puncte gestört werden können. Diesen könnte 
aber mehr gesteuert werden, wenn die Auflage auf solche, 
aus der Natur der Gewerbe entnommene Kennzeichen 
basirt würde, die, das jedesmalige Wachsen und Abnehmen 
der Gewerbe und die, damit in Verbindung stehende Stärke 
des Geldumlaufs nothwendig andeuten müssten. 

W i r haben auch versucht in dem ersten Theile 
dieses Capitels auf dergleichen Kennzeichen aufmerksam 
zu machen. Ob sie den hier ausgesprochenen Anfor-

7 
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derungen Geniige zu leisten im Stande sind, muss dem 
Urtheile competenter- Richter überlassen bleiben. 

\. Krsi.T Nach unserer Ueberzeugung würde die gastwirth-
^u'rTeT schaftliche Gewerbsteuer, demnach, in folgende Bestand-

./''«vJ'«a°"»theile zweckmässig zerlegt, und in der Form folgender 
n,n u. dugetrennter Abgaben erhoben werden können. 
UienttUi-

s t u n ^ - A) In den Städten : 
i 1) Von der Zahl der Absteigezimmer für 

a) von den r e i n b e h e r - J Fremde; 
b e r g e n d e n G e w e r b e n ) ' 

f 2) von der Zahl der Dienerschaft. 
1) Von der Zahl der Köche und Uberhaupt 

der , mit der Production von Consumti-
bl von den r e i n b e k ö - , J | ( i | i e n , , e g c | l S f H g t e n P e r s o n e n ; 

8 1 i g e n d e n G e w e r b e n j % y ü n d e r Z a | | , d e r ü i e n e r s c | l a f t . 
' 3) von der Grösse des Büffets. 

i l) Von der Zahl der Absteigeziinmer ; 
2) von der Zahl der Dienerschaft; 
3) von der Zahl der Köche und überhaupt 

der, mit der Production von Consumti-
bilien beschäftigten Personen ; 

4) von der Grösse des ßiiffels. 

A n m e r k u n g . Die hier angegebenen vier Mo
mente : 

1) die Zahl der Absteigezimmer; 
2) die Zahl der Dienerschaft 
3) die Zahl der Köche elc. 
4) die Grösse der Büffets, 

können fast unmöglich in ihrem ganzen Umfange 
der Kenntniss der Behörden entgehen. Die Zahl 
von Absteigezimmer und die Grösse des Büffets 
kann sehr gut durch unregelmässige und überra
schende Visitationen controllirt werden. Die Zahl 
der, unter Nr. 2 und 3 angeführten Personen ist 
in der Regel den Polizei-Behörden vermittelst des 
Visa's der Pässe genau bekannt. 
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B) Auf dem platten Lande : 
T) Von'der ' .Giösse der Pacht summen . die 

die Gastwirthe den Grundlierren zu ent
richten hallen : 

'2) für die Bel'ugniss zum Gewerbbetriebe, 
nach einigen Hauptnnlcrschieden in den 
Localitälen des Reichs. 

A n m e r k u n g . Wegen der Abgaben erstem* 
Art würde man sieb au die Grundherren halten : 
die der zweiten Art, würden die Gewerbtreibenden 
selbst entrichten müssen. Es ist vollkommen wahn 
dass, je nachdem die Concurrenz - Stellung der 
Grundherren oder diejenige der Gewerbtreiben
den durch die lImstande vorteilhafter gemacht wird, 
die Ersten oder die Zweiten die g a n z e Abgabe, 
ihrer Zertheilung ungeachtet, an die Krone eigent
lich entrichten werden; v o r s e h t e s s e n müssten 
wir eigentlich sagen, denn sie werden doch suchen 
die Steuer weiter von sich zu wälzen und zwar 
auf die Abnehmer ihrer Producte oder auf dieje
nigen, die ihre Dienste in Anspruch nehmen werden. 
Der Umstand aber, dass die Abgabe eigentlich nur 
vonEinem vorgeschossen wird, kann die Staatsgewalt 
von der Zertheilung der Steuer nicht, füglich ab
halten: denn es muss das Princip immer festge
halten werden, dass , w o n u r ein regelmässiger 
Zufluss des Geldes sich wahrnehmen lässt, da 
auch die Steuer aufgelegt werden muss. Um die 
Grösse der Pachtsummen zu ermitteln, könnte 
verfügt werden, dass alle Contracte zwischen 
den Grundherren und dergleichen Gewerbtreiben
den von gewissen Behörden zu corroboriren seien, 
bei welcher Gelegenheit auch die, den öffentlichen 
Cassen als Steuer zukommenden Procente erhoben 
werden könnten. Auf den Fall aber , dass der 

7* 



Gcwerbtreibcnde zugleich auch Grundeigenthümer 
w ä r e , könntt gesetzlich bestimmt werden, 
dass alsdann aus der Mitte der Grundeigenthü-
mer des Orts eine gewisse Anzahl von Seiten 
der Gewerbtreibenden, und eine gleiche von Staats
wegen auszuwählen se i : den Ausgewählten aber 
die Pflicht obliege, nach ihren) Gewissen zu be
stimmen, wie viel die Anlage an Pachtrente tragen 
würde , wenn der Grundeigentümer und der Ge
werbtreibenden nicht in einer Person vereinigt 
wären. Das Geschäft eines Super-Arbiters könnte 
dabei im russischem Staate zweckmässig dem Adels-
Vorstande (IlpeABOAHTejib / I , B o p f l H C T B a ) jedesma
lig zugeeignet werden. 

C) Von den temporairen Anlagen, als z. B . von 
den bei Gelegenheit der öffentlichen Lust
barkeiten, der Militair-Manövres u. s. w-
aufgeschlagenen Zelten mit Erfrischungen 
und dergleichen: 

eine einfache Steuer nach der Grösse der. 
für dergleichen Anlagen eingenommene» 
l iämne. 

"ac fo r d d<T Damit aber ist erst gesagt wie eine jede Art des 
" r u n ? T gastwirthschaftlichen Gewerbes, an und für sich, und 

Vre'" Aron 'nicht wie sie im V e r h ä l t n i s s e z u den v e r s c h i c 
frndurt<n . 

n>„i /"»»--denen Arten v o n K u n d s c h a f t e n zu besteuern se i n 

leibt un^cn. 

Mj^'i^'^wüi'de. Es ist bereits oben die Bemerkung gemacht 
«li!cnl!igcn\~worden, dass in den Städten sich verschiedene Abstu-
fi, die Art 

der Kund fangen eines und desselben gastwirthschaftlichen Gewerbes» 
je nach seiner Bestimmung für die Besuchenden aus höhe
ren oder niederen Ständen, bilden werden. E s ist auch 
angedeutet worden, dass, bei dem gleichen Umfange des 
Gewerbes, je höher die Preise der Producte oder Dienst«» 
desto grösser der Geldumlauf, desto grösser also aud> 
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Uie Steuerentriehtungs-Fähigkeit sein wird. Das russi
sche Gesetz macht desswegen, wie gesagt, von der Be
fugnis* oder dem Vorbote, Artikel des feineren Genusses 
zu verabreichen, die Entrichtung einer grösseren oder 
niedereren Steuer abhängig. Ideell entspricht dieses voll
kommen den Anforderungen der (Gerechtigkeit und denjeni
gen eines guten Finanzsystems; aber in der Wirklichkeit 
treten Defraudationen störend ein. Man muss bekennen, 
dass diesen in der bezeichneten Beziehung gänzlich vor
zubeugen, eine der schwierigsten, wenn nicht gar eine 
unmögliche Aufgabe sein wird. Alan muss also nach 
solchen Mitteln suchen, die wenigstens die meisten (Jon 
traventionen unmöglich machen würden. Wenn man die 
wahren Triebfedern, die in den volkreicheren Städten 
die Consumenten in verschiedene Classen theilen, und sie 
verschiedenen gastwirthschaftlichen Anlagen zuführen, — 
näher ins Auge fasst: so erkennt man, dass hier neben 
dem Urtheile über das hesser«' und schlechtere Product 
auch ein, nach den localen Begriffen mehr oder wenigei 
glänzender Name der Anlage, keine unwichtige Bolle spielt. 
Freilich, mit dem Namen geht g röss ten te i l s die Güte 
der Producte Hand in Hand ; desto mehr scheint es 
zweckmässig, die Benennungen der Anstalten nicht füi 
unbedeutend anzusehen. Nur müssen dit>e möglichst 
bezeichnend sein, und keine Zweideutigkeiten zulassen. 
Es ist aber schon angedeutet worden, dass an verschie
denen Orten, mit denselben Namen, wie sie jetzt der 
(Gebrauch gestaltet hat, verschiedene Begriffe verbuuden 
werden. Die Namen: T r a c t e u r s a n l a g e n , R e s t a u 
r a t i o n e n , S p e i s e h ä u s e r und dergl., haben eine so 
schwankende Bedeutung, dass e n t w e d e r die gesetz
liche Bedeutung solcher Wor te nach dem Sprachgebrauche 
jeden Orts zu bestimmen den Local-Behörden überlassen 
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sein müsste o d e r , (was zweckmässiger sein dürfte) 
die Benennung der Nahrungsanstalten dadurch bezeich
nender und unzweideutiger gemacht würde, dass die 
Gewerbtreibenden auf ihren Schildern ihre Anlagen als 
für die höheren, mittleren oder niederen Stände bestimmt, 
bezeichnen, und vielleicht auch diejenigen (Gegenstände 
andeuten müssten, die sie zum Kaufe feil zu halten be
absichtigen. Es würden also die Schilder ungefähr fol-
gendermassen bezeichnet werden können : 

Restauration (für die höheren Stände ; Trarieur für die höheren Stände): 
Restauration für den mittleren Stand Tracletir für den mittleren Stand 

! fl.m c p e ^ n f l i ' o c o c . i o B i a ) , c p e , y i / i r o c o c . i o B i f l ) ; 

Restauration für das Volk Mep- Traeteur für das Volk (n.\:i i e p -
IlOpaflOHHX'b) I l o p i l O O M I l X ' h " ) 

u. s w. 

Es würden sich gewiss Wenige aus den höheren, 
reicheren Ständen finden, die nicht einen gewissen Anstand 
nehmen würden, e ine , als für den Besuch des Volks 
bestimmt, öffentlich bezeichnete Anstalt zu betreten ; sie 
würden immer voraussetzen, sich da in einer (Gesellschaft 
zu finden, die ihren (Gewohnheiten nicht entsprechen 
könnte. Es würden auch gewiss die Meisten, die auf 
den Besuch höherer Kreise der (Gesellschaft Anspruch 
machen, Bedenken tragen, die, für den mittleren Stand 
öffentlich bestimmten Anlagen zu betreten. Niedere An
lagen, als die für die höheren Stände Bestimmten, würden 
von solchen Personen höchstens der Oekonomie wegen, 
und sodann wahrscheinlich sogar mit einiger Heimlich
keit besucht werden; es würde also auch in solchen 
Fällen und von solchen Besuchenden gewiss auf LuxuS' 
artikel verzichtet und dafür auf Speisen von b i l l i g e 
r e n Preisen bestanden werden. — Das ganze Gebäude 
beruht hier, freilich, auf der menschlichen Eitelkeit; es 
ist aber eine Frage, ob diese in dergleichen Fällen nicht 
unter die sichersten Grundlagen gerechnet werden dürfte-
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Wir glauben auch nicht, dass dem wahren Philan-
tropen eine solche Eintheilung und Bezeichnung der An
lagen, nach den Classen der Gesellschaft, in irgend einer 
Beziehung anstössig erscheinen könnte. Denn ein ver
nünftiger Tagelöhner, ein vernünftiger Mann aus dem 
mittleren Stande, kann unmöglich irgend einen Anstand 
tragen, sich öffentlich, als einem solchen und keinem 
anderen Stande angehörend zu bekennen. Es kann ihn 
also auf keine Weise kränken, auf den Schildern der 
Anlagen die Bezeichnung seines Standes zu lesen, was 
doch nichts Anderes bezweckt, als einem Jeden bekannt 
zu machen, was er von dieser und jener Anlage zu er
warten hat , und mit Wem er da zusammenzutreffen 
hoffen kann. Ein Jeder sieht sich am liebsten im Kreise 
Seinesgleichen. Wenn endlich die Vermögenszustände 
und verschiedene gesellschaftliche Stellungen die Men
schen in verschiedene Kreise theilen, so hängt die 
menschliche Achtung doch keinesweges lediglich von 
diesen ab. 

Wenn den Benennungen der gastwirthschaftlichen 
Anlagen durch die bezeichnetet Zusätze eine grössere 
Bestimmtheit hinsichtlich ihrer Kundschaften gegeben sein 
würde, könnte man in allen, oben sub Lit. A. angeführten, 
Elementen der gastwirthschaftlichen Gewerbesteuer die 
Sätze in drei Abstufungen bringen z. B. 

Ad A. a. 2. Von e i n e m D i e n e r i„ d e n , für den 
niedrigsten Stand 
bestimmten An
lagen . . . . a Rub. 
in den , für den 
mittleren Stand 
bestimmten An
lagen . . . . a f b Rub. 
in den, für die 
höheren Stände 
best. Anlagen . a + b f c R . 
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Ad. A. a. 1. Von d e n A b s t e i g e z i m m e r n könn
ten die drei Steuersätze zweckmässiger nach 
den Preisen regulirt werden, zu welchen die Zim
mer den Reisenden verabfolgt werden. Sowohl 
die russischen, als auch die preussischen Ge
setze schreiben vor , dass die Gastwirthe Taxen 
in ihren Anlagen aufhängen müssen, und nur 
nach diesen ihre Forderungen an die Besuchenden 
oder Reisenden stellen dürfen. Die Steuerbehör
den könnten sich sehr gut an solche Taxen halten 
und nach den, in diesen für die Benutzung eines 
Zimmers aufgestellten Preisen, die Anstalt in der 
ers ten , zweiten oder dritten Classe besteuern. 
Könnte man sich mit einer ebenso grossen 
Sicherheit an d ie , in den Taxen für andere Ar
tikel ausgesprochene Preise halten, so wäre die 
Unterscheidung der Anlagen nach dem Stande 
ihrer Kundschaften, vollkommen überflüssig. Aber 
alle diese Preise leisten keinen sicheren Anhalts-
punct für die Besteuerung, denn sie können auf 
Kosten der Quantität der Produete (die in dem 
Ausdrucke „Port ion" nur sehr vague augedeutet 
wird) scheinbar niedriger gestellt werden, als sie 
es in der Wirklichkeit sind. 

''gr'iphürL Nicht nur der U m f a n g des G e w e r b e s und die 
rJ^m/ßkrt der K u n d s c h a f t , sondern auch d ie t o p o g r a -

IS^ r ' n . ph i sche L a g e der städtischen wie der ländlichen Anla
gen muss endlich, um dem Grundsatze: je grösser^der 
Geldumlauf, desto höher die Steuer , — vollkommen zu 
genügen, nicht ausser Acht gelassen werden. Es kann 
von einem Absteigezimmer, von einem Diener u. s. w. 
in einer kleinen Stadt nicht ebenso viel, wie in einer 
grossen erholen werden: denn es kann nicht da ein 
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eben so grosser (Geldumlauf wie hier vermuthet werden. 
Es muss also entweder das ganze Reich in dieser Hin
sicht in einige Abtheilungen getheilt werden, wie es die 
preussische Gesetzgebung gethan, oder die nähere Be-
stimung der Steuersätze, wie in Russland, den Localbe-
hörden überlassen werden. Das erste Verfahren ist bei 
einer Staatssteuer vorzuziehen, bei einer Communalsteuer 
erscheint das zweite viel zweckmässiger. 

Folgende tabellarische Darstellung der Elemente, nach 
welchen die Steuersätze der gastwirthschaftlichen (Gewerbe 
zu bestimmen wären, — möge zuletzt dem geehrten Leser 
die Uebersicht der, von uns in dieser Schrift gemachten 
Vorschläge erleichtern. 

JOie gasttvirthschuffliehen Gewerbe hät
ten zu entrichten : 

A. Jn den Städten: 
IVirh der Bestimmung der Anlagen: 

für höhere 
Stände. 

für mittlere 
Stände. 

für niedere 
.Stände 

i 1. 

1. Von einem Ab- II 
steigeziminer. III. 

IV. 

1. 

'2. Von einem II. 

Diener. III. 

IV. 

II. s. w. 

A n m e r k u n g . | . bedeutet die Resideoz-Slädte; It. grössere. Studie; 
III. milt lere; IV. kleine Städte. 
Es könnte ausserdem eine Sleigeriingsleiler der 
Sätze von einem Absteige7,immer, einem Diene, 
u. s. w. , j e nachdem sich von diesen Steuerohjecleu 
mehr oder weniger bei einem und demselben Indivi
duum vorfinden, angegeben werden. 
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B. Auf dem platten Lande : 
Von jeder gastwirthscliaftlichen Anlage : 

1- V o n d e r P a c h t r e n t e : so viel und so viel Procente. (von dem Pacht-
herrn zu erheben). 

A n m e r k u n g . Hier könnte ebenfalls eine Steigerungs
leiter der P r o c e n t e , j e nachdem die 
Pachtsummen grösser oder geringer aus
fallen, angegeben werden. 

2. F ü r d i e B e f u g n i s s 7.11:11 G e w e r b b e t r i e b e : (von den Gewerb
treibenden 7,u erheben) 

in der 1. topographischen Abtheilung d. Reichs; so viel u. s o v i e l 

. . . III. - - - - - : 

. . . IV. - - - - - : 
II. s. w. 

c. Von den temporären Anlagen: 
IVach ihrer Bestimmung 

j Von einer gewis-

j sen Einheit des 

! Flächeninhalts. 

für höhere für mittlere für niedere 
Stände. Stände. Stände. 

I. 

III. 

IV. 

II. «. w. 
A n m e r k u n g : I. II. III. 11. s. w. bedeuten hier die verschiedenen 

topographischen Ahtheilungen. 

v e r d e c k t e r A.uf welche Art und Weise die Anlage der Steuer 
trieb, auch vor sich gehen mag, so wird nie die Schwierigkeit 

vermieden werden können, zwischen dem eigentlichen 
Gewerbe und der häuslichen Thätigkeit eine Grenze zu 
ziehen. Dieser Gegenstand ist schon in der Einleitung 
zu dieser Schrift berührt, und am Anfange dieses 
Capitels ist der Versuch gemacht worden, in Bezug 
auf den h a n d w e r k s m a s s i g e n Betrieb der Speise
wirthschaft, den gordischen Knoten durchzuschneiden, da 
er zu lösen unmöglich war. Aus denselben Gründen, 
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aus welchen es dort zweckmässig erschien, sich einfach 
an das Aushängen eines Schildes zu halten, wird es auch 
hier, — nämlich in Bezug auf den g a s t w i r t h s c h a f t 
l i c h e n Gewerbbetrieb, — zur Notwendigkei t , dasselbe 
Merkmal als Grenzstein zwischen G e w e r b e und 
H a u s t h ä t i g k ei t anzunehmen. Es müsste aber auch 
hier, wie dort, jede öffentliche Empfehlung der Dienste 
dem Aushängen eines Schildes gleich betrachtet werden. 
W e r also, z. B. durch einen an den Fensterscheiben oder 
am Hausthore angeklebten Zettel, wie es in den Städten 
gebräuchlich ist , ankündigen würde, dass er meublirte 
Zimmer zu vermiethen hat (das Vermiethen nicht meu-
blirter Zimmer kann nicht als eine Art des gastwirth
schaftlichen (Gewerbes betrachtet werden) der müsste 
ebenso, als ob ei' ein Schild hätte, zur Entrichtung 
der (Gewerbesteuer angehalten werden. Obwohl wir 
selbst die Ansicht ausgesprochen haben, dass der Man
gel an Oeffentlichkeit, dem versteckten (Gewerbe so enge 
Grenzen ziehen würde, dass es füglich hei der Besteue
rung übersehen werden könnte: so können wir uns doch 
nicht verbergen, dass es Fälle geben kann, wo eine sol
che Voraussetzung sich als unstatthaft beweisen möchte. 
In den kleinen Städten spielt sehr oft die mündliche 
Tradition eine sehr wichtige Rolle. In den belebten 
Punoten des Verkehrs können manche Umstände den 
Betrieb eines wahren (Gewerbes unter dem Schein der 
Hausthätigkeit sehr erleichtern. So z. B. können Fuhr
leute, die zwischen zwei Städten eine beständige Tour 
machen, sich in Beiden an bestimmte, mit keinem Schilde 
bezeichnete Häuser halten, und in diesen ihre Passagiere 
absetzen, die auch darin besonders eingerichtete Woh
nungen und Kost finden können. So ist es auch nicht 
unmöglich, dass in einer, mit dem Auslande in beson-
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ders lebhaftem Verkehr stehenden Stadt, sieh Ausländer 
niederlassen, und für die aus ihren Vaterstädten ankom
menden Reisenden Wohnung und Kost bereit halten. 
Sie brauchen dabei kein Schild auszuhängen, keine An
zeigen anderer Art zu machen; denn, in der Regel er
kundigt sich ein, die Reise antredender Ausländer im 
Voraus bei denjenigen, die die Reise schon einmal ge
macht haben, nach Absteigeorten, wo e r , nach seinen-
Gewohnheiten und Anforderungen am besten unterge
bracht werden könnte, in welcher Hinsicht auch die, für 
einen Ausländar, in einer fremden Stadt unentbehrlichen 
Dienste, kein geringes Gewicht in die Waagsehale le
gen. Auf diese W e i s e können Jemandem recht beträcht
liche Gcwinnste zufliessen, ohne dass die Oeffentlichkeit 
des Gewerbes ihm dabei zu Hülfe käme u. s. w. 

Wenn aber das Gesetz sieh nicht in unend
liche Details verlieren soll, so giebt es kein anderes 
Mittel dafür, als es auf den gewöhnlichen Zustand der 
Dinge zu berechnen, mi t d e m a u s d r ü c k l i c h e n V o r 
b e h a l t e e i n e s b e s o n d e r e n E i n s c h r e i t e n s b e i 
d e n e x o e n t i o n e l l e n F ä l l e n . 

Es wäre nämlich zweckmässig, wenn das Gesetz, 
behufs der Unterscheidung des Gewerbes von der Haus-
thätigkeit, das Aushängen eines Schildes, a l s R e g e l 
festsetzte, für solche A u s n a h m s t ' a l l e aber, wo es 
zur Kenutniss der Staatsgewalt kommen würde, dass unter 
dem Schein einer Hansthätigkeit eiu Gewerbe betrieben 
wird, uur die Form der genaueren Untersuchung eines 
solchen Falles im Voraus bestimmte, die Entscheidung 
selbst aber dem G e w i s s e n der Untersuchenden ein
zig und allein überliesse. 

Ho ff m a n n in seinem W e r k e „d ie Befngniss zum 
Gewrrbbetriebe", welches zu den Anziehendsten und Be-
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lehrondsten unter den staatswirthschaftlicheh Schöpfungen 
gehört, — gieht als das zweckniässigste Mittel an, 
zweifelhafte Fälle dieser Art der Fürsorge eines, durch 
das Vertrauen der Gemeinde bestellten Vorstandes, zu 
untergeben. „Freilich" — sagt er bei dieser Gelegen
heit*) — „ist auch alsdann eine solche Verbreitung und 
Lebendigkeit des Pflicht- und Ehrgefühls vorauszusetzen, 
welche dem Geineindevorstande nicht gestattet , sich 
hierin sorglos oder par te i i sch zu zeigen/ ' Die Auf
richtigkeit zwingt uns hier dem grossen Meister mit 
einer entgegengesetzten Meinung entgegen zu treten. 
Der Gemeindevorstand, als eine durchgängig administra
tive und an manchen Orten zugleich richterliche Be
hörde, ist durch den gewöhnlichen Gang seiner Ge
schäfte zu sehr an die Instructionen, Verordnungen, an 
das Halten am Buchstaben des Gesetzes und an ge
wisse Formen der Beweise, gewöhnt, — als dass man 
nicht befürchten müsste, er würde auch in solchen Fäl
len, wo die Entscheidung nur nach dem Gewissen vor 
sich gehen muss, seine Urtei lskraft von den gewohnten 
Fesseln nicht hinlänglich frei halten. Es scheint uns 
viel sicherer für alle dergleichen Fälle, da diese minder 
eine genaue gesetzliche Vorherbestirnmung zulassen, be
sondere Gerichtshöfe für jeden Fall zu constituiren, die 
nicht nach positiven Gesetzen, sondern nur nach ihrer 
gewissenhaften Ueberzeugung zu u r t e i l e n hätten, und bei 
deren Zusammensetzung sowohl dem Betheiligten, als 
auch der Staatsgewalt ein Einfluss anzuberaumen wäre. 
W o besondere Gewissensgerichte, wie in Russland, be-

*) Die Befngniss zum Gewerbbetr iehe, zur Berichtigung der Ur
theile über Gewerbefreiheit und Gewerbezwang, mit besonderer Rücksicht 
auf den preussischen S t a a t , dargestellt von .1. G. H o f f m a n n . Berlin 
IS41. S. 237. 
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stehen, könnten Rechtsfälle dieser Art von ihrer Ent
scheidung abhängig gemacht werden: wobei jedoch nicht 
vergessen werden dürfte, das s , — wenn alle Umstände 
gehörig berücksichtigt werden sollen, — der Aufenthaltsort 
solcher beständigen Gerichtshöfe kein anderer sein darf, 
als derjenige, wo der zweifelhafte Fall vorgekommen ist. 

Auch so wird aber die Aufgabe, die die Gesetzge
bung im Voraus zu lösen auf keine Wei se im Stande 
ist , — nicht ohne Schwierigkeit gelöst werden; denn 
wie H o f f m a n n schön gesagt hat, — es gehören sowohl 
Menschenkenntniss und Scharfblick, als auch Hochach
tung für Schicklichkeit und Adel der Gesinnung dazu, 
um überall versteckten Gewerbbetrieb von zarter Milde 
und harmloser Gefälligkeit richtig zu scheiden. 




